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VORSATZ 
Von Zinner und Zöchlin8 

Der Anlaß für das THEMA 
dieser Nummer liegt auf der flachen Hand. In 
derZeit der Umstürze in den Ländern des real 
nicht existierenden Sozialismus kommen auch 
in den Ländern des Westblocks'einige Vor~ 
stellungen von "Freiheit und Demokratie" 
ins Rutschen. Nicht nur bei den Katecheten 
des Schulbuch-Kommunismus, für die nun 
eine Welt zusammenkracht. Au~h die - nicht 
minder üblen - Prediger der real nie existie
renden Freiheit im Kapitalismus kommen 
mit ihren vorlauten Sprüchen vielerorts nicht 
mehr so gut an. Konnten sie noch vor nicht 
allzu langer Zeit jedem Kritiker des hierzu-

, lande herrschenden Systems, der sich damit 
Unversehens als "Stalinist" entblößte, ein 
"geh' doch rüber!" an den Kopf werfen und 
damit die Lacher auf ihre Seite bringen, so 
müssen sie jetzt konsterniert zur Kenntnis 
nehmen, daß sie weder zuletzt noch am be
sten lachen. Wie manche Geisteskranke 
können 'sie aber nicht aufhören, zu lachen -
nur klingt das jetzt anders: hämisch. Mißli
cherweise entspricht die Psychopathologie 
dieses Lachens den realen politischen Ent
wicklungen im Osten und beides entspricht 
der Logik des kapitalistischen Weltmarktes, 
der die Länder der sobenannten "zweiten 
Welt" immer unterworfen waren, weil sie es ' 
nicht zu einem realen Sozialismus gebracht 
haben, zu dem sie es nicht brachten, weil sie 
immer dem kapitalistischen Weltmarkt un
terworfen waren. 

In den Volksbewegungen 
des Ostens tritt nun zutage, daß dorten eine 
soziale und politische Realität geherrschthat, 
die von der gelobten westlichen so 
verschieden gar nicht war. Dies zeigt sich 
daran, daß drüben wie hüben die 
überwiegende Mehrzahl der Menschen der 
großen Abenteuergeschichte der "freien 
Wirtschaft" anhängt, die alleriden Wohlstand 
verspricht, den sich dann die 
Geschichtenerzähler teilen. Und so bleibt es 
in den Ländern des real nicht 
zustandegekommenen Sozialismus wie bei 
uns den Dissidenten voroohalten, die Lage 
aus der. Perspektive e~~'.er eigentlich 
menschlichen Freiheit zu beurteilen. Jene, 
die sich jahrzehntelang mit der Macht der 
Planungsbehörden, der Einheitsparteien, der 
Staatssicherheitsdienste, der 
Regierungsmedien etc. konfrontiert sahen, 
treffen nun dank offener Grenzen und 
Kominunikationsweg~mit jenen zusammen, 

JURIDIKUM 3190 

die sich jahrzehntelang mit der Macht der 
Konzerne, der sozialpartnerschaftlichen 
Verbände, der Staatssicherheitsdienste, der 
großen Medien etc. konfrontiert sahen. Nicht 
nur indieser polemischen Gegenüberstellung 
zeigt sich, daß sich oft nur die Begriffe . 
voneinander unterscheiden. Ist den östlichen 
Systemen nun ihre Bürokratie zuunflexibel 
und repressiv geworden, um in einer 
kapitalistischen Weltzureussieren, so drängen 
die westlichen. Systeme rasant zu neuer 
Bürokratisierung und Repression, uni sich zu 
behaupten. Beide stehen vor einem 
gemeinsamen Problem: sich zwischen 
Liberalität und Repression, zwischen sozialer 
Sicherheit und Konkurrenzkampf so 
einzurichten, daß sie dem arbeitenden Volk 

. größere Leistung zu geringeren Kosten 
abpressen und gleichieitig politischer 
Konflikte, wie sie eine Zweidrittelgesellschaft 
mitsich bringt, Herr werden können. Am Ende 
dieser Entwicklung steht dann der Triumph 
westlich-subtiler, flexibler, effizienter 
Machttechnik in menschenfreundlicher 
Verkaufspackung über eine in Drittel geteilte 
Bevölkerung im "gemeinsamen Haus" Europa. 
Jetzt darf gelacht werden. 

Die Angleichung des Ostens 
nicht nur an die westliche Wirtschaft, sondern 
auch an das westliche politische und rechtliche 
System zeigt sich bereits allerorten. Im 
rechtlichen Bereich wird heftig "liberalisiert". 
Zunächstnatürlichim Wirtschaftsrecht, da der 
Bedarf nach privatem Kapital enorm ist. 
Manchmal ist es geradezu frappierend, wie 
einfach das geht: .In der DDR beispielsweise 
brauchen nur die - zum Teil formell nie außer 
Kraft gesetzten -Bestimmungen des deutschen 
(na·eben) Handels-, und Gesellschaftsrechts 
wieder aus,denSchubladen geholt zu werden. 
Die sind zwar durch die "realsozialistische" 
Verwaltungsstrukturüberwuchert worden, aber 
mit ein paar dementsprechnden Anpassungen 
läuft der Laden wieder. Sodann wird das 
bürgerliche "Rechtsstaats" -Konzept 
übernommen, das in der Einrichtung einer 
eigenen Verfassungsgerichtsbarkeit gipfelt. 
Das alles geschieht unter heftiger Akklamation . 
der westlichen Medien und -der Bevölkerung. 
Von so einem freiheitlichen Rechtsstaat kann 
man sich ja auch wirklich einiges erhoffen
außer man kennt ihn schon. In diesem Fall 
weiß man nämlich, daß der bei Bedarf 
geschlossen wird. Was das heißt, kann man zur 
Zeit in ganz Westeuropa mitverfolgen: sobald 
sich soziale Konflikte zuspitzen und der Staat 

das Bedürfnis hat, die freiheitlichen 
Grundrechte seiner Bürger einzuschränken, 
damit er nicht die Kontrolle über sie verliert, 

, tut er das. Er tut es, wenn' s leicht geht, unter 
Bemühung des demokratisch mehr/weniger 
legitimierten Gesetzgebers (wenn nicht, dann 
streitet er unter Zuhilfenahme der Medien 
wenigstens ab, daß er überhaupt irgend etwas 
tut). 
Die Medien sind generell ein wesentlicher 
Bestandteil des "Rechtsstaates": sie werden 
dazu benötigt, allfällige Vorwände für dessen 
tendenzielle Umwandlung in einen 
Polizeistaat glaubhaft zu vermitteln. Als 
solche taugen zum Beispiel: Bekämpfung 
"on Drogenkriminalität,' Terrorismus, 
illegaler Einwanderung, Überfremdung und 
dergleichen mehr. Unter solchen Titeln lassen 
sich. dann Behörden mit umfassenden 

. Befugnissen ausstatten, und zwar in einer 
Form, die die Überprüfung der 
Verfassungsmäßigkeit der Erteilung und der 
Ausübung dieser Befugnisse durch das 
Prunkstück des "Rechtsstaates" - das 
Verfassungsgericht -möglichst erschwert bis 
verunmöglicht. Als nächstem Schritt geht es 
darum, dem Gesetzgeber (demokratisch, 
mehr/weniger) möglichst unbemerkt 
möglichst viel Macht zu entziehen: indem 
man den Behörden Instrumente für 
präventives und "eigenständiges" Handeln 
in die Hand gibt. Dafür bietet sich zum Beispiel 
im Bereich der Datenverarbeitung eine 
unübersehbare Fülle von Möglichkeiten an. 
Da die Beherrschung sozialer Konflikte auf 
nationaler Ebene längst nicht mehr zu 
bewältigen ist, bedarf es nun noch der 
Vereinheitlichung und Vemetzung der 
Behördenaktivität im intemation.alen 
Maßstab, die sich ebenfalls schon in vollem 
. Gang befmdet. Die Bürgerinnen und Bürger 
des Ostenskönnen sich also auf einiges gefaßt 
machen. Der im Aufbau befindliche 
Europäische Sicherheits-· und Polizeistaat 
übertrifft mit Gewißheit alles, was sie bisher 
kennengelernt haben. . 

Eine neue Solidarität ist 
vonnöten, um in der künftigen gemeinsamen 
Geschichte seinen Platz als fortschrittliche 
Bewegung zu fmden. Erste, vereinzelte 
Kontakte sind bereits vorhanden, für den 
kommenden Sommer ist ein Kongreß von 
interessierten Personen aus den 
BürgerbewegungenOst"undWesteuropasin 
Südfrankreich geplant (die Redaktion steht 
für AuSkünfte gerne zur Verfügung). • 
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Gegen das Sicherheits-
polizeigesetz hat sich schon im Februar eine 
überparteiliche Plattform gebildet, um die 
Öffentlichkeit über diese skandalöse 
Gesetzesinitiative zu informieren und um 
Protestmaßnahmen zu organisieren. Am 13. 
Juni findet um 17 Uhr eine Kundgebung vor 
dem Parlament statt. Sollte die Regierung 
dennoch versuchen, das Gesetz vor der 
Sommerpause duch den Nationalrat zu boxen, 
sind weitere Protestmaßnahmen geplant. 
Nähere Informationen: Schneiderg. 15,1110 
Wien; Tel.: 745196 

Ausländergesetzgebung: 
Die im April beschlossene Novelle zum Paß-, 
Grenzkontroll-und Fremdenpolizeigeset2'Zeigt 
nun erste Auswirkungen. Ende April wurden 
drei iranische Asylsuchende aus Rom kommend 
am Wiener Flughafen "konfmiert" (netter 
Ausdruck für "festgenommen") und von den 
Grenzkontrollbehörden nach Rom deportiert. 
Nach der Novelle handelt es sich dabei um eine 
"formlose Ausweisung", gegen die die 
Betroffenen vom Ausland aus berufen können, 
wenn sie noch können. Die drei Iraner wurden 
von der italienischen Polizei sofort weiter nach 
Teheran abgeschoben. Über ihr momentanes 
Befinden ist nichts bekannt. 
Einer Familie, deren Herkunftsland aus 
Sicherheitsgründen nicht genannt wird, blieb 
ein ähnliches Schicksal dank derZivilcourage 
der Crew einer AU A-Maschine erspart: Nach 
einwöchiger "Konfinierung" im Keller des 
Flughafens Wien-Schwechat wurde sie von 

. derGREKO ins Flugzeug gezerrt. Dortkämpfte 
sich die Frau ins Cockpit durch. Der Kapitän 
der Maschine lehnte es glücklicherweise ab, 
den verlängerten Arm einer zu tiefstinhumanen 
Flüchtlingspolitik zu spielen. 

Im Thatcher-Land weht 
bereits ein anderer Wind. Im Mai wurden drei 
Libanesen am Flughafen Heathrow vom 
Personal einer British-Airways-Maschine 
gehindert diese zu verlassen und sofort in 
ZUIÜCkverfrachtet. Daranzeigtsich die Wirkung 
eines - seit kurzem auch in Österreich gültigen 
- Gesetzes, wonach die Fluggesellschaften für 
die Kosten der Abschiebung von Passagieren, 
die ohne ausreichende Einreisedokumente 
befördert wurden, aufkommen müssen. In 
Großbritannien mußten die Fluggesellschaften 
vergangenes Jahr 400 Mio. ÖS, davon allein 
die British-Airlines 70 Mio. ÖS, Strafe zahlen. 
Offensichtlich üben die Gesellschaften deshalb 
Druck auf ihr Personal aus, die Dreckarbeit der 
Grenzpolizei zu übernehmen. 
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AKTUELL 

Bipa, Billa, Konsum und Merkur: 

Es ist verdammt hart, 
der Beste zu sein! 
Wien. (wm). Eine schwer nachzuweisende, 
noch schwerer .zu ahndende organisierte 
Freiheitsberaubung fand und findet in denen 
uns allen wohl bekannten Großhandelsketten 
statt. Es handelt sich dabei um folgendes: Eine 
von der Arbeiterkllmmer Steiermark aus
gehende flächendeckende Überprüfung der 
Läden ergab, daß die Angestelltenregelmäßig 
unbezahlte Überstunden leisten mußten, 
konkret, daß sie die Vor- bzw, Nachbereitung 
für den Verkaufsbetrieb(Boden aufwischen, 
Regale) nicht bezahlt bekamen. Die Schwie
rigkeit bei der Aufdeckung dieser besotiders 
miesen Art der Ausbeutung liegt daran, daß die 
Lohnabhängigen (wie immer) unter starken 
Druck der Betriebsleitungen gerieten. 
Diejenigen die aufstanden, um ihr Recht zu 
erkämpfen, sahen sich zunächst unter 
persönlichen Druck gesetzt ("Wenn sie hier 
raus fliegen, bekommen sie in der ganzen 
Branche keinen Job mehr"), der sehr schnell 
auf das ganze Arbeitskollektiv ausgedehnt 
wurde. 

Daß alleinstehende Mütter, KreditTückzahler 
und ähnlich besonders "freie" Mitglieder 
unserer Gesellschaft hier den Kürzeren ziehen, 
ist die Regel. So drohte zB. Billa mit der 
fristlosen Entlassung, falls die Betroffenen ihre 
Aussagen nicht zurücknähmen. Weiters geht 
man dazu über, bei ausschließlicher 
Umsatzorientierung , junge FilialleiterInnen 
einzustellen, die, wenn sie nicht schnell genug 
perfekte Sklaventreiberfähigkeiten entwickeln, 
einer starken Fluktuation unterliegen, dh sie 
fliegen. 

Der Profit der Konzerne ist mehrfach: bei der 
Lohnvorenthaltung verringert sich auch 
anteilsmäßig Arbeitslosen- und Urlaubsgeld, 
sowie die Sozialversicherungsausgaben. Es soll 
auch Anweisungen geben,· daß bei einem 
Umsatz von 40.000.- pro Arbeitnehmerln und 
Tag nur eine Arbeitszeit von 8 Stunden, bei 
43.000.- nur 9 Stunden zu verrechnen sind, 
was zu einer dementsprechenden 
Arbeitsbelastung führt. Die Aufklärungsrate 
ist, wie gesagt, sehr gering. Von denjenigen 
Fällen die vom Arbeitsinspektorat zur Anzeige 
gebracht wurden, wurde eine hohnsprechend 
geringe Zahl von .den zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörden exekutiert - hier 
der Jammer in Zahlen: 1988 wurden bei einer 
Gesamtzahl von 189111 Betrieben 2680 Fälle 
zur Anzeige gebracht 0,4%). Die beantragte 
Strafhöhe betrug 32.635 900.- die rechtskräftig 

abgeschloßenen Verfahren ergaben eine 
Summevon6.286390.Nochnichtbeschäinend 
genug: 1989 wurden bei gleichbleibenc;ler 
Betriebszahl 3894 Fälle angezeigt - das 
Verhältnis zwischen beantragter Strafe und 
realiterverhängter47.099 000 : 13.761400 .• 

Presse in Österreich 

Wer sind die 
Randalierer? 
Wien. (hö). In der Sonntagsausgabedes Kurier 
erschien am 3. 6. auf Seite 18 folgende 
unscheinbare Meldung: 

16Sldnheadsfestgenommen' d~rt"n dre .OI.t,kOpfe· .ul 
der RotenturmstraBe RI_chtuns Tumulte In der·· Stephansplatt, p6bel&.n Pa,-

a. ,anten an und tenten Ohrtel· 
W1enerlnnensta". ,enau" ., 

Verun,lchert warenzahliei:, " Vor dem Stephan,dorn be· 
ehe P."anten Freita, I ., ~Itet. die pou •• r; die· rasch 
In cler Wlenet Innensta '. lIn 11, dem Spuk ein End •. 
ein. Gruppe der ,elOrch Ue,., Im. AItet.von· 
Skinheads beim Schwede/l,l Jali,enWtlfdttli.,..",. 

, .u· randaUe,en· be,lnn,· • .StGrun, det·· ~nun, 
trunken. und: ~ihd 1h~~' .. I .. t,enommen und .. , •• elst. 

Klingt ja erstmal ziemlich logisch: Ein paar . 
randalierende Schläger werden von der Polizei 
festgenommen und angezeigt. 
Nur: Fast alle der in diesem Artikel behaupteten 
odersuggerierten "Tatsachen" sind schlichtweg 
falsch. 
Im Einzelnen: 1.Lüge: Die 16festgenomm<,:nen 
Personen waren weder "Skinheads" noch 
"Glatzköpfe"noch "Randalierer", sondern 
Antifaschistlnnen. 
2. Lüge: Es gab zur angegebenen Zeit keine 
"Tumulte" in der Wiener Innenstadt. 3. Lüge: .. 
Am Schwedenplatz wurde am Freitag nicht 
randaliert. 4. Lüge: Die Festgenommenen 
schlenderten nicht grölend zum Stephansplatz. 
5. Lüge: Von den Festgenommenen wurden 
keine Passanten angepöbelt. 6. Lüge: Auf dem 
Weg vom Schwedenplatz zum Stephansplatz 
wurden von den Festgenommenen keine 
"Ohrfeigen ausgeteilt". 7 . Lüge: Die 
Altersangabe der Festgenommenen ist 
anscheinend gewürfelt. 8. Lüge: "Ohrfeigen" 
laufen laut StGB unter ,,Körperverletzung, und 
haben absolut nichts mit einer "Störung der 
Ordnung" (VwStG) zu tun. 
Fazit: Kurier lügt wie gedruckt! • 
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AKTUELL 

Frühling? 

Freilassungen in 
Düsseldorf und Wien 
Wien. (zö). Frühling ist's, und einige, von 
denen man es nicht unbedingt erwartet hat, 
können ihn jetzt in Freiheit genießen. In der 
BRD und Österreich wurden in letzter Zeit 
Menschen, die aus politischen Gründen in Haft 
waren, freigelassen. Die Umstände sind durch-
aus verschieden. ' 

Ingrid Strobl 
~ 

Sie wurde bereits am 9. Mai aus der Haft 

Direkte Ost-Westkontakte 

Bürgerforum 
Limans. (Initiativkomitee 89-93, zö). Die 
lTmwälzungen, die in Osteuropa durch breite 
Volksbewegungen in Gang gesetzt wurden, 
wecken im Westen kaum mehr als neugierige 
Schaulust. Hier sind die Menschen wie betäubt 
vom westlichen Wohlstand, der allerdings nur 
schlecht über die krassen sozialen Gegensätze 
hinwegtäuschen kann. Gegen ihren schwin
denden Einfluß auf Entscheidungen, die die 
eigene Zukunft betreffen, protestieren sie 
vorwiegend mit Politikverdrossenheit. Offener 
oder stiller Protest - immer weniger Europäer 
finden sich mit den Gesellschaftssystemen ab, 
die ihnen im Verlauf eines halben Jahrhunderts 
aufgezwungen wurden. Wenn es einen Ausweg 
aus dieser Situation gibt, dann liegt er in der 
unverzüglichen Wiederaufnahme von direkten 
Kontakten zwischen Menschen aus Ost- und 
Westeuropa. DasInitiativkomitee 89-93 schlägt 
deshalb ein erstes Zusammentreffen unter dem 
Titel "Europäisches Bürgerforum" für kom
menden Sommer vor. Einige Fragen, die bei 
d~esem Kongreß gestellt werden" sollen,lauten: 
Wie die Menschen in Osteuropa über die 
sozialen Folgen des westlichen Liberalismus 
aufklären? Wie die sozialen Errungenschaften 
gegenüber einem Untemehmert:umverteidigen, 
das angesichts des massiven Zustroms von 
Arbeitskräften aus dem Osten bereits damit 
liebäugelt, die bestehenden Sozialleistungen 
abzubauen? Wie die Errichtung der "Festung 
Europa" unter Führung der 'am weitesten 
fortgeschrittenen, Polizeistaaten verhindern? 

Europäisches Bürgerforum, 29. Juli bis 12. 
August, Limans (Alpes de Haute Provence). 

Auskünfte: ZUSAMMEN, Schneidergasse 15, 
1110 Wien, Tel. 745196 .• 
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entlassen. Der Schuldspruch des 5. Strafsena
tes des Oberlandesgerichtes Düsseldoif - 5 
Jahre Gefängnis wegen Unterstützung einer 
terroristischen Vereinigung nach § 129adStGB 
- fand vor den Augen des Bundesgerichtshofes 
keine Gnade: Der einzige Beweis, den Gene-

, ralbundesanwalt Rebmann beibringen konnte. 
war bis zuletzt lediglich der Kauf eines Reise-, 
weckers der Marke "Emes-Sonochron", der 
dann für einen Bombenanschlag der "revolu
tionären Zellen" auf die Kölner Lufthansa
Zentrale verwendet worden sein soll. Nach 
dem Spruch des Bundesgerichtshofes, der die 
laxe Beweisführung der Vorinstanz rüffelt, 
schreibt sogar der Spiegel (21/1990) Klartext: 
"Die Journalistin Ingrid Strobl war Opfer eines 
politischen Strafrechts geworden, mit dem 
bislang Rechtsbrüche, die eine geistige Nähe -
zu Zielen des Untergrunds vermuten ließen, 
gnadenlos verfolgt wurden". An selber Stelle 
zitiert das Nachrichtenmagazin die Meinung 
von Straf juristen, daß damit "ein Signal für das 
Ende einer Äre exzessiver Strafverfolgung 
gegen mutmaßliche Terror-Anhänger" gesetzt 
worden sei. Wahr dürfte vielmehr sein, daß das 
Bundesgericht die unteren Instanzen zu mehr 
Gründlichkeit auffordern wollte. So rückten 
auch die Höchstrichter nicht von der Ansicht 
ab, Ingrid Strobl habe mit dem, was als Wek
kerkaufin die Geschichte der Straf justiz einge
hen wird, "einen linksextremistisch oder radi
kalfeministisch motivierten Bombenanschlag 
auf Gegenstände politischer Gegner unterstüt
zen" wollen. Daraus folge jedoch nicht, daß sie 
sich zu den "revolutionären Zellen" geschla
gen habe. In künftigen Fällen werden sich die 
"§ 129a-Senate" in Stuttgart-Stammheim, 
Düsseldorf und Frankfurt also mehr, Mühe 
geben müssen, die Verbindungen zu einer 
"terroristischen Vereinigung" herzustellen. 

Freigelassen wurde auch Mathias Pachornegg, 
zwei Wochen nach der Opernballdemo. Nach
dem er von Angehörigen- der Sicherheitsaka
demie (Jahrgang 89/90 - wie es scheint kein 
guter) des staatspolizeilichen Büros der ~Pol
Dion festgenommen worden war wirft man 
ihm nun folgendes vor: 1) N~chtbefolgung des 
Einberufungsbefehls 2) Sachbeschädigung 3) 
Widerstand gegen die Staatsgewalt 4) Schwe
re Körperverletzung sowie Störung der öffent
lichen Ordnung. Da der Prozeß am Kreisge
richt Leoben stattfinden wird, bitten wir Inter
essierte, sich bei der Redaktion zu melden, die· 
einen Prozeßbeobachter entsenden wird. ., 

I In KQrze ' 
I 

In der Bundesrepublik 
wurde im Windschatten der Wiedervereinigung 
die "Innere Sicherheit" wieder um ein schönes 
Stück ausgebaut. Im März hat sich der 
Bundestag auf ein Gesetz geeinigt, das der 
Polizei Ermittlungspraktiken gestattet, die 
bisher zumindest offiziell ausschließlich den 
Geheimdiensten vorbehalten waren. 
Auf Drängen der konservativ regierten Bun
desländer Bayern und Baden-Württemberg 
wurden die in der DDR gerade beseitigten 
Stasi-Methoden nun in der BRD eingeführt: 
• gefährdete Zeugen müssen vor Gericht nicht 
mehr unbedingt ihre Identität preisgeben. 

• "Verdeckte Ermittler" können ins Milieu 
eingeschleust werden, und dort gleich fremde 
Wohnungen ohne richterlichen Befehl dUrch
suchen. Vor Gericht ist" ... die Geheimhaltung 
der Identität zulässig." 

• Ist eine Telefonüberwachung zulässig oder 
werden verdeckte Ermittler eingesetzt, können 
die Behörden künftig mit Richtmikrophonen 
und Wanzen Gespräche in Parks, Lokalen und 
auch in den vom Grundgesetz besonders 
geschützten Privatwohnungen und 
Geschäftsräumen - selbst wenn völlig 
unschuldige "Dritte unvermeidbar betroffen 
werden". 

• Die "Scpleppnetzfahndung" wurde 
beträchtlich erweitert. Die Polizei darf in 
Zukunft Datenbanken gezielt nach bestimmten 
Kriterien duchforsten. Personen und 
Autokennzeichen dürfen in stark erweiterten 
Rahmen in Polizeicomputern "zur Be
'J,bachtung" ausgeschrie~n werden. 
Gegen dieses "Hardliner"-Gesetz schlagen 
sogar liberale Juristen Arlarm. Der Deutsche 
Anwaltsverein spricht von einer "uferlosen 
Ausweitung staatlicher Eingriffsbefugnisse in 
die Geheimsphöre des Einzelnen". Ein FDP
Politiker: "Wenn das Gesetz wird leben wir im 
Wanzen-Staat." 

GENQIS: das EDV- Projekt 
der Bundesgendamerie wird nun nach mehr
jähriger Planung realisiert. Dieses GENdame
rieInfirmationsSystem soll einerseits den Ver
waltungsaufwandder Behörde verringern, 
andererseits der Gendarmerie den Zugriff auf 
schon vorhandene Datenbänke der Bundespo
lizei~ wie beispielsweise EKIS (Elektronisches 
Kriminalpolizeiliches Informationssystem), 
ermöglichen.In einer ersten Ausbauphase sol
len bis Ende des Jahres 160 Bildschirmarbeits
plätze installiert werden und weiters möglichst 
rasch 1000 Dienststellen (praktisch alle) "au
tomatisiert" werden. 
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Fragebogen soll Klarheit schaffen 

Die totale Erfassung 
des Polizeistaates 
Forcalquier. (ts, zö). Das "Observatorium", 
das im vergangenen Herbst von verschiedenen 
internationalen Asyl- und Men
schenrechtsorganisationen zur Beobachtung 
der Entwicklung des europäischen Po
'lizeistaates ins Leben gerufen wurde, hat seine . 
Arbeit aufgenommen. Als erstes großes Projekt 
wurde jetzt ein Fragebogen ausgearbeitet, 
dessen Beantwortung einen Überblick über 
den "real existierenden Polizeistaat" in den 
europäischen Ländern. liefern soll. 
Es geht dabei in erster Linie darum, Dis
krepanzen zwischen Menschenrechtsgarantien 
und Verfassungsrechten einerseits und ein
fachen Rechtsnormen und deren tatsächlicher 
Anwendung andererseits aufzuzeigen. Auf~ 
grund der Antworten aus den einzelnen Staaten 
soll ein gesamteuropäisches B ild der derzeitigen 
Entwicklungstendenzen entstehen. Die 
Arbeitshypothese dabei lautet, daß eine 
rechtliche und polizeiliche "Harmonisierung" 
im Gang ist, die mit den Prinzipien des 
bürgerlich-liberalen Rechtsstaates bricht. 
Die gestellten Fragen beziehen sich auf das 
Strafverfahrensrecht (Festnahme, Unter
suchungshaft, Verteidigerrechte, Ermitt
lungsverfahren.,.), materielles Strafrecht (To
desstrafe, Einschränkungen der Freiheitsrechte, 
diskriminierende Bestimmungen, Vorfeld
delikte, besondere Bestimmungen zur 
Bekämpfung des Terrorismus ... ), Polizeirecht, 
Ausnahmerecht, Geheimdienste/politiscte 

A L T E 

Polizei, Asyl- und Ausländerrecht und 
schließlich wird noch die Frage nach dem 
Zugang zum Recht gestellt. Der Fragebogen 
richtet sich an "Menschen- und Bürger
rechts"aktivistInnenund Rechtspraktikan
tInnen, die Initiatoren erhoffen sich eine 
möglichst breite Beteiligung, um einen 
Überblick über die wichtigsten Probleme in 
den einzelnen Ländern zu gewinnen. Zu einem ' 
späteren Zeitpunkt ist beabsichtigt, bestimmte 
Aspekte genauer auszuleuchten. Für den 
Anfang ist es aber wichtig, möglichst viele 
Rückmeldungen zu erhalten. die auch ohne 
besonderen Forschungsaufwand erstellt werden 
können. 
Interessierte erhalten weitere Informationen 
sowie Kopien des Fragebogens bei der 
JURIDIKUM-Redaktion 
(z.H. Thomas Sperlich), Lerchenfelderstr. 70/ 

62,1080Wien. '. 

Das nächste JURIDIKUM (4/90) 
erscheint am 

15. Oktober 
Interessierte laden wir zu den Redak~ 
tionssitzungen (jeden Di, 19.30, 
Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 7. 
Bezirk) ein. Die Sitzung am 9. 10. 
entfällt. 

R N A 

Militärputsch im Sudan 

Rechtlose 
Opposition 
(ai, zi). Seitdem Militärputsch letzten Sommer 
ist nach einer demokr/l.tischen Periode im Sud/l-n 
die Diktatur wieder zurückgekehrt. Das einst 
eines der liberalsten Länder des schwarzen 
Kontinents wird jetzt von einer islamisch-fun
damentalistischen Junta beherrscht, die den 
Koran blutig ernst nimmt. Seit der Verhängung 
des Ausnahmezustandes und des Verbots 
sämtlicher demokratischer Organisationen 
wurderl hunderte Journalisten, Gewerkschafe 
ter, Oppositionelle. und Anwälte hinter Gitter 
geworfen. wo Menschrecht ein Fremdwort ist 
und Folter auf der Tagesordnung steht. Saleh 
Mahmoud Mohammed Osman, Jurist und bis 
Juni 89 Funktionär der Anwaltskammer, wur
de im Zuge der Säuberungswelle inhaftiert und 
wie die meisten politischen Gefangenen der 
Junta nie vor Gericht gestellt. Er ist bis heute 
verschwunden. Der Umgang der sudanesi
schen Regierung mit ihren potentiellen Kriti
kern rief schließlich sogar das Europäische 
Parlament auf den Plan, das am 19. Jänner 
1990 die sofortige Freilassung all jener Inhaf
tierter fordert, welche "einzig und allein auf
grund der friedlichen Ausübung des allgemein 
anerkannten Rechts auf freie Meinungs
aüßerung gefangengehalten werden." 
Arnnesty International verlangt vom Militär
regime die sofortige und bedingungslose Ent
haftung Osmans und der mit ihm Gefangenen. 
Wir rufen dazu auf, Protestschreiben an die 

, sudanesische Botschaft zu schicken. • 

T I v E 

M o z FÜR POLITIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 

d M • ungen in Politik, 
Abweichen e ein 

Wirtschaft UJld KulturA I t ern a t I v e 
die radikale 
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Regierungsvorlage zum Sicherheitspolizeigesetz 

"Verfassu ngswid riges 
Verfassungsrecht" 

Thomas Sperlich 

Inn~nminister Löschnak gibt 
nicht auf! Anfang Mai hat 

"sein" Ministerialentwurf zum 
Sicherheitspolizeigesetz (SiPoIG) 

den Ministerrat passiert und 
liegt nun dem Parlament vor. 

Dieses Projekt ist wegen seines 
demokratie politisch und rechts
staatlich bedenklichen ehark

ters sofort ins Kreuifeuer 
der Kritik geraten. 

Jahrzehnte wird j~tzt schon' eine gesetzliche 
Gnmdlage für die Polizei gefordert, da es für 
einen modernen Rechtsstaat nicht besonders 
schicklich ist, die Tätigkeit seiner Exekutive 
auf Erlässe eines absolutistischen Monarchen 

. und diverse Übergangsbestimmungen zu stüt
zen. Daher, heißt es . aus dem innenministe
rium, seidiese Initiative zu begrüßen. Mitnich-· 
ten. 
Schon der Ministerialentwurfhat eine massive 
Ausweitung polizeilicher Befugnisse vorgese
hen: Hausdurchsuchungen ohne richterlichen 
Durchsuchungsbefehl, faktische Einführung 
der generellen Ausweispflicht, unkontrollier
bare Erfassung und automationsunterstützte 
Vemetzung personenbezogener Daten, ein 
Verordnungsrecht, womit die Polizei insbe
sondere gegen UmweltaktivistInnen und S trei
kende . vorgehen könnte, Legalisierung der 

JURIDIKUM 3/90 

S tapo und anderer.verdeckt agierender Sonde
reinheiten, das gegen gesellschaftliche Rand
gruppen gerichtete Wegweiserecht... Das alles 
unter extrem vagen Voraussetzungen. So heißt 
es in der Vorlage: "; .. wenn aufgrund bestimm-
ter Tatsachen anzunehmen ist ..... , " ... der drin-
gende Verdacht besteht ..... , ..... aufgrund be-
stimmter Umstände anzunehmen ist..", 
..... Abwehr einer allgemeinen Gefahr ... ", usw. 
Damit wird der Polizei ein sehr weiter Ermes
sensspielraum eingeräumt, ihre Befugnisse 
ausgeweitet und vorhandene Mißstände nicht 
beseitigt, sondern weitestgehend legalisiert. 
Die Front der Kritiker ist dementsprechend 
breit. Sie reicht von verschiedenen Initiativen 
Betroffener, wie "Bürger beobachten die Polic 
zei", "Verband Wiener Sozialarbeiter" oder 
Bewährungshilfe über staatstragende Institu
tionen, wie die Arbeiterkammer, Verfassungs
gerichtshof und Bundeskanzleramt bis tief in 
die Reihen der Regienmgsparteien. vön' SJ, 
VSSTÖ und Gewerkschaftsjugend bis zum 
VP-Justizsprecher Michael Graff. Diese Breie 
te hat Löschnak & Co wenig beeindruckt, die 
Kritik wurde fast völlig ignoriert. 
Die Verfasser dieses Machwerks aus dem 
Innenministerium wendeten für die Begutach-

. tung eine doppeIgleisige S,trategie an. Erstens 
wurde eine Bestimmung aufgenommen, die 
auf einhellige Kritik (sog/II von Seiten der 
Polizeigewerkschaft) stieß: das Wegweiserech~ 
besser bekannt als "lex Karlsplatz",~die dann 
medienwirksam gestrichen wurde. Nicht, wie 
man meinen könnte, aus politischen Beden
ken, sondern aufgnmd einet Kritik des Verfas- . 
sungsdienstes, wonach dies in den Kompe- . 
tenzbereich der Länder falle. Außerdem hat 

der Wiener Bürgermeister schon im Februar 
dem Landtag angekündigt, daß mit Jahresmitte 
das Wegweiserecht erlassen wird, "wenn es 
mit dem Sicherheit'spolizeigesetz nicht kon
kret zu Ende kommt" (SitzungsprotokolllF'eb. 
90). Zweitens wurde eine ganze Reihe Bestim
mungen erst gar nicht der Begutachtung ausge
setzt, sondern wohlweislich, dem demokrati
schen Diskussionsprozeß ausweichend, erst in 
die Regienmgsvorlage aufgenommen. 

Nur net deppert sein! 

Schon lange ist bekannt, daß die Behörden 
Dateien über psychisch Kranke führen und 
Informationen daraus an Dritte weitergeben. 
Nun soll diese, jeglicher legalen Gnmdlage 
entbehrende Praxis legalisiert werden. Dazu 
sieht der § 39 SiPolG vor, Evidenzenzuführen, 
in denen Namen, Geschlecht, Anschrift des 
Beiroffenen. die Organe, die die Enweisung 
veranlaßt haben, Name ~es behandeIden Arz
tes. und sogar die von diesem erstellte Diagn,o~ 
se gespeichert werden. Diese Daten sollen zehn 
Jahre nach der letzten Eintragung gelöscht 
werden und die Weitergabe der Informationen 
an Private (also auch an Arbeitgeber) ist mit 
Einschränkungen zulässig. Seit langem laufen 
Medizmer und Angehörige der Betroffenen 
Sturm g~gen diese Praxis, die weder medizi
nisch noch, sicherheitspolitisch zu rechtferti
gen ist. Sie dient einzig und allein dazu, Exi
stenzen zu zerstören, die Angst vor der psychi
sehen Behandlung (berechtigterweise) auf
rechtzuerhalten und damit psychisch Kranke 
weiter an den Rand der Gesellschaftzu drängen. 
Überhaupt wartet das Kapitel "Datenschutz" 
mit einigen bösen Überraschungen auf. Mit der 
"Sichetheitsüberprüfung" (§37 SiPoIG) wer
den die Lehren aus dem erst kürzlich aufgeflQc 
genen Stapo-Skandalgezogen. Damals hat 
Minister Löschnak die sofortige Einstellung 
diverser illegaler Spitzeldienste der S taatspoli-

, zei für die Privatwirtschaft angekündigt. Die 
Industriellenvereinigung und die Bundeswirt
schaftskammer haben ihn daraufhin sofort zur 
Raison gebracht. So soll die Stapo künftig 
berechtigt sein, personenbezogene Daten ohne 
Einverständnis des Betroffenen an den gesam
ten Bereich der öffentlichen Hand und zumin
dest der Hochtechnologie- und der Rüstungs
industrie zu liefern, mit Einverständnis des 
Betroffenen auch an alle anderenintereSsierten. 
Um den staatlichen Spitzeln die Datenerfas,
sung auch im Privatbereichzu ermöglichen, 
soll in Hinkunft auch die "verdeckte Ermitt
lung" (EB zu § 37 Abs. 5) erlaubt sein, wenn 
der "Hinweis (auf die verdeckte Ermittlung; 

. TS) die Erfüllung der Aufgabe gefährdet oder 
erheblich erschweren würde". Die Tätigkeit 
der Stapo wird durch dieses Gesetz sicher in 

, keiner Weise eingeschränkt werde~, da sie auf 
. Bestimmungen, wie "Vorbeugung" und 
"Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtun
gen der Republik'; gestützt wird. Dazu der 
Verfassungsdienst des BKA:"Irn Lichte des 
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Art. 18 B-VG (Legalitätsprinzip) erscheint 
unklar, was unter dem Begriff >vorbeugen< 
verstanden werden soll." - Selbstredend. 
Der Neugierde der Behörden soll Tür und Tor 
geöffnet, jener der Betroffenen präventiv' ein 
Riegel vorgeschoben werden. So gilt zwar 
prinzipiell, was sehr erfreulich ist, das Aus
kunftrecht nach dem Datenschutzgesetz, nicht 
aber, wenn "das Wissen des Betroffenen um 
die Existenz des Datensatzes ... den Schutz der 
v~fassungsmäßigen Einrichtungen der Repu- . 
blik gefährden. oder erheblich erschweren 
würde". Dann hat die Auskunft zu lauten: "Es 
wurden keine der Auskunftspflicht unterlie
genden Daten ermittelt oder verarbeitet" (§ 43 
Abs.2 SiPoIG). 
Zum "Datenschutz" sei abschließend noch eine 
der ganz wenigen positiven Bestimmungen 
dieses Entwurfs erwähnt: "Zur Abwehr jener 
Gefahren, die von gefahrengeneigten Anlagen 
bei Störfällen ausgehen, ist eine Umweltevi
denz zu führen" (§40 SiPoIG). 
Im § 35 des Entwurfs ist ein polizeiliches Ver
ordungsrecht (beispielsweise: "zerstreuen sie 
sich llmen!") im Verfassungsrang vorgese
hen. Damit könnte sich die Behörde selbst die 
quasi-gesetzliche. Grundlage ihres Einschrei
tens schaffen. Darinsieht Dr. Brigitte Hornyik, 
Schriftführerin· am Verfassungsgerichtshof, 
"einen Widerspruch zu einem Grundprinzip 
der Verfassung" (Rechtsstaatprinzip, TS), es 
ist somit ''verfassungswidriges Verfassungs
recht" und daher "ersatzlos zu streichen". 
Zuletzt sei noch auf einen in der Diskussion 
völlig vernachläßigten Angriff auf den bisher 
in Österreich üblichen Rechtsschutzstandard 
hingewiesen. Nach dernoch geltenden Rechts
lage ist es dem Betroffenen möglich, sich bei 
Verletzung seiner gesetzlichoderverfassungs
gesetzlich garantierter Rechte durch die Be
hörden an die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts 
zu wenden. Nun soll dem Innenminister die 
Befugnis eingeräumt werden,"durch Verord
nung Richtlinien für das Einschreiten der . 
Organe" zu erlassen, und weiters "die Nicht
einhaltung einer Richtlinie keinen Einfluß auf 
die Rechtmäßigkeit einer ausgeübten Befug
nis" hat (§ 20 SiPoIG). An sich schon schlimm 
genug. 
Der volle Umfang dieser Bestimmung wird 
aber erst in Zusammenhang mit den "besonde
ren Rechtsschutzbestimmungen" (4. Teil des 
SiPoIG) ersichtlich. 
Dort wird geregelt, daß bei Verstößen gegen 
Richtlinien nach § 20 in erster Instanz Diszipli
narkommissionen und in zweiter und endgülti
ger die ab 1991 einzurich17nden Verwaltungs
senate zu entscheiden haben. Der Weg zum 
Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof 
wird dadurch :versperrt. Diese Bestimmung 
erscheint besonders bedenklich, weil der In
nenminister damit heikle Bereichedurch Ver
ordnung regeln, diese somit der Überprüfung 
durch die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts 
entziehen kann, was dem Rechtsschutze nicht 
gerade förderlich erscheint. • 
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Neues "Unterbringungsgesetz" '* 

Einheitliche Regelung, 
" Patientenanwälte" 

Markus Hager 

Etwa 7.400 Personen befinden 
sich in stationärer psychiatri
scher Behandlung in österrei

chischen Krankenanstalten, die 
Hälfte davon zwangsweise. 

Gegenwärtig basiert die Regelung der zwangs
weisen Anhaltung psychisch Kranker auf der 
Entmündigungsordnung 1916 und dem Kran
kenanstaltengesetz 1956. 
Gemäß § 49 Abs 1 KAG dürfen nur solche 
Personen in einer Krankenanstalt für Geistes
kranke aufgenommen werden, für die eine 
Parere (Beschl'ingung) beigebracht wird, 
wonach anzunehmen ist, daß die aufzuneh
mende Person infolge einer Geisteskrankheit 
ihre oder die Sicherheit anderer Personen ge
fährdet. 
Gemäß § 52 Abs 2 KAG sind zwangsweise 
angehaltene Personen nicht nur im Fall ihrer 
Heilung zu entlassen, sondern jedenfalls auch 
dann, wenn sie ihre oder die Sicherheit andere 
nicht mehr gefährden. 

Die Anhaltung 

Gemäß § 22 EntmO ist mit Beschluß zu ent
scheiden ob die weitere Anhaltung in der Anstalt 
zulässig ist oder der Angehaltene als geistes
gesund befunden zu entlassen ist. 
Der OHG meint in einer Entscheidung (!), daß 
das gerichtliche Anhaltungsverfahren nur ein 
Schutzmittel dagegen sei, daß Gesunde nicht 
unberechtigt in ihrer Bewegungsfreiheit ge
fährdet werden. Der OHGbetont die Selbst
ständigkeit der verwaltungsrechtlichen Rege
lung. Die Frage, ob die .anzuhaltende Person 
irifolge einer Geisteskrankeit ihre oder die Si
cherheit anderer gefährdet, hat nach KAG der 
zuständige Amtsarzt, nicht aber das Gericht zu 
entscheiden. 
Wenn nun im österreichischen Recht die Gei
steskrankheit keirien ausreichenden Grund für 
eine zwangsweise Internierung abgibt, so kann 
die Einschaltung der unabhängigen richterli
chen Kontrollinstanz im Anhltungsverfahren 
unmöglich den Sinn haben, daß der Richter 
bloß das Vorliegen der Geisteskrankheit prüft, 
zumal er dabei ohnehin auf den Sachverständi
gen angewiesen ist. Was hilft es dem Angehal- . 

tenen, wenn er ''verwaltungsmäßig'' weiter 
angehalten werden kann. Beschränkt man die 
Prüfung des Richters nur auf den Geistszu
stand, so kommt der Richter in die. absurde 
Situation einem "ungefährlichen" Kranken 
erklären zu müssen, daß er rechtswidrig aufge
nommen (entgegen § 59 KAG) und rechtswi
drig(entgegen § 52 Abs 2 KAG) angehalten 
wurde, daß aber seine Anhaltung im Sinne des 
Gestzes (§ 22 EntmO) zulässig, also rechtmä
ßig ist. Wenn nun der Kranke die Rechtsord
nung der Schizophrenie verdächtigt, ist ihm 
das schwerlich anzulasten (2). 

Voraussetzungen der Anhaltung 

§ 3 stellt nunmehr klar, daß nur mehr angehal
ten werden kann, wer an einer psychischen 
Krankheit leidet und im Zusammenhang damit 
sein· Leben oder seine Gesundheit bzw . die 
anderer Personen gefährdet und nicht iri ande
rer Weise ausreichend ärztlich behandelt oder 
betreut werden ~ann .. Eine Unterbririgung ist 
daher nur zulässig, wenn die Gefahr, die vom 
Kranken für sich oder andere ausgeht, nicht 
anders als durch eine zwangsweise Unterbriri
gung abgewendet werden kann. Die Anhal
tung wegen einer bloßen Behandlungsbedürf
tigkeit ist somit ausgeschlossen. Derzeit wer
den viele alte Menschen einzig undalleiri 
deshalb angehalten, weil sie an seniler Demens 
in verschiedenen Zustandsbildem leiden. 
~emeingefährlichkeit liegt aufgrund der phy
SISchen Konstitution dieser meist weit über 
80jährigen nie vor. Die Selbstgefährdung be
steht jedoch dariri, daß die~e Personen nicht 
mehr iri der Lage sirid sich selbst ohne fremde 
Hilfe zu versorgen, w~halb die Anhaltung in 
der Regel für zulässig erklärt wird und dies 
meist für eirien Zeitraum von (i. Monaten. 
Die notwendigen sozialen Dienste oder auch 
Plätze in Altersheimen, die eirie entsprechende 
geriatrische Versorgung sichern, würden,· ste
hen nur unzureichend zur Verfügung. Dieser 
Mißstand wird durch das neue Gesetz nicht 
behoben, danach wie vor ohne adäquate Hilfe 
das Leben dieser Menschen gefährdet ist. 
Abhilfe schafft hier nur der Ausbau der sozia
len Institutionen. 

PatientenanwältInnen 

Aufgrund des Vereinssachwalter- und Patien
tenanwaltsgesetzes - VSP AG - in Verbindung 
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mit § 13 UbG hat ein geeigneter V erein Perso~ 
nen für die Vertretung von psychisch Kranken 
namhaft zu machen, die dann vom Vorsteher 
des jeweils zuständigen Bezirksgerichts zu 
PatientenanwältInnen bestellt werden. 
Die Hauptaufgasbe dieser PatientenanwätIn
nen ist die Vertretung des Kranken im Unter
bringungsverfahren und bei der Wahrnehmung 
seiner sonstigen Rechte. 

Verfahren 

Voraussetzung für die zwangsweise Aufnah~ 
me ist eine Parere eines Amtsarztes, in welcher 
die Gründe für die Einweisung dargelegt wer- ' 
den. Bei Gefahr im Verzug ist eine Parere nicht 
notwendig !!! . 
Aufgrund des Art 'des BVG über den Schutz 
der per~önlichen Freiheit hat nunmehr binnen 
4 Taqgen nach Kenntnis der Unterbringung 
eine Anhörung des Kranken durch das Gericht· 
stattzufmden und es hat dabei über dieZuläs
sigkeit der weiteren Anhaltung mit Beschluß 
zu entscheiden. Wurde bei dieser Tagsatzung 
die weitere Anhaltung für zulässig erklärt, so 
ist innerhalb von 14 Tagen eine mündliche 
Verhandlung durchzuführen, in welcher unter 
Anwesenheit des Anstaltsleiters, eines oder 
mehrerer Sachverständiger und des Patiente
nanwalts sowie des Betroffenen über die allen
falls weitere zwangsweise Unterbringung zu 
entscheiden ist. Wird sie für unzulässig erklärt, 
ist die angehaltene Person sofort zu entlassen 
es sei denn der Anwaltsleiter meldet Rekurs ~ 
und diesem wird vom Gericht aufschiebende 
Wirkung zuerkannt. 
Die höchst zulässige Anhaltefrist beträgt 3 
Monate. 
Beschränkungen der Bewegungsfreihiet des 
Kranken auf einen Raum oder innerhalb eines 
Raumes (z.B. Netzbett) sind unverzüglich dem 
Vertreter des Kranken mitzuteilen. Auf Ver
langen hat das Gericht über die Zulässigkeit 
solcher Beschränkungen url.verzüglich zu ent
scheiden. Besondere Heilbehandlungen, z.B. 
Elektroschocks einschließlich operativer Ein
griffe bedürfen der Genehmigung des Gerichts. 
Dieses hat sich in einer Tagesatzung an Ort und 

. Stelle einen Persönlichen Eindruck vom Kran
ken unter Einbeziehung des Anstaltsleiters, 
des Patientenanwalts und eventuell auch eines 
Schverständigen zu verschaffen. 
Die Kosten des. Verfahrens, im wesentlichen 
Sachverständigengebühren, trägt der Bund. 
Es wird die Praxis zeigen, ob dur~h dieses 
Gesetz eine effektive Verpesserung des Schut
zes . der psychisch Kranken erreicht wird oder 
es lediglich geduldiges Papier darstellt. 
Es tritt am 1. Jänner 1991 inKraft. • 

*) BGBI 155f1990 
(1) in RZ 1961, 124 
(2) die materiellen Voraussetzungen der An
haltung, Weber, SBL 1973, 501 
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Psychotherapiegesetz 

Neuer Berufskodex .. 
Finanzierung ungekJärt 

Horst Häckl 

Anfang diese Monats, voraus
sichtlich am 6.Juni, wird das 

neue Psychotherapiegesetz im 
Nationalrat beschlossen. Damit 

wird diese Materie nach 20 
Jahren der Auseinandersetzung 
einer legistischen Lösung zuge- . 

führt. 

Nach der bisherigen Rechtslage war die Psy
chotherapie ausschließlich den Ärzten vorbe
halten. Dieses Behandlungsprivilegder Ärzte 
war nicht nur durch das ÄrzteGesetz, sondern 
auch durch den ge-

Es wirddie Berufsbezeichnung "Psychothera
peut" geschaffen. Diesen Titel dürfen in Hin
kunft nur Personen gebrauchen, die eine im 
Gesetz festgelegte qualitativ hOl;hstehende und 
langdauernde Ausbildung abgeschlossen ha" 
ben. Tut das jemand anderer und wird dadurch 
nicht ein gerichtlich strafbarer Tatbestand er, 
füllt, so ist dafür als Sanktion eine Verwal
tungsstrafe bis zu 50.000, - öS vorgesehen. 

Um den Konsumenten vor mi~bräuchlicher 
AnwendungpsychotherapeutischerTeehniken 
zu schützen, sieht das Gesetz einen umfassen
den Katalog von Berufspflichten vor. Eine 
Verletzung dieser Pflichten kann sowohl zivil
als auch strafrechtlich relevant werden und ist 
subsidiär mit einer Verwaltungsstrafe bedroht. 

, Der Weg der Ausbildung ist vom Gesetz genau 
vorgezeichnet. Das erste, sehr umstrittene Pro-

richtlich strafbaren 
Tatbestand der Kur
pfuscherei abgesi
chert. Dieser Um
stand führte zu der pa
radoxen Situation, 
daß gut augebildete 
"Psychotherapeu
ten", die' nicht 
gleichzeitig auch 

__ ....... __ ._~ _____ -=--________ 1.. 

Ärzte waren, zwar teilweise Ärzte psychothe
rapeutisch ausbildeten, selbst aber keine Psy
chotherapien durchführen durfteJl- ihre "lehr
buben", also die inAusbildung stehenden Ärzte, 
aber schon. Von der Möglichkeit, Psychothe
rapien anzubieten, habennur sehr wenige Ärzte 
Gebrauch gemacht, ein Umstand, der zu einem 
krassen Mangel an psychotherapeutischer 
Versorgung geführt hat. . 
In diese Marktlücke konnteh auch zahlreiche 
schlecht ausgebildete und durchaus unseriöse 
Anbieter von "Workshops", "Lebensberatung" 
stoßen. Diese Möglichkeit stand im Rahrnen 
des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechts auf freie Berufswahl jedem offen, so
lange das nicht unter dem Titel "Psychothera
pie" geschah. 
Es ist evident, daß dieser Zustand sowohl für 
gut (und kostenintensiv) aU$gebildete Thera
peuten, als auch für die Konsumenten, die bei 
der Suche nach sachgemäßer psychotherapeu: . 
tischer Behandlung überfordert waren, zuse
hends problematisch wurde. 
Diesem entgegenzuwirken, ist das Hauptanlie
gen des neuen Gesetzes. Gesetzestechnisch 
wird dabei folgende~aßen vorgegangen: 

blemin diesem Zusammenhang betrifft den 
Zugang zur Ausbildung. AnhandderGeschich
te der Diskussion um diese Quellenberufe läßt . 
. sich gut erkennen, daß die Ärztekammer einen . 
Abwehrkampf zur Rettung gesicherter Ein- . 
kommen derÄrzteschaft geführt hat. Ursprüng
lich sollten nur Mediziner und Psychologen zu 
dieser Ausbildung, nach deren' Absolvieru,ng 
es sich gut verdienen läßt, herangelassen wer
den. Nach verschiedenen Vorschlägen über 
die "Quellenberufe" bekennen sich die letzten 
Entwürfe zu einer prinzipiell "offenenlö
sung", das heißt die Eigenberechtigung und die 
Reifeprüfung oder eine Ausbildung im Kran
keJ}pflegefachdienst sollen als Vorbildung zum 
Eintritt in die Ausbildung genügen. Für dieje
nigen, die diese Vorbildung nicht nachweisen 
können, besteht noch immer die Möglichkeit 
über eine "Genieklausel" nach bescheidmäßi" 
ger Anerkennung durch den Bundeskanzler 
wegen besonderer Eignung zum ersten Teil der 
Ausbildung zugelassen zu werden. 
Dieser erste Teilder Ausbildung, das "psycho
therapeutische Propädeutikum" ,beinhaltet eine 
Einführung in Theorie (mindestens 765 Stun~ 
den) und Praxis (mindestens 550 Stunden) der 
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Psychotherapie. 
Die Eingangstür zum zweiten Teil der Ausbil~ 
dung, dem "psychotherapeutischen Fachspe
zifikum", ist für einfache Maturanten schon zu 
eng. UmmitdeniFachspezifikumbeginnenzu 
können, bedarf es einer abgeschlossenen Aus
bildung der Sozialakadernie, eines Universi
tätsstudiums, namentlich der Medizin, der Pä
dagogik, der Philosophie, der Psychologie, der 
Publizistik, der Theologie oder eines Lehr
amtsstudiums. Für jene, die keine dieser Vor
bildungen aufweisen, bleibt wieder nur die 
bescheidmäßige Anerkennung wegen beson
derer Eignung. 

Der theoretische Teil dieses Fachspezifikums 
wird mindestens 300 Stunden umfassen, der 
praktische Teil, der unter anderem eine Lehr
therapie, ein Praktikum und Praktikumssuper
vision vorsieht, wird 1600 Stunden in An
spruch nehmen. 
Erst nach der Absolvierung dieser beiden 
Ausbildungsteile kann die Eintragung in die 
beim Bundeskanzler geführte Psychotherapeu
tenliste erfolgen. 
Diese in Qualität und Umfang einem Studium 
durchaus vergleichbare Ausbildung wird also 
mindestens insgesamt 3200 Stunden betragen. 
Offen bleibt die Frage: Wer soll das alles 
zahlen? 

Das Psychotherapiegesetz wird darauf keine 
Antwort geben, m.a.W. die Kosten der Ausbil
dung werden vorderhand von den Auszubil
denden selbst zu tragen sein. Das bedeutet für 
sozial Schwache, daß sie eine solche Ausbil
dung nur mit außerordentlicher Kraftanstren
gung absolvieren werden können. 
Das Gesetz bestimmt auch nicht, welche Ein
,richtungen die Ausbildung durchführen dür
fen. Diese wird vielmehr erst durch Bescheid 
des Bundeskanzlers für jede einzelne Einrich
tung festgelegt. Der Bundeskanzler wird dabei 
von einem "Psychotherapiebeirat" beraten. 
Dieser Beirat wird wahrscheinlich im Wesent
lichen die formell vom Bundeskanzler durch
geführte Bescheiderlassung determinieren. Es 
ist daher sehr wichtig auf die Besetzung des 
Beirates zu achten. In dem, dem jetzigen Ent
wurf vorangegangenen Entwurf war der Beirat 
ausschließlich mit psychotherapeutischen Ver
einigungen besetzt, die Sozialpartner und die 
Ärztekammer waren also nicht vertreten. Das 
hat sich beim neuesten Entwurf geändert. Die 
Sozialpartner, die Ärztekammerundder Haupt
verband der Sozialversicherungsträgersind jetzt 
diejenigen, die das "Beraten" und somit auch 
das Sagen haben. 
Das besprochene Gesetz wird viele positive 
Effekte zeigen. Es ist aber erst ein erster Schritt 
zur Gesamtlösung der psychosozialen Versor
gung. Viele vorsorgende Maßnahmen im Be
reich des öffentlichen Gesundheitswesens und 
eine Förderung des Zugangs zur Psychothera
pie mit öffentlichen Mitteln werden durch die
ses Berufsbezeichnungs- und Ausbildungsge
setz nicht angesprochen. • 
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Volkszählung 1991 

Was heißt hier 
überhaupt "zählen"? 

Robert Zöchling 

Im Mai 1991 wird die zweite 
Republik zumjünjten Mal ihr 

Volk zählen. Daß es dabei aller
dings nicht bloß um das "Zäh
len" von Köpfen, geht, hat sich 
mittlerweile herumgesprochen. 

Nicht der "Mißbrauch" sondern 
schon der vorgesehene Ge

brauch der dabei gewonnenen 
Daten ist bedenklich. 

Bereits die Potentaten des Altertums kamen 
gelegentlich auf den Gedanken, Bevölkerungs
zählungen durchführen zu lassen - nicht aus 
kindlicher Neugierde, sondern um zu erfahren, 
wie viele bewaffnete Männer sie gerade in den 
Krieg schicken konnten. Die römischen Kaiser 
wollten darüber hinaus von Zeit zu Zeit alle 
Steuerpflichtigen erfassen und führten zu die
sem Zweck im 6. Jh.v.u.Z. den "Zensus" ein, 
für dessen Durchführung sie ab 443 eigene 
Beamte, die "Zensoren", einsetzten. Im Mittel
alter - bekanntlich eine Zeit kultureller Blüte -
verschwand die Volkszählung für längere Zeit 
aus dem gesellschaftlichen Leben - "eine wirk
lieh geordnete Zählung beginnt erst im 17. 
Jahrhundert. Von einer wissenschaftlichen 
Ausgestaltung dieses Institutes kann aber erst 
im 19. Jahrhundert gesprochen werden". (I) 

Wie so manche modeme Errungenschaft nah
men auch regelmäßige Volkszählungen ihren 
Ausgang in den Vereinigten Staaten von 
Amerika: nach dem Gesetz vom 17. September 
1781 wird dort alle zehn Jahre, beginnend im 
Jahr 1790, eine solche veranstaltet. 
Während zu Beginn in den meisten Ländern 
mehr oder weniger wirklich "nur Köpfe" ge
zählt wurden, ging es bei der deutschen Volks
zählung des Jahres 1925 bereits um wesentlich 
mehr: da wurden bereits geistige und körperli
che Merkmale (Erbkrankheiten, Religion ... ) 
sowie wirtschaftspolitische Daten erhoben, die 
später den Grundstock, für die gigantische 
Datensammlung der Nazis bilden sollten. Im 
"Dritten Reich" wurden gleich zwei Volkszä
hungen abgehalten. Die erste, sehr rasch nach 
der faschistischen Machtergreifung im Jahr 
1933 durchgeführt, brachte als Novum gegen
über der vorangegangenen bereits die Erhe-

bung familienstatistischer Daten (Zusatzfra
gen an verheiratete Frauen, die dazu dienten, 
deren "Gebärleistung" zu ermitteln), die die 

, Nazis brauchten, um "Arbeitsschlacht" und 
"Geburtenkrieg" effIzient in Gang setzen zu 
können. "SohabendieNS~Statistikerihreersten 
"bereinigten" Geburtenraten bekommen. Sie 
waren in Bezug auf ihre Ambitionen nieder
schmetternd... Ein weiteres entscheidendes 
Ergebnis der Volkszählung war, daß über eine 
Million Arbeitslose nicht mehr bei den Ar
beitsämtern gemeldet war" (2) Auf der Grundla
ge solcher Daten konnten die Nazis ihre Wirt
schafts-, Rüsrungs-, Bevölkerungs- und Ras.~ 
senpolitik in Verbindung mit ihrer eben
falls hochmodernen Propagandamaschinerie 
optimal zur Festigung ihrer Macht einsetzen. 
Als diese Politik zu greifen begann, waren die 
Daten bald überholt und eine neue Volkszäh
lung wurde für 1939 anberaumt. In der Zwi
schenzeit wurde der 1933 gewonnene Daten
stamm zum Aufbau einer dauernden Erfas
sung und überwachung der gesamten Bevöl
kerung verwendet: Arbeitsbuch und Arbeits
buchkartei, Gesundheitsbuch und Gesundhe~ts
kartei, einheitliche Meldepflicht und Melde
karteien, schließlich als Gipfel der restlosen 
Erfassung die Volkskartei, in der alle Men
schen zwischen 6 und 70 Jahren erfaßt werden 
sollten: die Volkszählung 1939 diente dazu, 
diese gigantische Datensammlung auf den 
neuesten Stand zu bringen. 

Volkskartei 

Aus diesem Verzeichnis der gesamten Bevöl
kerung konnten die Sozialtechniker des Si
cherheitshauptamtes beliebig Minderheiten 
heraussondem, um sie dem: deutschen Volk als 
Geiseln für alle Sozialkonflikte zum Fraß 
vorzuwerfen; die Familien- und Geburtenpoli
tik, die Siedlungspolitik und die Arbeitsmarkt
politik konnten jederzeit auf die Erfordernisse 
der Kriegswirtschaftzugeschnitten werden. Mit 
der Proklamierung des "totalen Krieges" 1943 
wurde folgerichtig eine statistische Superbe
hörde, das "Maschinelle Berichtswesen", ge
schaffen und - unter anderem durch Leasing
verträgemitffiM -mitdermodernstenverfüg
baren Technologie ausgerüstet. Hier. wurden 
nun an einem Ort die Volkskartei geführt und 
(über ein ausgeklügeltes System von Kennum
mern) alle Betriebe und wirtschaftlichen Da
ten des "Reiches" erfaßt und beides konnte 
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miteinander beliebig verknüpft werden. Theo
retisch. Praktisch waren die Nazis noch nicht 
im Besitz der EDV und so an ihre Grenzen 
gestoßen. Die wissenschaftlichen Grundlagen 
waren aber auch dafür bereits geschaffen: "Nach 
unserem derzeitigen Wissensstand können wir 
sagen, daß ein weiteres Knegsjahr wahrschein
lich genügt hätte, um das "Maschinelle Be
richtswesen" mit der ersten "großdeutschen" 
EDV -Anlage (Zuse I) ausz~statten." (3) 

Wozu.also eine 
"Vo.lkszählung"? 

Es gibt nur wenige Zwecke; für. die weithin 
unbestritten Daten auS einer Volkszählung 
benötigt werden: 

• die Feststellung der Zahl der auf jeden W ahl-
. kreis entfallenden Nationalrats-Mandate 

• die Feststellung der Anzahl der Mandate der 
einzelnen Bundesländer i.m Bundesrat 

.• darüber hinaus ergibt sich aus der Inländer
zählung die Größe der einzelnen Landtage. 

• Außerdem wird aus der Zählung der Ge
samtbevölkerung der Finanzausgleich ermit
telt. 

AUe darüber hinausgehenden Daten,nach 
, denen bei der Volkszählung 1991 gefragt 

werden wird, holt sich der Staat als - scheinbar 
unnötige - Draufgabe: Geschlecht, Religions
bekenntnis, Umgangssprache, Schulbildung, 
Berufsausbildung, Be~chäftigung, Familien
stand, Zahl der Kinder, Wohnsitz vor 5 Jahren, 
Angaben über den Arbeitsweg; zur Feststel
lung des ordentlichen Wohnsitzes freiwillig 
anzugeben: gesellschaftliche (sportliche, kul
turelle, soziale, politische) Betätigung in der 
Gemeinde; Art, Größe, Ausstattung der Woh
nung und so weiter und so fort. 

"Planungsdaten" 

Von den Volkszählern wird vor allem der 
Bedarf von "Vater Staat" nach "Planungsda
ten" als Rechtfertigung angeführt. Aus der 
Datenerhebung können etwa folgende Infor
mationen gewonnen werden: wie viele Fami
lien, Ledige, Wohngemeinschaften, Auslän
der, Heimbewohner sich z.B. in einem Stadt
teil befinden; wieviele Doppelverdiener es gibt 

- oder wer sich mit mehreren Arbeiten sein Geld 
verdient; was die Bewohner verdienen und wo 
sie arbeiten, welche Mieten sie zahlen; wer wie 
und in welcher Zeit zur Arbeit kommt; wel~he 
sozialen Strukturen ein Gebiet hat. Es handelt 
sich aber bei den erhobenen Angaben um IST
Daten, aus denen noch nichts dafür gewonnen 
werden kann, wie weiterhin geplant werden 
SOLL. Und geplant wird wohl auch nach der 
Volkszählung entsprechend den Interessen 
derer, die die Macht im Staat besitzen. Auf
grund bisheriger Erfahrungen fragt man sich 
jedenfalls: "Wo sind die Daten der vergange-
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nen Volkszählungen in die Planung eingeflos
sen? Wo stehen. die wunderschönen Kranken
häuser, in denen gutbezahlte Ärzte und Schwe
stern auf Patienten warten? Wo sind die Woh
nungen, die auf junge Ehepaare. W ohngemein
schaften warten? Wo sind die Universitäten, 
Hochschulen, Volks-Schulen, die auf Schüler. 
und Studierende warten?" (4) Wenn sich aber 
Verkehrsministerium und Baufirmen zur Er
richtung einer neuen Autobahn entschließen. 
leisten die Volkszählungs-Daten unschätzbare 
Dienste für die P.R.-Manager bei der Durch
setzung des Projektes gegen eine allenfalls 
aufmüpfige Bevölkerung: "Es wird der Ein
druck erweckt, als ergäbe sich eine staatliche 
Maßnahme aus Sachnotwendigkeiten und nicht 
aus den vorausgesetzten politischen 
Interessen". (5) Abgesehen davon sind die soge
nannten "Planungsdaten" aus der Volkszäh
lung ohnehin relativ schnell veraltet und sohin 
unbrauchbar. Und das schon in politisch "ruhi
geren" Zeiten als der gegenwärtigen c die 
Öf(nung der Grenzen im Osten und die sich 
daraus ergebenden wirtschaftlichen und infra
strukturellen Konsequenzen hätte sich sowie
so kein Statistiker ausrechnen können. 

Erfassung, Vernetzung, 
. Bevölkerungsregister 

Im Volkszählungsgesetz 1980 ist die Verwen
dung der "bei der Volkszählung gemachten 
Angaben auch für andere als statistische Zwec
ke" (§4 Abs 3) bereits vorgesehen. Feierlich, 
wie immer in solchen Fällen, wurde angefügt: 
wenn dies gewünscht wird, "so ist dies durch 
.ein besonderes Bundesgesetz ausdrücklich 
anzuordnen ... · Fachleute lesen diese Floskel· 
etwa als ..... so könnt ihr euch schon darauf 
gefaßt machen". In den Erläuterungen zu die
ser Bestimmung wird - bescheiden, in Klam
mern, nur beispielsweise - ein solcher nichtsta
tistischer Zweck angeführt: "Bevölkerungsre
gister". 
Man mag sich darunter. vorstellen, was man 
will (oder kann). Wenig wlihrscheinlich ist 
meiner Einschätzung nach eine archaische 
"Volkskartei"-Variante. Die Erfahrung in der 
BRD zeigt, daß es wesentlich subtilere Formen 
der totalen Erfassung aller Menschen in allen 
Lebensbereichen gibt: Die BRD-Behörden 
können durch die 1987 beschlossene Einfüh
rung des maschinenlesbaren Personalauswei? 
ses sogar auf die lange diskutierte bundesweite 

.' "Personenkennziffer" verzichten: schon auf~ 
grund der - wie bei einer Bankornatkarte -
magnetgespeicherten "natürlichen" Persone
nangaben (wie Name, Vorn;pne und Geburts
datum) können Abfragen aus jeder beliebigen, 
dementsprechend strukturierten Datenbank 
vorgenommen und Daten eingespeist und 
weitergeleitet werden. Damit kann nicht nur 
jede Person' mittels mobiler Lesegeräte in 
sekundenschnelle in jeder Hinsicht überprüft 
werden, jeder Kontakt mit einem Lesegerät 

kann auch erfaßt werden (z.B. bei Anhaltun
gen durch die Polizei, an Grenzkontroll~tellcn, 

. aber auch in Spitälern, Arbeitsämtern usw,), 
Daß solche Möglichkeiten auch österreichi~ 
scheriStellen nicht fremd sind.zeigen dill 
Überlegungen, einen maSchinenlesbaren Ge~ 
sundheitspaß im Krediltarten-Format einzu" 
führen. Über die Vielfalt von Möglichkeiten zu 
Datenvernetzung und sozialer Kontrolle im 
B.ereich des Gesundheitswesens und der So
zialversicherungen wird dann wahrscheinlich 
mit dem Argument "quadratisch-praktisch-gut" 
hinweggetäuscht - wie mit dem "Planungs"
Argument bei der Volkszählung. 
Man könnte sich auch angesichts der Menge an 
Daten, die bereits jetzt bei verschiedenen 
Behörden und KörpersChaften zur Verfügung 
stehen, fragen, wozu der Staat jetzt noch ein
mal eine halbe Milliarde Schilling aufwenden 

~ will, um in einer Großaktion Daten, die er 
bereits hat, zu "erfragen". Die ganze Sache 
muß ihm schon einiges wert sein, das zeigt 
auch die exorbitante Strafandrohung für den 
Fall, daß jemand "einer Verpflichtung nach 

. diesem Bundesgesetze nicht nachkommt, ins
besondere wissentlich unwahre oder unvoll
ständige Angaben macht, sonst durch Hand
lungen oder Unterlassungen die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Zählung sowie ihre 
Durchführung überhaupt gefährdet..." von 
30.000.- öS und/oder Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten. 
Die Daten aus der Volkszählung eignen sich 
zweifellos hervorragend als "Grundstock'~ für 
den Aufbau neuer Datenbanken und für die 
systematische V ernetzung und Aktualisierung 
bestehender Datenbanken. Ein Datenabgleich 
aufgrundder Volkszählungs-Fragebögen wäre 
möglich, das Argument der Volkszähler vom 
Statistischen Zentralamt, daß die Daten gleich 
nach der Erhebung anonymisiert werden, ist 
leicht und längst widerlegt. Auch ohne Namen 
kann eine Person ohne weiteres reidentifiziert 
werden. 
Selbst das Statistische Landesamt Hamburg 
gestand freimütig: "Es ist selbstverständlich 
möglich, eine Einzelperson aUs dem beschrie
benen Datenbestand (Beruf, Alter. Geschlecht, 
Winschaftszweig, Schul- und Ausbildungsab
schnitt, sowie gegebenenfalls Rückgriff auf 
einzelne Informationen der Mitbewohner des 
Haushalts) zu identifizieren. Die Identifizeie
rung der meisten Personen wäre 
hochwahrscheinlich."(6) • 

(1) 1 ngwer/ Rosner; VolksthÜlnliches Handbuch 
des~ Oesterreichischen Rechtes, Erster Band, 
Wien 1902 
(2 )l1B -lnitialive1nformatikBetroffener( Hg.), 
Volkszählung 1991 ... damit sie uns besser im 
Griffhaben ... , Wien 1990,S 22 
(3) ebd. S 31 
(4) ebd. S 47 
(5) ebd. S 71 
(6) ebd. S 73 
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* bis zu 3xschneller als ein 80287 

* Befehlssatz des 80387 

* Sensationspreis von nur 3:490,
======9 UNGLAUBLICH? Keineswegs! Rufen Sie uns an! 

AM/GA + A.L.E 
Amiga 500 
Amiga 500 + Philips CM8802 Farbmon. 
Amiga 500 + Philips CM8833 Farbmon. 
Amiga 500 + Commod. 1084 Jarbmon. 
Amiga 2000 B Rey 6.2B (mitl MB Chip Memory) 

A.L.E - Amiga Loads Faster 
Filerunner-Box für A-500 
Gehäuse (für 2 Festplatten), Netzteil, Lüfter, 

Kabel, Anschlußadapter an A-500, Controller, 

A.L.F. 2-Software + Handbuch, autobootfiihig, 

komplett anschlußfertig ... 

mit 20MB RLL -Festplatte 
mit 40MB RLL - Festplatte 

A.L.E - Filerunner-Card für A-2000 
Einsteckplatine, komplett betriebsfertig, 

inkl. A.L.F. 2-Software + Handbuch ... 

mit 40MB RLL - Festplatte 
mit 80MB RLL - Festplatte 

NEC P6 plus - 24 Nadel Drucker 
(inkL Kabel, dt. Handbuch + 
Treibersoftware, 2 Jahre Garantie) 

6.990,-
10.490,-
10.990,-
11.490,-
14.990,-

9.990,-
11.990,-

12.990,-
15.990,-

9.790,-

NEC P7 plus - (A3) 24 Nadel Drucker 12.690,-
(inkl. Kabel, dt. Handbuch + 
Treibersoftware, 2 Jahre Garantie) 

Vorsicht Hochspannung - 1040 Wien, 

l.ambrechtgasse 16 - Telefon: 56 52 40 

Atari ST - Set 
inkl. 12" slw Monitor 
MEGA STI (1MB RAM) . 

MEGA ST2 (2MB RAM) 

MEGA ST4 (4MB RAM) 

12.990,-
19.990,-
29.990,-

Jetzt neu! ICIIOI.O"G'" 

für AM/GA &. PC 

z.B. Kurse für 
AM/GA - Einsteiger 
PC - Einsteiger 
AM/GA - Fortgeschrittene 
PCIMS - DOS 
AM/GA- C 
MS - Word 

1.390,-
1.390,-
1.990,-
3.190,-
3.190,-
1.690,-

Rufen Sie uns an: 587 90 84 
Mo. - Fr. 9 - 17 Uhr 

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9:00 bis 18:00; Sa 9:00 bis 12:00; 

jeden ersten Samstag im Monat bis 17:00! 



Thema: 

Freiheit und 
Demokratie 

UTILITARISMUS UND BÜRGERLICHE FREIHEIT: 

John Stua.rt Mill 
der unbekannte Denker 

Ste/an Lintl 

Einer der deklariertesten und 
fundiertesten Befürworter indivi

dueller Freiheit ist hierzulande 
. persona incognita. 

Während John Stuart Mill im.angloamerikani
sehen Raum als einer der zentralen politischen 
und sozialphilosophischen Autoren und geisti
ger mittler zwischen unserem und dem 18. 
Jahrhundert gilt, gibt es nichts, was wert wäre, 
eine österreichische Rezeptionsgeschichte 
genannt zu werden. HiefÜT mag es wohl mehre
re Gründe geben: das frühzeitige Ende eines 
eigenständigen Liberalismus in unserem Lan
de ebenso wie sie starke aristokratische und 
katholische Tradition, der seinen egalitären und 
individualistischen Ansichten zuwiderliefen; 
die positivistische Grundstimmungwie - in den 
letzten Jahren - die Filterung allerenglischspra
ehigen Philosophierezeption durch die Poppe
rianer. 1806 geboren, stand Mill unter ständi-
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gern Bildungsdruck seines Vaters James Mill. 
Bereits der Dreijährige lernte Griechisch, in 
den folgenden Jahren kamen Mathematik, 
Latein, Geschichte und andere Wissensgebiete 
hinzu, mit dreizehn schließlich die politische 
!Ökonomie, in einer Zeit als er sich bereits 

. eigenständig mit Platon, Aristoteies und Hob
bes auseinandersetzte. Unter dem Einfluß sei
nes Vaters und Jeremy Benthams schloß er sich 
den utilitaristischen Radikalen seiner Zeit an, 
deren Anschauungen auf den Utilitarismus 
Benthams, auf die Ökonomie Ricardos und die 
Bevölkerungstheorie von Malthus gründeten. 
Hauptforderungspunkte waren eine Reform der 
S taatsverf assung und umfassenden Freiheit der 
diskussion, um in Rede und Gegenrede die 
besten Lösungen für gesellschaftliche Problee 
me finden zu können. In den folgenden Jahren, 
auch aufgrund einer Gefühlskrise, rückte Mill 
von den Benthamisten etwas ab: in ihren für ihn 
zu sehr rationalistischen und auf Eigennutz 
bedachten Glückskonzepten fehlte ihm die 
Komponente des Individuums ebenso wie ein 
nicht materielles Konzept von Glück. Zu die-

sem Zeitpunkt· entwickelte sich auch seine 
. deduktive Arbeits- und Argumentationsweise, 
galt es für ihn,anstelle von Postulaten über 
Mensch und Gesellschaft vom erfahrbaren 
Menschen und der erfahrbaren Gesellschaft 
auszugehen. Milder in den 1830ern verstärkten 
Lektüre saint-simonistischer Schriften und dem 
Beginn der großen Beziehung seines Lebens, 
Harriot Taylor, begann seine Entwicklung in 
Richtung dessen, was er später "Sozialismus 
mit Einschränkungen" - "qualified socialism" -
nennen sollte, was etwa in seiner Befürwortung· 
von Intervention in die gesellschaftliche V er
teilung unter speziellen Umständen zum Aus
druck kam. Mill unterstützte nun auch den 
kleinen radikalen Flügels der Whigs. Begin
nend mit der Vierziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts erschienen seine Hauptwerke: 
System der logik (1843), Prinzipien der politi
schen Ökonomie (1848), Über die Freiheit 
(1859), Über Utilitarismus (1863),Betrachtun
gen über die repräsentative Demokratie (1861), 
Unterdrückung der. Frauen (1869). !865-68 
vertrat Mill den Wahlkreis Westrninster im 
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Parlament, wo er u. a. für das 
Frauenstimmrecht, gegen die 
Todesstrafe eintrat. 1873 starb 
Mill in Avignon, wo er nach sei
nem Ausscheiden aus der Politik 
in einem Landhaus mit Blick auf 
das Grab Harriets gelebt hatte. 
Nachdem Mill in seinen Werken 
sehr stark auf das jeweilige The
ma eingeht und sie nicht mit ande
renseiner SchrifteninBezug setzt, 
ist sie für Systematisierung und 
Gesamtschauen ziemlich schlecht 
geeignet, da ein jn einem Werk 
stark vertetenesPrinzip in einem 
anderen eine Einschränkung er
fahren kann, ohne daß explizit 
ausgeführt wäre, was dies fü~ 

ersteres bedeutet. Daher wird 
inuner wied~r die Anschuldigung 
erhoben, sein Werk wäre eklek
tisch und inkohärent, wogegen 
von anderer Seite entgegengehal
ten wird, daß eine differenziertere 
und subtilere utilitaristische Ar
gumentation in allen seinen ge
seIlschaftstheoretischen Schriften zu finden sei 
und miteinanderkonfligierende Entwicklungs
linien bei einem opus, das viele Problemberei
che behandelt, zwangs läufig auftreten und 
gegeneinander abzuwägen wären (welcher letz
teren Ansicht ·auch ich anhänge). Nichtsdesto
weniger: hier der Versuch einer Zusanunenfas~ 
sung der wichtigen Punkte von Mill's Sozial
philosophie: 
Entsprechend der utilitaristischen Grundprä
misse soll sich Gesellschaft auf das größbnög
liche Ziel der größbnöglichen Zahl hinentwic
kIen, wobei im Unterschied zur älteren utilita
ristischen Schule Glück primär moralische und 
geistige Genüsse, wohl aber materielle zu ver
stehen sind. " ... every writer, from Epicurus to 
Bentham, who maintajnedthe theorie of utility, 
meant by it, not somethingcontra ditinguished 
from pleasure, but pleasure itself, togewther 
with exemption from pain; and instead of oppo
sing the useful to the agreeable or the ornamen
tal, have alwaysdec1ared that the useful means 
this, among other things." (On Utilitarianism, 
p. 6). Dieses Konzept von Glück setzt zwei 
Dinge voraus. Zum einem: geistige und sittli
che Autarkie des Individuums, um sich Lebens
ziele und Lebensweise eigenständig aussuchen 
zu können, weswegen Mill . auch ein starker 
Befürworter von Pflichtschule und Selbstwei
terbildung war. Zum anderen: Freiheit des 
Einzelnen von staatlichen und gesellschaftli
chen Zwängen, welche nicht im Schutze der 
Freiheitsrechte und Entfaltungsmöglichkeiten 
anderer begründet sind. "Like other tyrannies, 
the tyranny of the majority was at first, and is 
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still vulgarly, held in dread, chiefly as operating 
through the acts of the public authorities. But 
reflecting persons perceived that when society 
itself is the tyrant - society collectively OVer the 
seperate individuals who compose it - its meanS 
of tyrannising are not restricted to the acts wich 
it may do by the hands of it issues wrong 
mandates insteadof right, or any mandates at all 

. in things with wich it ought not to meddle, it 
practises a social tyranna more formidable than 
many kinds ofpolitical oppression, since, though 
not usually upheld by such extreme penalties, it 
leaves feweer meahs of escape, penetrating 
muchmore into the details oflife, and enslaving 
the soul itsself. Proteetion, therefore, against 
the tyranny of the ~agistrate is not enough:' 
theere needs also protection against the tyranny 

. of the prevailing opinion and feeling; against 
the tendency of society to impose, by other 
me ans than civil penalties, its own ideas and 
practises as rules of conduct on those who 
dissent from them; to fetter the development, 
and, if possible, prevent the formation, of any 
individuality not in harmony with its ways, and 
coinpel all characters to ashion themselves upon 
the model of its own. ther is alimit to the 
legitimate interference of collective opinion 
with individual independence: and to find that 
limit, and maintain in it against encroachment, 
is as indispensable to a good condition ofhuman 
affairs, as protection against political despo
tism." (On liberty, p.73) Von Mill genannte 
Beispiele für unsinnige gesellschaftliche und 
verrechtlichte Sanktionen stellen puritanische 
Bestrebungen da, sämtliche sonntägliche Ver-

gnügungen zu verbiete, wie die 
auch oft haßerfüllte Verfolgung 
der Mormonen aufgrund der 
ihnen durch ihren Glauben 
(damals noch möglichen) Viel
weiberei. Erst Wettbewerb2;wi
schen verschiedene lebensf~r
men und Freiheit derer Wahl er
möglicht gesellschaftliche und 
individuelle Entwickhmgfsmög
lichkeiten.· Voraussetzung zur 
Entwicklung dieser Potentiale 
wiederum ist völlige Diskurs
und Mienungsfreiheit: "If all 
mankind minus one were. of the 
contrary opinion, mankind would 
not.be more justified in silencing 
t:hatoneperson, thanhe, ifhehad 
the power, would be justified in 
silecing mankind. Werean opi
nion a personal possesion of no 
valueexceptto theownerifto be 
obstructed in the enjoyment of it 
were simply a private injury, it 

. wou:ld make some difference 
wether the injury was inflicted 

only a few persons or on many. But the peculiar 
evil of silencing t1:te expression of an opinion is, 
that it is the robbing the human race; those 
whop dissent from the opinion , still more than 
those who hold it. If theopinion is right, they are 
deprived of the opportunity of exchanging error 
of truth: if Wrong, they lose, what is almost as 
great a benefit, the clearer. perception and live
lier impression of truth, produced by its colli
sion with error," (On Liberty, p. 85) 
Zusanunengefaßt: Individuelle Freiheit und 
Gestaltungsmöglichkeiten sind ,durch das Ziel 
größbnöglichen Glücks, das nun einmal diese 
Freiräume bedingt, notwendig auch für die 
Weiterentwicklung von Gesellschaft und 
Menschheit unerläßlich; durch Erziehung und 
Bildung soll der Einzelne in die Lage versetzt 
werden, über sich, sofern er nicht in die Sphäre 
eindringt und diese schädigt,. selbst zu bestim -
men - bis hin zur. Selbstschädigung und zum 
SelbSbnord. Andererseits soll er hinreichend 
Einsicht in die Notwendigkeit auch kontrover
ser diskutiver Auseinandersetzung erwerben 
und die Existenz anderer Denkens-, Empfm
dens- und Lebensformen als sinnvollen Plura
lismus, der von ihm nur auf dem Wege des 
überzeugens verändert werden kann, annehe
men können. Für die Phase der gesellschaftli
chen Transformation hin zu mehr individueller 
Freiheit und damit mehr Egalität sowie des 
Aufstiegs der Arbeiterklasse hoffte Mill auf 
den moderierenden Einfluß einer geistig-mora
lischen Elite zwischen der hergekommenen 
feudal-aristokratischen und der noch zu unge
bildeten, daher potentiell nur einseitige Klas-
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senherrschaft durch andere einseitige Klassen
herrschaft nur ersetz,enden Arbeiterschaft. In 
seinen Considerations selber fUhrt Mill diese 
Auseinandersetzung zwischen den beiden 
Mühlsteinen: Nachdem Furcht vor Demokrati
sierung Furcht vor der Arbeiterschaft war, mußte 
er rationale Argumente für demokratische 
Reformen fmden, die andererseits wieder nicht. 
zur sofortigen Übernahme durch die Arbeiter
schaft führen durften. Mill befürwortete eine 
schrittweise Ausweitung des Wahlrechtes, die 
Einführung des Frauenstimmrechtes sowie ein 
Personalisiertes Wahlrecht, das jeder Gruppe 
und jedem Individuum, das staatsweit über 
hinreichend Unterstützung verfügt, sein~ Ver
tretung sichert, ganz in dem Sinne, daß auch im 
parlamentarischen Rahmen der Wettstreit der 
Argumente möglich sein müßte: " ... the parlia
ment has an office ... to be at once the nation's 
comittee of grievances, and its congress. of 
opinions; an area, in which not only the general 
opinion of the nation. but that of every section 
of it, and as far as possible of every eminent 
individual whom it contains, can produce itself 
in fulllight an challenge discussion ... "(Repre
sentative Governement, p.258). Wie andere 
ökonomische Klassiker erw artete Mill von der 
Zukunft die Stagnation des Wachstums volks
wirtschaftlichen Volumens, ohne deswegen wie 
andere in Pessimismus zu verfallen: vielmehr 
bestand für Mill die Hoffnung, daß Wirtschaft 
und Menschheit nun qualitativ wachSen wür
den, daß der "Gebrauch der .Ellenbogen" nicht 
mehr wünschenswert oder erforderlich wäre. 
Durch diesen Stillstand würde der Kapitalist 
durch die genossenschaftliche Assoziation der 
Arbeiter ersetzt; die durch die Selbstverwal
tung auch im Bildungsstand angehoben wür
den. Schließlich war ihm die Aufhebung der 
iJ»lerfamiliären Knechtschaft der Frau, die 
Egoismus und S.tarre der Herrschaft tradierte, 
unabdingbares Erfordernis zur Etablierung einer 
freien Gesellschaft. Mill ist, abge&ehen von 
seinen zeitbedingten Beschränktheiten - wie 
etwa in seiner Befürwortung von p,luralstimm
recht für Bildungsschichten - nach wie vor 
angesichts seines Eintretens für individuelle 
Freiheit in der Massengesellschaft aktuell. Im 
englischsprachigen Raum ist "On Liberty" das 
Werk, das es zu widerlegen gilt, wenn der 
Eingriff in die Rechte des Einzelnen argumen
tiert wird. Die Stimme der Vernunft ist leise. 
Mill, der keine her9ischen oder eschatologi
schen Geschichts- und Gesellschaftskonzep
tionen vertrat, war und ist wohl auch gerade 
deswegen nicht so populär wie andere. • 

Zitate aus: Utilitariansm, On Liberty and Con
siderations on Representative Governement, 
Everymall. Classics, 1988. 
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NORBERTO BOBBIO:' 

Die Zukunft 
der Demokratie' 

Martina Thomasberger 

Im Zuge der Umwälzungen in den osteuropäi
schen Ländern in den letzten Monaten wurde 
(vor allem. in den bundesdeutschen leitarti
keln) immer wieder die Meinung vertreten, daß 
sich durch den Wunsch der Revolutionäre nach 
Etablierung demokratischer Systeme wieder 
einmal schlagend die Überlegenheit des 
"Westlichen" erwiesen habe. Freiheit, Pluralis
mus und die Deckung materieller und kulturel
ler Bedürfnisse könnten, das habe sich bestä
tigt, nur in den demokratisch verfaßten Gesell
schaften westlicher Prägung gewährleistet 
werden. Demokratie-Euphorie und Markt-En
thusiasmus tendieren dazu, skeptische Analy
sen.der Schwachstellen demokratischer Syste
me zu ersticken und damit den Weg zu Verbes
serungen aufgrund fundierter Kritiken zu ver
legen. 
Umsoerfreulicher ist es, wenn die Leserin ein 
Buch in die Hand bekommt, das hilft, eigene 
Fragen zu präzisieren ohne durch allzu be
stimmte Antworten zu präjudizieren; Ein sol
ches Buch ist, so glaube ich, der hiervorgestell
te Sammelblll1d"Die Zukunft der Demokratie" 
von Norberto Bobbio. * Außerdernmachtesder 
Juristin.diedenJuristenstilgewöhntist,großen 
Spaß, endlich einmal wieder Theoretisches 
elegant geschrieben zu lesen. 

Über den Autor 

Bei uns ist Norberto Bobbio weitgehend unbe
kannt, was daran liegen mag, daß seine Schrif
ten nicht ganz leicht zugänglich sind - in der 
Wiener Fakultätsbibliothek für Rechtswissen
schaften gibt es nur drei seiner Werke (und die 
nur auf Italienisch); 
Daher ist es sehr erfreulich, daß es mit dem 
vorliegenden Sammelband jetzt leichter sein 
wird, diese Kenntnislücke zu schließen. In sechs 
Artikeln kann sich die Leserin über grundle
gende Positionen der politischen Philosophie 

. Norberto Bobbios informieren. Sie werden 
durch eine kurze Notiz über den Autor und 
durch eine Auswahlbibliographie (leider sind 
keine Übersetzungen angegeben) ergänzt: 
Bobbio steht in der Tradition des "socialismo 
liberale", in dem die Forderung nach Gewäh-

rung der liberalen Freiheitsrechte mit den Zie
len der sozialistischen Arbeiterbewegung zu
sammengefaßt werden sollte. Was an der bür- . 
gerlichen Gesellschaft in Ordnung war und was 
vom Sozialismus als gut erkannt wurde, sollte 
zusammen eine bessere und stabilere Verfas
sung für den Staat ergeben. 

Eine minimale Defini
tion von Demokratie 

Diese Idee (die in ähnlicher Weise auch von H. 
Heller entwickelt wurde) war die Reaktion auf 
den Beginn des Faschismus und auf die Unfä;; 
higkeit sowohl des. bürgerlichen Lagers als 
auch der Linken, seinen Vormarsch zu stoppen: 
Das Verfahren dieser Verfassung zum Errei
chen des vorgestellten Zustandes ist gleichzei
tig die Miriimaldefinition von Demokratie: 
Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger neh
men durch Wahlen am Staatteil, sie enscheiden 
je nach Wichtigkeit der AngelegeDheit mit 
Mehr-' oder Einstimmigkeit entweder direkt 
über Sachfragen, oder darüber, wer an ihrer 
Stelle Sachfragen regeln darf. Nach Bobbio 
muß allerdings noch eine dritte Bedingung dazu . 
kommen. um dieses System zu einerDemokra~ 
tie zu machen. 
Für die Richtigkeit der getroffenen Entschei
dungen ist es notwendig, daß die Entscheiden
den Möglichkeiten zur Wahl zwischen realen 
Alternativen bekommen. Diese Bedingung kann 
nur erfüllt werden, wenn die Wählerinnen und 
Wähler gegenüber dem Staat· zumindest die 
klassischen liberalen Freiheitsrechte haben: 
Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Der 
Staat, der sich zur Demokratie entwickeln soll, 
muß schon vorher ein liberaler Rechtsstaat sein. 
Bobbio sieht . also diese Grundfreiheiten . als 
Bedingung für Demokratie und nicht umge
kehrt. Das gibt zu denken: Wenigstens im . 
Modell müßte dann jeder Staat zum Einüben 
der Grundrechte eine (wenigstens kurze) vor
~emokratische, aber liberale rechtsstaatliche 
Phase durchmachen. 
Bobbio wurde 1983 (wie zum Beispiel auch 
Jürgen Haberrnas -vgl. "Die neue Unübersicht
lichkeit", Ffm 1985) vom spanischen Abgeord
netenhaus, der Cortes, eingeladen, um über die . 
Zukunft ~er Demokratie zu sprechen. Erver-
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fehlte sein Thema ganz offenherzig: "Wenn Sie 
mich fragen, ob die Demokratie eine Zukunft 
hat und, gesetzt den Fall, sie hat eine, welcher 
Art auch diese Zukunft ist, so kann ich nur in 
aller Ruhe antworten: Ich weiß es nicht." 
Worüber er allerdings bescheid weiß, das sind 
die aktuellen Gefahren, die eine Zukunft für die 
Demokratie zunichte machen könnten. 

Hat die Demokratie 
Zukunft? 

Was sind die nicht eingehaltenen Versprechen 
der Demokratie. Bobbio nennt einige dieser 
Versprechen, die sich an Idealen messen lassen 
müssen, die aber nur in vergröberter, materiali
sierter Form zu verwirklichen sind: 
Die ideale Demokratie sollte eine direkte Be
ziehung zwischen dem souveränen Volk und 
seinen Repräsentanten herstellen, ohne daß 
irgendwelche Körperschaften dazwischenge
schaltet sind. Unsere Gesellschaften sind aber 
insofern pluralistisch, als zwischen dem Bürger 
und "seinem" Abgeordneten eine Vielzahl von 
Verbänden, Parteien, Vereinen etc. steht, die 
zusätzlich zum einen, großen Machtzentrum 
"Volk" viele kleine Machtzentrenbilden. Die 
Demokratie hat es nicht geschafft, diese "inter
mediären Entscheidungsträger" zu neutralisie
ren. 
Die Demokratie war außerdem auch nicht in 
der Lage, die "unsichtbare Macht" zu besiegen, 
obwohl sie doch die Herrschaftsform der Of
fenheit ist. Sie steht unter der Bedingung, daß 
ihre Handlungen (sc. die Handlungen ihrer Re
präsentanten) sich mit der Maxime der Publizi
tät vertragen: 
Unrecht ist, was man nicht in der Öffentlichkeit 
tun kann, ohne das Recht einer anderen Person 
zu verletzen: Idealerweise müßte das Resultat 
ein Staat sein, der alle seine Handlungen derzeit 
durch Gerichte überprüfen lassen kann. Die 
Realität, das sehen wir zur Zeit in unseren 
Gerichtssälen, entspricht diesem Ideal über
haupt nicht. Darüber hinaus gibt es· Bereiche 
(halb )staatlichen Handeins - zum Beispiel die 
Wirtschaftslenkung durch öffentlichrechtliche 
Fonds - die faktisch der Kontrolle entzogen 
sind und die daher· auch der "unsichtbaren 
Macht" angehören. Je mehr von diesen "arca
na" ans Licht gebracht werden, umso besser ist 
es also für die Demokratie. 
Es wäre zu wünschen, daß mit diesem Buch 
auch in Österreich eine ausführlichereBeschäf
tigung mit Bobbio beginnt. • 

* )Norberto Bobbio: Die Zukunft der Demokra
tie; Rotbuch Rotationen, Berlin 1989, ca. 230,
ös. 
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POLIZEISTAATLICHE STRUKTuREN IN DER CSFR 

Neuer Minister -
alte Polizei 

Christian Baumgartner 

Wie schwierig es ist, aus einem 
bestens organisierten Sicher

heitsapparat eine Polizei zu ma
chen, die einem demokratischen 

Staa/angemessen ist, hat das 
Beispiel DDR eindrucksvoll . 

gezeigt. Polizeioffiziere meinten 
dort: "Wir dienen jeder Regie

rung." In der CSFRsieht es um 
nichts besser aus. 

Nach der Bildung der "Regierung der nationa
len Verständigung" wurde Richard Sacher, 
Mitglied der Volkspartei (Ceskoslovensklistra
na lidova, CSL), Innenminister. Die CSL hat 
bis zur Revolution eng mit den Kommunisten 
in der "Nationalen Front" zusammengearbeitet 
und versucht sich jetzt als christlich-konserva~ 
tive Partei zu etablieren. Der Minister beweist 
bei der Leitung des so problematischen Innen
ressortskeine glückliche Hand. Schlimmernoch 
- ihm dürfte es eher um die Ausnutzung des Po
lizeiapparats für eigene Zwecke als um dessen 
Abbau gehen. Grundsätzlich bieten sich bei der 
Auflösung bzw. Umwandlung der diversen 
Polizei- und Geheimdiensteinheiten zwei Wege 
an: 1) Rasche Entlassung der höheren Offizie
re, schlagartiges Außerfunktionsetzten des 
gesamten Apparates. 2) SQchenach zusam-

. menarbeitswilligen Kadern, um mit ihrer Hilfe 
das nach wie vor bestens organisierte Netz von 
Spitzeln und "konspirativen Wohnungen"nach 
und nach auszuheben. Der zweite Weg hat den 
Vorteil, daß der geheim organisierte straffe 
Apparat von tausenden gut ausgebildeten Leu
ten nicht dazu g.edrängt wird, völlig außerhalb 
staatlicher Kontrolle Putsch- und Destabilisie
rungstätigkeiten zu entf8J.ten. Der Apparat~ann 
so kontrolliert und langsam neutralisiert wer
den. Doch birgt ein solcher Weg erhebliche 
Risken. Richard Sacher hat es nicht geschafft, 
diese zu unmschiffen. Er beließ in. äußerst 
wichtigen Positionen stark vorbelastete Leute. 
So ernannte er den bald danach verhafteten 
Leiter der blutigen Aktion gegen demonstrie
rende Studenten, die im Vorjahr die Revolution 

ausgelöst hat, zu seinem Berater. Ein anderer 
Spezialist im Kampf gegen den inneren Feind 
wurde von ihm zum Hauptverantwortlichen für 
die AuJpereitung der Informationen aus dem 
Innenressort ernannt, die für Präsident, Regie
rung und Parlamentspräsidium bestimmt sind. 
Fast der gesamte alte Apparat blieb im Amt. 
Die alten Leute hatten so Zeit genug, alles kom
promittierende Material wegzuschaffen oder 
zu vernichten. In den riesigen Archiven der 
Staatssicherheit fehlt nun die Hälfte aller Ak
ten. Akten, mit denen jederzeit ein gewaltiger 
Kreis von Personen erpeßt werden kann, die 
aber zur Strafverfolgung von Folterknechten 
und Oberspitzeln fehlen. Ein ebenfalls arg 
vorbelasteter Offizier konnte sOgar ungestört 
zwei Wochen lang systematisch in der Vergan
genl\eit der Parlamentsangehörigen wühlen -
ohne deren Wissen und,Willen natürlich. Die 
Arbeit der Bürgerkomitees, die auf allen Ebe
nen die frühere Tätigkeit von Organen der 
Staatssicherheit und der Polizei durchleuchten 
sollen, wird vom Ministerium behindert, wohl 
weil sich darin vor allem Mitglieder der Bür
gerforen engagieren. Der Kern des Problems 
dürfte ein parteipolitischer sein: Der Minister 
will sich. und seiner Partei ein Machtzentrum 
schaffen, ein "christliches Standbein", wo ihm 
niemand dreinreden soll. Sachliche und pro
funde Kritik an seiner Politik wird von ihm 
nicht widerlegt, sondern mit :persönlicher Dif
famierung seiner Kritiker beantwortet So 
werden manche für ihre KP-Zugehörigkeit in 
den50er Jahren getadelt, obwohl sie die Charta 
77 unterzeichnet haben und ihre moralische 
Stärke in den letzten 20 Jahren durch lange Ge
fängnisaufenthalte bewiesen haben. Und das , 
von einem Minister, der selbst noch vor kurzer 
Zeit auf der Parteihochschule der CSL Marxis
mus-Leninismus unterrichtet hat. Es kann hier 
nicht nur darum gehen, einen Minister zu kriti- . 
sieren. Die Vorgänge zeigen aber, wie schwie
rig es ist, selbst in demokratischen Revolutio
nen, hinter denen das ganze Volk steht, jene 
Machtapparate zu beseitigen, die die neuen 
Freiheiten am meisten bedrohen. Es muß den 
Tschechen und Slowaken jetzt gelingen, die 
Polizei gesetzlich und tatsächlich unter Kon
trolle zu bringen. Nach Festigung der neuen 
Machtstrukturen wird das immer schwerer.
wie auch wir Österreicher aus leidvoller Erfah
rung wissen. • 
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JAROSLAV LANGER: 

Die Grenzen 
der Herrschaft 

AliGronner 

Die legendäre Studie "Grenzen 
des Wachstums" des Club of 

Rome läutete 1972 auf der Ebene 
der Theorie die Ökologiebewe

gungein. 

Ein ähnlicher Wurf war auch für den Bereich 
der Demokratie geplant gewesen. "Grenzen der 
Herrschaft" hätte das analoge Projekt des Club 
of Rome für diesen sensiblen Themenbereich 
werden sollen. Das Unternehmen erwies sich 
als zu komplex und vielschichtig. Ein Teiler
gebnis wurde anfang 1989 vorgelegt: Das Buch 
"Grenzen der Herrschaft" von Jaroslaw Lan
ger, erschienen im Westdeutschen Verlag, 
Opladen. 
Der Autor ist Tscheche, lebt seit mehr als 20 
Jahren im Exil in der BRD, deren Staatsbürger 
er mittlerweile geworden ist. Langer hat in den 
letzten 50 Jahren fast· alle Typen moderner 
Herrschaftsstrukturen lI1l1eigenen Leib erfah
ren und meist auch erlitten. Die klassische 
Demokratie der Vorkriegs-CSR, das polnische 
Obristenregime Pilsudskis, das Stalin'sche 
System in der Sowjetunion, die Schreckender 
NS-Herrschaft, die "Volksdemokratie" und den 
"Realsozialismus" der Nachlgiegsordnung 
Europas und die "soziale Marktwirtschaft" 
Österreichs und der Bundesrepublik. 
Gestützt aufsolch reichliche ErfalUungswerte 
hat Langer in 16jähriger Arbeit dieses Bu':,h 
geschrieben. Die grundlegenden Positionen 
wurden von dem Autor in Hinblick auf die 
Demokratien des Westens bereits vor 1968 
entwickelt, wurden aber während des. "Prager 
Frühlings" ~m erstenmal wirksam. Langer 
wurde Verfasser des Programms der "Klubs 
engagierter Parteiloser", die sich in jenen 
bewegten Tagen des Jahres 1968 zu formieren 
begannen. Diese Klubs, die je nach Schätzung, 
etwa 40.000 bis 150. 000 Teiinehmerhmen 
erfaßten, sind im Westen nur wenig bekannt. 
Kein Wunder, wu;de die Geschichte des "Pra
ger Frühlings doch hauptsächlich von egemali
gen· Reformkommunisten geschrieben, denen 
dieses neue Phänomen reichlich fremd und 
schwer verständlich erschien - Bürgervereini-
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gungen, die politi!iche Partizipation ohne Par
teigründung und Kampf um Anteile politischer 
Macht anstrebten. 
Was sind nun die Hauptaussagen Langers? Der 
Untertitel des Buches gibt Auskunft darüber. 
"Die Endzeit der Machthierarchien" faßt Lan
gers grundlegende These bereits zusammen: 
Der Autor konstatiert eine dreifache Neige: 
Dun zufolgelebenwir an der Neige von drei 
unterschiedlich langen Entwicklungsperioden 
der menschlichen Gesellschaft: 
-der etwa l00jährigen Entwicklung des moder
nen Parteistaates 
- der etwa 200jährigen Periode des modernen 
repräsentativen Systems und 
-der 4.000 bis 6. ooojährigen Entwicklung der 
machtjierarchischen Strukturen der menschli
chen Gesellschaft. 
Zum besseren Verständnis seiner Aussagen 
entwickelt Langer eine eigene Terminologie. 

Ein zentraler Begriff ist z. B. die "Machtband
breite". Darunter versteht der Autor das Min
destmaß an VerfUgungsgewalt, d~ein Herr
scher oder eine Herrschaftsgruppe in einer in 
einer machthierarchischen Gesellschaftsstruk
tur über den einzelnen Untertan besitzen und 
aus.üben muß, damit diese StrUktur noch funk
tionsfähig bleibt. 
Diese Machtbandbreite hat sich seit den Anfän
gen machthierarchischer Strukturen ständig 
verringert bis sie im modernen Parteienstaat, 
den Langer als die letzte Herrschaftsstruktur in 
der langen Entwicklungsreihe der machthierar -
chischenGesellschaftsstrukturen ist, so schmal 
geworden ist, daß . eine machthierarchische 
Struktur mit noch geringerer Machtbandbreite 
nicht mehr funktionsfähig wäre. 
Langer sieht also den grundlegenden Wider
spruch unserer ~poche inder . abnehmenden 
BereitsChaft der Menschen, Untertan zu sein, 
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und der Bandbreite etablierter Macht. 
Er kommt zu folgendem Schluß: "Die Aufga
be, die unsere Zivilisation zu bewältigen hat, 
wenn sie in nächster Zukunft nicht zusammen
brechen soll ... liegt ... in der Erstellung und 
späteren Verwirklichung eines realisierbaren 
Gesellschaftsmodells,in dem die bisherige 
machthierarchische Herrschaftsstruktur durch 
eine neue, autoritätshierarchische Struktur 
abgelöst würde." (S. 18) DaJriit ist eine weitere 
Spezialität Langers angesprochen: die Unter
scheidung zwischen Macht und Autorität. 
Während Langer echte Autorität als Ausdruck 
der (verdienten) Anerkennung von Fähigkei
ten, Sachkompetenz und ethisch-moralischer 
Integrität einer Person oder Institution positiv 
bewertet, steht er der Macht ablehnend gegen
über. Macht ist laut Langer "die reale Möglich
keit des Menschen, ein anderes Lebewesen 
dazu zu zwingen, daß es ohne oder gegen des
sen Willen etwas tut, duldet oder unterläßt, was 
es sonst aus eigenem Willen nicht tun, unterlas
sen oder dulden würde. Die Realisierung dieser 
Möglichkeit, d. h. die Anwendung der Macht 
über andere, ist die Gewalt." (S. 28) 
Folgerichtig stellt Langer dem Typus des mit 
.echter Autorität ausgestatteten Autoritätsmen
schen den Typus des institutionell abgesicher
ten Machtmenschen gegenüber. 
In den ersten fünfzehm Kapiteln seines Buches 
legt Jaroslaw Langer eine unerbittliche Analy
se unseres gegenwärtigen Parteienstaates vor. 
Er arbeitet jene strukturimmanenten. Mecha
nismen heraus, die zu den unglaublichen Ver-

Bücher zum 
Thema 

• John Stuart Mill: "Utilitarianism", "On 
Liberty" and "Considerations on Represen
tative Democracy", Everyman Classics, 
1988. 
• WÜliam Ryan: The Philosophy of John 
Stuart Mill, MacMillan Press, 1982. 
• John Stuart Mill: Betrachtungen über die 
repräsentative Demokratie, Schöningh, 
1971. 
Über Freiheit; Über Utilitarismus -beide 
Reclam. 
• Gregory Claeys (Hg): Der soziale Libe
ralismus J.St. Mills, Nomos, 1987. 
• Hildegard Boucsein: J.St. Mill und die 
Idee der Solidarität, R.G. Fischer, 1983. 

• Norberto Bobbio: Die Zukunft der De
mokratie, Rotbuch Rotationen, Berlin 1989. 
• Jaroslav Langer: Die Grenzen der Herr
schaft, Westdeutscher Verlag, Opladen 1989. 
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säumnissen und in jeder Weise begrenzten 
Problemlösungskapazität führen, die so cha
rakteristisch ist für die amtierenden Regierun
gen, unabhängig davon, aus welchen Parteien 
sie sich gerade zusammensetzen. 
Langer stellt bei aller Schärfe der Kritik unmiß
verständlich klar, daß die representlitive plura
listische Demokratie allen anderen bisherigen 
Herrschaftsformen vorzuZiehen ist. .Er zeigt 
aber auch auf, wie sehr sie Herrschaftsform und 
wie wenig sie Demokratie ist. Er zeichnet nach, 
wie durch das Überwuchern der Parteien die 
alte, "klassische" Funktion des Parlaments als 
Kontrollorgan gegenüber der Regierung aufge
hoben und die idealtypisch postulierte Gewalt
enteilung ad.absurdum geführt wurde. 
Langer skizziert die Funktion von Parteien als 
bloße Organisationsformendes Machtserwerbs 
und Machtskampfs, deren EigendynaJriik die 
ursprünglichen Ziele und Forderungen längst 
in den Hintergrund hat treten lassen. Langer 
läßt es nicht dabei bewenden, im Analyseteil 
seines Buches die strukturelle Bedingtheit der 
Krise des gegenwärtigen politischen Systems 
aufzuzeigen. Er entwickelt auch Perspektiven 
fi,lr die Zukunft. In den Schlußkapiteln des 
Werkes breitet er die Grundzüge einer herr
schaftsfreien oder akratischen Organisierung 
der GesCllschaft, wie er sie anstrebt, vor den 
Augen des Lesers/der Leserin aus. Jaroslav 
Langer erläutert das. "Resonanzprinzip", mit 
dessen Hilfe alternative Ideen Boden fassen 
und Verbreitung fmden können. Er entwirft 
Konturen eines basisdemokratischen Netzwerks 

aus sogenarmten KANs (Klubs alternativer 
Nonkonformisten), das allmählich die macht
hierarchischenInstitutionenzwückdrängenund 
eine neue politische Kultur schaffen könnte, 
die die Ohnmachts gefühle der von den Ent
wicklungen zu recht verängstigten BfugerIn
nen aufzuheben und einen Prozeß der perma
nenten Selbstaufklärung der Bürgerbasis ein
zUleiten imstande wäre. 
Selbstverständlichkarm das Buch Langers nicht 
Antwort auf alle aufgeworfenen Fragen geben. 
Es bietet keine fertigen Rezepte zur problemlo
sen Errichtung einer basisdemokratischen 
Gesellschaft. Der Autor läßt den so heiklen und 
wichtigen Bereich der Sozialpolitik unbeleuch
tet und geht auf wirtschaftliche Zusammenhän
ge nur wenig ein. Die Rolle der engagierten 
Intellektuellen wird in dem Buche deutlich 
überbewertet. 
Alles in allem sind Langers "Grenzen der Herr
schaft" ein wichtiger und inhaltsreicher Beitrag 
zur längst überfälligen Demokratiediskussion 
in Österreich. Die gewaltigen Umbruche im 
ehemals realsozialistischen Teil Europas stel
len die Frage der Demokratisierung von Gesell
schaften in dramatischer Schärfe. Alljenen, die 
sich dieser Herausforderung auch auf einer 
theoretischen Ebene stellen wollen, sei das Buch 
Langers bestens empfohlen. • 

In der Grünen Bildungswerkstatt läuft ein 
Arbeitskreis Denwkratie, der sich derzeit mit 
dem Buch beschäftigt (Tel. 587 26 99) 

UNTERSTÜTZUNGSKOMITE 
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ÖSTERREICH, EINE DEMOKRATISCHE REPUBLIK? 

. . 

Demokratiebewußtsein 
•• 

in Osterr·eich 
Michael Wimmer 

. Wenn es wahr ist, daß Sprache 
zur allgemeinen Hure wird,.· dann 

gibt es wohl kaum zwei Begriffe 
für die das so zutrifft, wie die, 

unseres Themas~ So laßt uns frei 
nach H eine die Trommel schla

. gen, und furchtlos die M arketen
derin küssen. 

Am Anfang wird, fast schon gewohnheitsmä
ßig, der "tote Hund" Engels bemüht, der auf 
Hegel zurückgreifend (I), als Voraussetzung für 
freies Handeln, für Freiheit, die Einsicht in die 
Notwendigkeit erkannte, also daß Information, 
Erkennntnis und deren Verarbeitung notwen
dig, und daß Freiheit und Notwendigkeit in 

. ihrem dialektischen Verhältnis zu sehen wären. 
Blicken wir zurück, bzw. nach oben, zu unseren 
Vorfahren, so leuchtet ein; daß es mit ihrer 
Einsicht und damit ihrer Freiheit nicht weit her 
gewesen sein dürfte. Immerhin, sie entwickel
ten ein Herdenbewußtsein, das in der Lage war, 
Notwendigkeiten zu erkennen, so erhielt sich 
ihre Art und ermöglichte die unsere. Keine 
falsehe überheblichkeit, ein auf meIlSfhlicher 
Ebene entwickeltes, ähnliches 
Kollektivbewußtsein gibt es heute noch, näm
lich bei den Hopi -Indianern oder in den vietna
mesischen Reisfelderkulturen (2), und deren 
Probleme wären im Vergleich zu den unseren 
marginal, hätte nicht der amerikanische Impe
rialismus unter ihnen gewütet .. 
In der langen Entwicklung unserer Kultur kam 
es dann zu einem Auseinanderfallen des Kol
lektivbewußtsein, auch auf Grund der Einfüh
rung . einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die in 
Stände, Klassen, Schichten gespalten, sich eines 
anderen Mittels bedienen mußte um die Ver
bindung zwischen Individuum und "Kollektiv" 
aufrechtzuerhalten: der Ideologie. 
Um keine Mißverständnisse' aufkommen zu 
lassen: Die Gesellschaft als Abstractum konnte 
natürlich keine Ideologie entwickeln und wei
tertragen, dazu bedurfte und bedarfes der jeweils 
hersehenden Schichten: Der Priester, Schama-
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nen, Gurus, der gesalbten Kaiser, Könige und 
, Fürsten, der Philosophen, Ideologen usw und 
nicht zuletzt deren Vermittlervom Dorftromm-' 
ler bis zum Mediengiganten. Ihnen entgegen . 
standen und stehen die Gewaltunterwonenen , 
darunter in letzter Zeit die sich immer dringli
cher zu Wort meIdenden "Natur" oder "Um
welt". Um auf Freiheit und Notwendigkeit 
zurückzukommen: Diese (austauschbaren) 
Herrschaftseliten maßten und maßen sich an, 
Einsicht in die diversen Notwendigkeiten zu 
haben; bzw. sich, und ihre Privilegien zu erhal
ten, galt und gilt es doch auf der anderen ( der 
Gewaltunterworfenen ) Seite naiven Arbeits
willen und devotes, herrschaftsgläubiges Ver
halten zu erhalten. Und wenn man Ideologie 
richtigerweise als Herrschaftslegitimation 
begreift,so muß auch klar sein,.daß.derejnige, 
der Herrschaft ausübt, essentielle~ Interesse 
daran haben muß, . den objektiven Charakter 
von Recht (=Herrschaft) dem Erkenntniszu
griff der Masse weitgehend zu entziehen, und· 
ihn auf ein historisch höchstmögliches meta
physisches Plateau zu heben. War es früher der 
liebe Herrgott oder ähnliche metaphysisehe 
Projektionen, die herhalten mußten, so ist es 

heute die "Vernunft", der "Sachverstand" oder 
ähnliches wenig aussagekräftiges. Daß letzten 
Endes handfeste Interessen auschlaggebend 
sind, ist evident. ( Wer bei dem Passus "Entzug 
des Erkenntiszugriffes" gleichsam automatisch 
an unsere Sozialparnterschaft gedacht hat, den 
möchte ich besonders herzlich zur nächsten 
Redaktionssitzung einladen.) 

Katka und 
Kasperlthater: 

Demokratie und Österreich. Und so laßt uns 
hinüberwechseln zum anderen, auch nicht mehr 
gerade jungfäulichen Begriff, dem der Demo
kratie. Daß auch sie eine Herrschaftsform ist, 
ist jedem klar, besonders denjenigen, die in 
Ausübung ihrer demokratischen Grundiechte 
schon intensiven gummiknüppelverrnittelten 
Kontakt mit den in Ausübung ihrer demokrati
schen Pflichten befindlichen Organen hatten. 
Daß auch sie ( die Demokratie) ihre eigenen 
Mythen hat, läßt eineN leicht in Versuchung 
geraten, sich über die antike griechische Demo
kratie, über Perikles, Aisehylos und wie sie alle 
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heißen auszulassen. Daß diese "Ur" -Demokra
tie nichts anderes als eine Sklavenhaltergesell
schaft mit agressiver Außen- wie Innenpolitik 
war, hat nicht nur Gottfried Benn in einem 
Essay festgehalten, es wurde auch im JURIDIc 
KUM 5/89 kurz angerissen. Back to life - back 
to reality: 
Auch,hierzulande finden sich Experten. die ihr 
Scherflein zur Herrschaftslegitimation beitra
gen, so zB Gerlach und Co, deren Büchlein 
"Sozialparntnerschaft in der Krise" nicht nur 
prufungsrelevant für das Freifach Politikwis
senschaften ist, sondern es auch schafft in der 
Kritik mystifizierend zu sein, und die Sozial-

. partnerschaft als Mittelding zwischen Kapital
ismus und Sozialismus wähnt. Die anderen 
Ideologen an der Juridischen Fakultät lassen 
wir unerwähnt, man will ja Prüfungen auch 
noch bestehen. (Das zur Freiheit) 
Ein Klatschspaltenkolurnnist der bürgerlichen 
Boulevardpresse ließ unlängst in salbungsvolc 

lern Ton verlauten. daß wer die Demokratie 
suche, sie auch fände. Ob er mehr Zyniker oder 
mehr Humorist ist, weiß ich nicht. Wenn das 
folgende leicht ins anektodenhafte hinüber
gleitet, sei es verziehen, bei diesem Thema ist 
Mut zur Lücke besonders vonnöten. 
An.läßlich einer Podiumsdiskussion des VSStÖ 
zum Thema "Polizeistaat Österreich?" wurde 
wieder einmal besonders deutlich was bei uns 
unter Transparenz und demokratischer Diskus
sionskultur verstanden wird: Neben dem Se
kretär des Repressionsministers, Dr.Matzka, 
saß der Gottseibeiuns aller· Linken, Michael 
Graff, sowie ein paar Vertreter des demokrati
schen Österreichs. Dieses ( das Sicherheitspo
lizeiG )wie alle öster. Gesetze sozialparnter
schaftlieh ausgehandelte, ist, wie wir nicht müde 
werden aufzuzeigen, wohl das demokratiege
fährdenste der II. Republik. Und es war auf 
Teufel komm raus nicht in Erfahrung zu brin
gen; welche Lobby für welchen Passus, wel
cher ~'Verantwortliche" für was verantworlich 
zu machen wäre. Wie einmit Chlorform ge
tränkter Wattebausch liegt dieses Herrschafts
system über dem Land, von "Demokratie" keine 
Spur, wessen Notwendigkeiten bedient werden 
nurerahnbar, was die Freiheit anbelangt, ist nur 
eines klar, daß diese nicht die unsere seinkann. 
Weiter mit den Notwendigkeiten, die mehr im 
Namen der Republik als für die Menschen des 
Landes demokratisch erkannt werden: Im Mit
telpunkt steht bei uns der Mensch, trieft es von 
den Mündern der Heuchler: In einem Land in 
dem es mehr Selbstmorde als Verkehrstote 
gibt, werden notwendigerweise die Müllmän
ner/frauen der Gesellschaft rebellisch, wegen 
Arbeitsüberlastung: So die Psychiater, deren in 
der Geschichte des Landes einzigartiger Ar
beitskampf natürlich so gut es ging vertuscht 
wurde - im Club 2 vor Wochen konnte man/frau 
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aus berufenem Munde erfahren. daß gerade 1 
(in Zahlen ein) Prozent der Bevölkerung psy
chotherapeutisch behandelt werden kann, daß 
der Bedarf nach vorsichtigen Schätzungen um 
10% liegt. Und hier haben wir auch gleich 
etwas Wahrheit, die bekanntermaßen. konkret 
ist, nämlich in Form des Budgeterweiterungs
gesetzes von letzter Woche: von insgesamt 737 
zusätzlich bewilligten Planstellen sind 20 für 
ÄrztInnen vorgesehen. 101 für die Arbeits
marktverwaltung, der Rest für die Exekutive. 
Das verdrängt völlig die Freude darüber, daß 
wir richtig analysiert haben. daß man gesell
schaftliche Probleme bei uns polizeistaatlich 
zu lösen gedenkt, es ist nur heilsam ernüch
ternd, und schult das Demokratieverständnis. 
Aber immer wdter mit den Notwendigkeiten: 
Daß wir bildungspolitisch Gefahr laufen uns zu 
albanisieren, daß die Lösungsansätze über ein 
EG-Gewinsel nicht hinauskommen, soll uns 
lehren, daß die Herrschenden. wo es über das 
relativ einfache Dreinschlagen hinausgeht, wo 
man Kreativität, Eigenständigkeit und natür
lich auch viel Geldbräuchte, ihrer Handlungs
fähigkeit ein· eindeutiges Zeugnis austeIlen. 
Notwendig und demokratisch ist es aber an
scheinend, dem völlig sinnlosen Kasperlthater 
Bundesheer ein um 1,8 Milliarden aufgefette7 
tes Budget zuzugestehen, während in Wien die 
Sandler und Junkies reihenweise auf der Straße 
krepieren. Auch wir JuristInnen sind Opfer ih
rer Notwendigkeiten, ihrer Demokratie: Wenn 
"angesehene" Bankinstitute dazu. übergehen 
voll ausgebildete JuristInnen als eine Art geho
bene Schalterbeamte in Dienst zu nehmen. damit 
Börsenspekulanten und Schieber ( oh, pardon -
Privatkunden ) nicht von irgendwem, sondern 
von Mag.N.N. 
in ihren Transaktionen beraten werden, dann ist 
daß eine Notwendigkeit. Wenn die KollegIn
nen von den Arbeitsgerichten von 9 bis 1/2 6 
durchprozessieren müssen, damit irgendein 
armer Teufel zumindest weiß ob er zu Recht auf 
die Straße gesetzt ( oh pardon - freigesetzt) 
wurde, ist das auch eine. Wenn im Verwal
tungsverfahren bzgl der Baubewilligung einer 
neuen Autobahn ganzen Ortschaften die Partei
stellung verweigert wird und die Säuglings
sterblichkeit in Folge in die Höhe schnellt, 
dann ist das Demokratie und die Schmiergelder 
der Baulobby und ihre Profite die Notwendig
keit. Wenn der "freie" Konkurrenzkampf zwi
sehen den Fluglinien zu einer enormen S teige
rung der Flugtätigkeiten führt ist das Demokra
tie _ wenn unterhalb der Flugschneisen der 
Wald stirbt, Muren abgehep und Dörfer ver
schütten, ist das Notwendigkeit. Wenn inner
halb der Neuen Europäischen Ordnung ganzer 
Völkerschaften als Arbeitskraft-Manövriermas
s~ herumgeschoben und. entwurzelt werden, 
aus der daraus entspringenden AusländerIn-

nenfeinndlichkeit noch politisches Kapital 
geschlagen wird, so ist daß eine der vier großen 
"Freiheiten" der EG-"Demokratie".Da jedeR 
von Euch diese Liste beliebig verlängernkönn
te, liegt es an· Euch im täglichen Sprachge
brauch zu reflektieren, was man Wörtern antun 
kann, und wie hier im großen Stil gelogen wird. 
Eine der großen Hoffnungen, die man/frau in 
die Demokratie setzt ist, daß sie flexibel, verän
derungs- und damit überlebensfähiger .ist als 
andere Herrschaftsformen. Daß sich Herrschaft 
einer, wenn auch verhüllten, Ideologie bedie
nen muß, erscheint belegt. Daß im Feierabend
stil der allgemeine Pluralismus ausgerufen 
wurde, ändert kein Jota an den unter den Fin-

. gernägeln brennenden Problemen. Daß es in 
einer polyperspektivisch zerborstenen Welt 
keine zwingende Zentralperspektive mehr geben 
kann und darf, scheint der letzte Dogmatiker 
begriffen zu haben. Da es aber mit der Umstel
lung auf eigenverantwortliche,selbsteuernde 
und damit demokratische Ideologie noch völlig 
im Argen liegt, bedarf es einer· umfassenden 
Demokratisierung und Politisierung des Vol
kes. Die einzelnen Ober-Ichs. kategorischen 
Imperative, Gewissen oder wie auch immer 
müssen eher gestern als heute angesprochen 
und motiviert werden. Die Ansprüche, die solch 
ein Unterfangen an die Herrschaftswissenschaft 
par Exellence - die Rechtswissenschaft stellt, 

. sind gigantisch. unddas ist noch untertrieben. 
Es ist an der Zeit sich zu überlegen. ob die 
Ausbildung von JuristInnen sich damit begnü
gen kann, technisch- administrative Fähig -und 
Fertigkeiten in den Vordergrund zu stellen, ob 
nicht hier die oft beschworene Interdisziplina
rität korlkret Eingang in Lehre und Forschung 
finden könnte. bb hier statt Du«kmausertum 
und Ellbogenmentalität längerfristig nicht 
andere Eigenschaften dringender benötigt 
werden. Ob statt den Verwertungsbedingungen 
für das Kapital hier andere Werte nicht Stärkere 
Betonung verdienten. Ob nicht Vermittler 
besser alsRichter,geldgeile Advokaten weni
ger wichtig als An.wälte im Wortsinn wären. 
Nicht daß wir die Weisheit mit dem Löffel 
gegessen hätten, aber eirle gewisse Adäquanz 
der Unsicherheit, eine Reife der Ratlosigkeit 
stünde auch unseren Ideologen und Dogmati
kern gut zu. Gesichte. Deshalb s.ei abschließend 
zu einem Aufstand des persönlichen Sinnes 
gegen pervertierte Bedeutungsangebote aufge~ 
rufen- im Namen des Prinzips Hoffnung. • 

(1) Friedrich Engels; Herrn Eugen Dührings 
Umwälzung der Wissenschaften (Anti-Dühring) 
S 133ft; Dietz Verlag Berlin 1985· 
(2) Gundolf Twelsiek; Norm und Subjekt, 
Rechtsform und Rechtsbewußtsein- eine sub
jekthistorische Analy~e. FranfurtlMain; New 
York:'Campus Verlag, 1989, S62/ 

JURIDIKUM 3190 



STAATSBETRIEBE AM SCHEIDEWEG 

Demokratie oder Kapital · 
Hoffnung für die CSFR 

Christian Baumgartner 

Nach Überwindung der weithin 
formalen und ineffektiven 

Selbstverwaltungsrechte der 
alten "sozialistischen" Wirt

schaftsordnung stehen. alle 
Möglichkeiten offen. Ein neues 

Gesetz hat jetzt für eine entschie
den. Ob für die richtige, ist 

zumindest fraglich. 
Das im April beschlossene Gesetz hat gegen die 
Selbstverwaltung entschieden: alle Staatsun
ternehmenderCSFR werden von einem Mana
gement geleitet, das vom zuständigen Ministe
rium eingese.tzt wird. Daneben existiert ein 
"Aufsichtsrat", dessen Mitglieder zur Hälfte 
das Ministerium ernennt, zur anderen Hälfte 
die Belegschaft wählt. Dieser hat allerdings nur 
beratende Funktion. Die gesamte Entschei
dungsbefugnis liegt bei der Direktion. Durch 
die Regelung wird also die bisher praktizierte 
Wahl des Direktors abgeschafft. Sie soll eine 
reibun,gslose. überführung der Staatsbetriebe 
in Aktiengesellschaften, aus denen sich der 
Staatdann schrittweise zurückziehenkann, oder 
in Genossenschaften ermöglichen. 
Warum haben sich die Tschechen und Slowa
ken so strikt gegen Demokratie in der Wirt
schaft ausgesprochen? Die Argumente der 
Regierung haben viel für sich: Erstens braucht 
man dringend ausländisches Kapital, das durch 
Experimente nicht abgeschreckt werden soll, 
und zweitens haben die Menschen verlernt zu 
arbeiten.DennInnovationsbereitschaft, Kr.eati
vität und Fleiß waren nicht gefragt, ja wurden 
als Nonkonformismus und Gefahr für die Partei 
verurteilt und bestraft. Abgestumpft und fru
striert haben die Menschen den Staat dafür 
bestohlen, wo es möglich war - und die Gele
genheit dazu bot sich am ehesten beider Arbeit. 
Eingeübte Gewohnheiten und Haltungen kön
nen aber nicht von einen Tag auf den anderen 
abgelegt werden. Die Befürchtung liegt daher 
nahe, daß verunsicherte Arbeitnehmer - wie in 
der Vergangenheit schon oft - den Direktor 
wählen würden, der ihnen statt dringen not-
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wendigen Investitionen kurzfristige Lohnerhö
hungen und kurzfristigen Schutz vor Entlas-
sung bietet. . 
Diese Gesetz hat dagegen das einfachste Re
zept gewählt: Entmündigung der Arbeitneh
mer. Gleichzeitig ist das Paradoxon eingetre
ten, daß die Privatisierung mit stärkerer Etati
sierung eingeleitet wird. Die Regierung spricht 
von einer übergangslösung - Manager sollen 
die Bürokraten nach und nach ersetzen. Wer 
aber wird die Aktien derneuen -Gesellschaften 
kaufen? Inländisches Kapital ist kaum vorhan
den, und wenn, dann ist es zweifelhaft erwor
ben: Viel Geld haben in der Tschechoslowakei 
nur Geldwechsler und kommunstische Partei
funktionäre. Ausländischem Kapital kann man 
nicht alles überlassen: der völlige Ausverkauf 
wäre unvermeidlich. 

Beteiligung -
die Lösung 
Eine Gruppe von Abgeordneten des obcanske 
forum (Bürgerforum) hat sich gegen das Gesetz 
gestellt und schlägt die übernahme des ESOP
Systems vor. (Employee Stock Ownership Plan) 
In den USA arbeiten nach diesem System 8 
Mio. Menschen. Dabei gehen Teile des Unter
nehmens ins Eigentum der dort Beschäftigten 
über, indem sie teile des Lohnes in Aktien des 
Unternehmens erhalten. Sie entwickeln so In
teresse an langfristigen Investitionen und über
nehmen direkte. Mitverantwortung für ihren 
Betrieb. Die Bereitschaft, vorübergehende 
Lohnkürzungen in Kauf zu nehmen, steigt. Die 
staatliche Bürokratie ist dagegen kaum in der 
Lage, diese Haltung in ihnen zu wecken.Die 
Vertreter dieses Modells meinen, daß gerade 
aus den Reihen des Betriebes die zukünftigen 
Manger hervorgehen könnten - sie kennen ih
ren Betrieb, sie haben Fachkenntnis. Ein Gelin
gen dieses Versuchs, inländisches Kapital zu 
schaffen und gleichzeitig die .Menschen zu 
Arbeit und demokratischer Mitbestimmung zu 
motivieren, wäre nicht garantiert. Man müßte 
den Erfolg ähnlicher Modelle in kapitltlisti
sehen Staaten prüfen und untersuchen, ob dar'
an wirklich mehr Mitbestimmung möglich ist. 
Wenn aber sogar Milton Friedman, Vertreter 
der reinen monetarlstischen Lehre vor einem 

Ausverkauf der Staatsbetreibe warnt und sich 
positiv zu betrieblicher Selbstverwaltung im 
ehemaligen Ostblock stellt, können diese Ar
gumente nicht· übergangen werden. 

Moralische Krise 
Die Gesellschaft stecktin einer tiefen morali
schen Krise. Zu ihrer überwindung bedarf es 
aller verfügbaren Mittel- das Arbeitsleben darf 
da nicht beiseite geschoben werden. Daß die 
moralische und wirtschaftliche Stagnation hier 
allein durch staatsbürokratische maßnahmenü
berwunden werden kann, ist ausgeschlossen. 
So hat die großteils unfähige und korrupte 
mittlere Staats-und Wirtschaftsbürokratieschon 
erfolgreiche Gegenstrategien zu den laufenden 
und geplanten Reformen entwickelt. Ein Ken
ner der Situation hat unlängst in der Wochen
zeitung "FORUM" unter dem Titel "Sanfte 
Stagnation" als Pendant zur "Sanften Revolu
tion" im November - einige Thesen dazu ent
wickelt. ( Forum 15/90, S.S). Tenor seiner 
Aussagen: Der KSC wurde .die Macht de iure 
genommen - de facto hat sie sie immer noch. 
Zwar wurden viele kommunistische Kader aus 
den höheren Etagen der Staatsverwaltung .ent
fernt, in den Betrieben haben abernach wie vor 
die vom alten Regime eingesetzten Bürokraten 
das Sagen . .In den Betreiben sind sehr bald gut 
funktionierende Gruppen entstanden, deren 
einziges Ziel die Verteidigung von Stellung 
und Privilegien ihrer Mitglieder ist. Die Füh
rungsmafia hält zusammen und man kann 
gewisse Grundsätze erkennen, nach denen .sie 
dabei vorgeht: 
1) So viele (aktive oder ehemalige) KSC-Mit
glieder wie möglich in den leitendne Funktio
nen halten. Nur die "kleinen Fische" opfern 
oder jene, die knapp vor der Pensionierun,g 
stehen. 2) Soweit das nicht gelingt, .versuchen 
die Abberufene "sanft aufzufangen". Diese 
Leute fallen nur eine Reihe zurück inder Hier
archie' sie bekommen zB den Posten eines 
"Beraters". Diese Vorgangsweise wird mit der 
"Fachkenntnis" des Abberufenen begründet.3) 
Die Abwechslung leitender Mitarbeiter für 
beendet erklären, soweit diese nicht unter öf
fentlichen Druck geraten. 4) Leitungsposten, 
die unter dem Druck der Arbeiter und Bürger-
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foren geräumt werden müssen, mit parteilosen 
Angehörigen der niedrigeren Hierarchie stufen 
besetzen, die der früheren Leitung aus irgend
welchen Gründen verbunden sind. 5) Mitarbei -
ter die sich in Bürgerforen engagieren, nicht 
direkt angreifen, sondern ihnenden Aufstieg in 
die Führungsgremien verunmöglichen. Sie in 
Ruhe lassen und langsam ihren direkten Draht 
zur Leitung unterbrechen, den sie während der . 
Revolution aufgebaut haben. Soweit Mitglie
der der Bürgerforen in öffentlichen Funktionen 
tätig sind, ihnen volle Freiheit und Erleichte
rungengewähren, im Betreib aber kaltstellen.6) 
Um jeden Preis verhindern, daß westliche 
Managementberatungsflrmenin den Betreib 
kommen oder diese abwimmeln. 7) Der breiten 
Basis der Beschäftigten möglichst keine Infor
mationen über die tatsächlcihe wirtschaftliche 
Situation des Unternehmens zukommen las
sen, die oftmals katastrophal ist. Solche Infor
mationen geben, die wohl bestimmte Schwie
rigkeiten andeuten, aber im großen und ganzen 
otimismus verbreiten. Das Interesse der erwa
chenden Gewerkschaften auf zweitrangige 
Probleme lenken (z.B. Gesundheits- und So
zialeinrichtungen) und ihnen keine direkte 
Einsicht in die Wirtschafts tätigkeit des Betrie
bes gewähren. 8) Politisch aktive Bürger, die 
unter dem Druck von unten oder oben in leiten
de Positionen gebracht werden müssen, auf 
undankbare Stellen zu setzen, für die sie nicht 
qualifiziert genug sind und in denen sie bald in 
Schwierigkeiten kommen. 

Ziel dieser weithin praktizierten . Strategie ist 
wohl kaum die Rückkehr zu den alten 
Verhältnissen - es geht um reine Privilegien
sicherung. Manchen alten Kadern kann auch 
der Wille zur Erneuerung nicht abgesprochen 
werden. Aber ihre durch jahrelange Praxis "ein
geübten" Fähigkeiten bilden weder eine genü
gende fachliche Basis noch die. moralische 
Berechtigung,dieseradikalenReformendurch
zuführen. Niemand vertraut ihnen mehr. Die 
freien Wahlen der politischen Vertretungsor
gane verschaffen hier keine Abhilfe: derpoliti
sche Bereich zieht sich aus der Wirtschaft zuse
hends zurück; die zuständigen Ministerien al
lein kÖJ;ll1en und wollen aber nicht die gesamte 
Wirtschaftstätigkeit überwachen und jeden 
leitenden Angestellten auf seine Fähigkeiten 
hin überprüfen. Unter den Beschäftigten brei
tet sich wieder Resignation und Passivität aus. 
Ein radikales Gegenmittel tut not - ist es die 

. Selbstverwaltung? Es genügt nicht, die formel-
len Strukturen eines totalitäi~n und verfaulten 
Systems zu beseitigen. Um es zu überwinden, 
müssen es die Menschen in sich überwinden. 
Sie müssen lernen, daß es einen Sinn hat, sein 
eigenes Schicksal selbst in die Hand zu nehmen 
und sich mit gegebenen Herrschaftsstrukturen 
auch am Arbeitsplatz nicht abzufinden. • 
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EIN HALTLOSES PAMPHLET: 

Freiheit, 
die ich liebe 

Ste/an Freytag 

"Freiheit, die ich meine, die 
mein Herzerjüllt," dichtet 

Schenkendorj, gibt uns aber 
nicht bekannt, ob er die Freiheit 
auf Rädern, die Große Freiheit 

. No. 7 oder eine andere der vielen 
möglichen meint. Der Kameral
wissenschaftler hat anderes im 

Sinn. 

Der dichtend~ Verwaltungsbeamteverwendete 
"meinen" in der Bedeutung von "lieben" und 
liegt damit natürlich im Trend der Zeit .. "Seine 
romantische Sehnsucht nach dem Mittelalter 
und seine mystisch-sentimentale Weichheit 
entfremdet seine Poesie nachfolgenden Gene-

. rationen rasch wieder", schreibtder BlOCkhaUS 
(1890). Vielleicht zuRecht, denn daß Freiheit 
was schönes ist, das man sogar lieben kann,ist 
Allgemeingut, darüber was sie ist wird noch 
diskutiert. 

Wie oft hat mir meineSchuldirektorin gesagt, 
daß ich sie nicht oder falsch verstehe. Jeden
falls so oft, daß ich es beinahe aufgegeben habe, 
ihren Wesenskern zu erforschen und mich auf 
den sicheren Grund des "Wie" .zuruckziehen 
möchte, auch wenn er mystisch-weich sein 
mag. 

Ein Volk wird frei, schreiben die Zeitungen, 
freies Volk nennt man euch zu Recht, sagt 
Baghira, der Panther, im Dschungelbuch zu 
den Wölfen, die sich nicht um Verträge küm
mern. Verträge sind das Um undAufderfreien 
Marktwirtschaft, der man soziale und - ums 
noc,h komplizierter zumachen - jetzt ökosozia
le Fesseln anlegt. 

Die Freiheit des knotenstockschwingenden 
Wandersmanns der Romantik wird in den gol
denen Zwanzigerjahren zur freien' Liebe, die 
große Ähnlichkeit mit schwarzen S<;hwänen 
aufweist. Es gibt sie zwar, aber nur bei den 
Antipoden, oder sonstwo. 

Die Freiheit der Kunst erSchwert den Umgang 
mit dem GraffItikünstler, der etwas verbotenes 
tun will und die ganze Freude verliert, wenn 
man ihm die Verschönerung des Silberpfeiles 

oder einer Mietskaserne erlaubt. Viele Aborigi
nes ziehen das Speeren inden Oberschenkel der 
Freiheitsstrafe, eineErfindung der Aufklärung, 
vor, 

Der Freimann befreite von der Last des Lebens, 
der Freiherr belastete es. Bis zu Ringel konnte 
man den Freitod wählen, seither sich nur mehr 
selbstermorden. Ohne die Willensfreiheitmüßte 
die katholische Kirche ihre Beichtstühle schlie
ßen, und ohne Freiheit wären die Freimaurer 
ganz gewöhnliche Handwerker. Hätte es keine 
Freibeuter gegeben, wäre Errol Ainn nie be
rühmt geworden, und .Freilassing hätte ich für 
eine nach einem deutschen Dichter benannte 
Stadt gehalten. Die am Beginn unseres Jahr
hunderts wiederentdeckte Freikörperkultur 
führte in England zu einer hitzigen Debatte' 
über die Äußerungen einer Dame, sie würde 
lieber ertrinken als sich beim Baden der Kleider 
zu entledigen, hat sich aber gehalten und er
möglicht es so, Kindersoftpornos an gewöhnli
chen Zeitschriftenständen unter Titeln wie 
"Fachzeit~hrift für FKK" zu verkaufen. 

Freizügige Witze kann man gerade nocherzäh
len, die vom katholischen Familienverband 
freigegebenen Filme sehe. ich mir so gerne an 
wie "Lassie" und "Raumschiff Enterprise". 
Freistöße bringen in der arbeitsteiligen Gesell
schaft eigene Spezialisten hervor, die Öster
reich - wie man im Spiel gegen die Niederlande 
,gesehen hat - nicht unbedingt benötigt, da die 
Mannschaft über ausreichendtrickreiche 
Kombinierer verfügt, die uns· hoffentlich ins 
Achtelfinale schießen werden. Der Freistaat 
Bayern und die kürzlich entdeckten Aufkleber 
"freies Herzogtum Kärnten", wo ein Freiheitli
cher regiert, würden für, spitze Bemerkungen 
ausreichend Anlaß bieten, der Freischütz wur~ 
de ganz schön reingelegt. 

Die Revolutionäre von 1848 freuten sich noch 
darüber, daß die Gedanken so frei sind, daß sie 
nicht mit von einem Jäger geschossen werden 
können (mit Pulver oder Blei). Über Freikarten 
freut sich auch ein jeder, aber nur fmstere 
Gesellen betrachten die Sonntagszeitung. als 
Freiexemplar. Freistilringen ist jedes Jahr am 
Heumarkt zu sehen, f. o. b. bedeutet "free on 
bord" und Freizeit wird von den Machern, nicht 
notwendigerweise von den Schreiberndieset 
Zeitung, dankenswerter Weise geopfert. • 
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Der Entwurf des Grünen Klubs: 

Die Wähler wieder 
wählen lassen 

In dieser Folge setzt sich der 
Autor mit verschiedenen Ent
würfen zur Wahlrechtsreform 

auseinander und stellt schließ-· 
lieh einen Antrag zur novellie

rung der N ationalrats-Wahlord-
nung vor, den er für den Grünen 

Klub erarbeitet hat. 

In der seit 1987 anbaltemdemAuseinanderset
zung rund wn die Reform der Nationalrats
wahlordnung geht es nur wn juristisch und 
technisch machbares; die Einbindung von' 
Soziologen, Politikwissenschaftern, Demos
kopen findet nicht statt (sofern nicht aus den 
eigenen Parteistallungen). Gleichfalls wird der 
große Aufhänger, die "Personalisierung"nicht 
problematisiert, werden die erwünschten 
Abgeordnetenrollen, die ja eigentlich Aus
gangspunktundZielvorgabe für eine derartige 
Änderung sein sollten, nicht auf den Tisch 
gelegt und benannt. Bestenfalls stecken sie 
implizit im Buchstabendickicht des gerade 
aktuell vorgelegten Reformpapiers, wndann 
ein Vierteljahr später wieder wngestoßen zu 
werden. Entsprechend flau und über weite 
Etappen auch niveaulos gestaltet sich auch für 
den interessierten Beobachter das, was von 
einigen beschÖIlend Wahlrechtsreformdiskus
sion genannt wird. Dabei wäre gerade die 
Klärung der Frage, ob und inwieweit der 
Abgeordnete nun Mandatar einer größeren oder 
kleineren Region, seiner Partei,. der Vertreter 
inhaltlicher Positionen und innerparteilicher 
Gruppen oder der von seinen Wählern mit 
hinreichendem Vertrauen ausgestattete Akteur 
sein soll, entscheidend für die Gestaltung eines 
Persönlichkeitswahlrechtes. Doch hinter den 
Lippenbekenntnissen steckt zJlIDeist nur der 

. Wusch, bisherige Aufstellungs- und Rekrutie
rungsmuster für die Kanditatenerstellung und 
die dadurch bedingte Abhängigkeit der Man
datare beibehalten zu können. Für die tagespo
litischen Auseinandersetzungen müssen fol
gende Wahlrechtsmodelle immer mitgedacht 
werden: Das Kohlrnaier-Neisser-Modell,das 
unter der Ägide der beiden genannten für die 
ÖVP erstellt wurde. Es sieht die Unterteilung 
der vier jetzigen großen Wahlkreise- Wien, 
NiedeTÖsterreich, Oberösterreich, Steiermark 
- in kleinere Wahlkreise, wie etwa Innviertel 
oder Südoststeiermark vor, in denen wie der-
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zeit nach' Hare die Grundmandate ermittelt 
werden sollen. In Anlehnung an das Südtiroler 
VorzugsstiJTIUlensystem werden die Grund
rnandate den Bewerbern mit den höchsten 
Vorzugsstimmensununen zugewiesen. Die vier 
großen Bundesländer bilden für ihre Wahl
kreise einen Wahlkreis verband,. innerhalb 
dessen anband der Reststimmen und Restman
date, abermals nach Hare, Landeslistenmanda
te ermittelt werden. Die Bundeslistenmandate 
werden wie bislang in den Wahlkreisverbän
den Ost und West vergeben. Dieses Modell 
hätte sicherlich' eine ganz radikale Stärkung 
des Persönlickeitselementes gebracht - auch 
innerparteiliche Minderheiten und bei der 
Kandidatenaufstellung zu kurz gekommene 

Teil 2 

DAS KREUZ 
MIT DEM KREUZ 

Eine Serie vbn Stefan Lintl 

Gruppen könnten ihre Kandidaten durch Vor
zugsstimmenwahlkampf "reinbringen" - hat 
aber einen starken N achteil: Nachdem im Papier 
keine zum Grundmandat alternierende bun
desweite Prozenthürde vorgesehen ist, wäre 
der Einzug in den Nationalrat an die Erringung 
eines Grundmandates geknüpft, was aufgrund 
der erhöhten Zahl der Wahlkreise und der 
damit im Schnitt niedrigeren Zahl von Manda
ten im Wahlkreis (was wieder, auf den Wahl
kreis bezogen,. ein höheres. Prozentquorum 
bedeutet) deutliche Probleme für kleine und 
neue Gruppen bedeutet hätte. Umgelegt auf 
1983 hätte die FPÖ nur ein Kärntner Grund
mandat erreicht, 1986 wäre die GA an dieser 
Bestimmung gescheitert. 

Als nächstes kam dann schon der erste Entwurf 
der großen Koalition (die ÖVP hatte sich 
während der Regierungsverhandlungen sehr 
rasch des der innerparteilichen Mehrheit un" 
heimlichen Vorschlages - man denke an die 
Probleme mitdem Bündnisproporz -entledigt) 
von 1987. Dieser sah eine näher nicht ausge
führte Anzahlvon Einerwahlkreis.en vor, die 
auch gleich schon über eine Verfassungsbe
stimmung festgeschrieben werden sollten, 
während überall sonst, wo Einerwahlkreise 
existieren, Kommissionen .damit beauftragt 
sind, nach jeder Volkszählung diese neu einzu-

teilen, wn eine gerechte Stimmengewichtup.g 
zu sichern. Der Bewerber mit den meisten 
Stimmen im Einerwahlkreis sollte direkt ge
wählt sein. Allerdings hat das einen gehörigen 
Schönheitsfehler: der Wähler soll nach diesem 
Entwurf eine Partei und/oder den Kandidaten 
dieser Partei wählen können - nicht aber den 
Kandidaten einer anderen Partei oder einen 
Unabhängigen, womit das Primat der Partei
disziplin und -wahlgesichertunddas "PersÖIl-

_ lichkeitselement"fürdie "Würscht"wäre. Denn 
Persönlichkeitswahl ist nun wohl eher dann 
gegeben. wenn ich unabhängig von meiner 
Parteipräferenz den mir - aus welchen Grün
den auch immer - am besten scheinenden 
Kandidaten meines Einerwahlkreises wählen 
kann und nicht gezwungen werde,jemand, den 
ich für eine Null oder eine Niete halte meine 
Stimme zugeben bzw. bestenfalls nicht zu 
geben, wenn also Kombinationen ä la Bruck
mann-GA, Sohn-SPÖ, Pilz-KPÖ, Buchner
FPÖ und was man sich sonst noch einfallen 
lassen mag, möglich sind. Ferners sah der erste 
Koaltionsentwurf eine bundesweite 3%-Hür
de vor, die die Grundmandatsbarriere ersetzen 
sollte. Gruppen, die Unter der 3%-Marke lie
gen, nach jetzigem Wahlrecht aber schon 
Grundmandate haben, wären dann auch drau
ßen, so sie kein Direktmandatmachten. Schließ
lich sollte der bundesweite Prportionalausgleich 
nach d'Hondt vorgenommen werden. Aus
gangs lage für die Anzahl der Wahlkreise war 
die im Koalitionsübereinkommen festgeschrie
bene Zahl von 100. Doch bald schon sank die 
Zahl auf 90. und sank und sank schließlich auf 
61, was nur noch einem Drittel der National
ratsmandate entspricht. 

Der Hauptgrund hiefür war die Gefahr von 
Übergangsmandate: Verliert etwa die Tiroler 
VP' Stimmen, bleibt aber stärkste politische 
Kraft, so kann es passieren, daß ihr mehr Di
rektmandate als Grundmandate zufallen. Und 
was in diest?Jl Fall tun? Die überschüssigen 
Mandate überschüssige Mandate sein lassen? 
Das brächte mit Sicherheit den Vorwurf, die 
Koalition wolle sich zusätzliche Mandate ver
schaffen. Anrechnung auf die Bundesmanda
te? Von denen gibt es bereits jetzt zu wenig, um 
alle "Notwendigkeiten" versorgen zu können. 
Also: Reduktion der Mandatszahl. Zusätzlich 
war in diesem Papier auch noch die Verfünffa
chung der Zahl der für eine Kandidatur erfor
derlichen Untersrutzungsunterschriftenvorge
sehen, mit anderen Worten: die nahezu völlige 
Ausschaltung unliebsamer politischer Konkur
renz und das einfrieren der Parlamentsparteien 
auf SP, VP, FP und GA. 

Danach folgten einige kleinere Papiere, bis 
._ Verhandlungen zwischen VP und Löschnak 

ein Ergebnis brachten, das von der VP-Natio
nalratsfraktion nun auch als Initiativantrag 
eingebracht wurde. Dieser sieht vor: In den 
neun Wahlkreisen werden 27 Regionalwahl
kreise eingerichtet Ge 5 in W und 00, je 4 in 
NÖ und St, 3 in Tirol, je 2 in S und K, einer in 
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V \Uld B) Anhand der Wahlzahl des Wahlkrei
ses wird die Anzahl der Regionalmandate einer 
Partei im Regionalwahlkreis ennittelt. Bewer
ber, die 15 % der Parteistimmen an Vorzugs
stimmen erhalten, werden vorgereiht, anson
sten halten die Bewerber in der Reihenfolge 
des Regionalwahlvorschlags in den N ational
rat Einzug. Alternierend zur Grundmandats
hürde gibt es eineb\Uldesweite4%-Hürde. Der 
B\Uldesausgleicherfolgt nach d'Hondt. N\Ul 
aber (endlich) zum von Grünen Parlan1ents
klub eingebrachten Wahlrechtsänder\Ulgsvor
schlag. 
Zielvorstell\Ulgen für die Erstell\Ulg des An
trags waren: das Bekenntnis zur Person als 
Träger politischen Handelns, daraus resultie
rend die StärkWlg des Wählers auf die Kandi
datenreih\Ulg \Uld die Möglichkeit, mehrere 
Bewerber verschiedener Parteien wählen zu 
können 
• zur Erhöh\Ulg der Legitimation parlamenta
rischer Entscheid\Ulg die Ausweitung des Krei
ses der Wahlberechtigten 
• Die exaktestmögliche Umsetz\Ulg des wäh
lerwillens in Mandate. 

Der Antrag im Detail: 

Das aktive Wahlslter soll auf 16 gesenkt wer
den, der W ahlausschließ\U1gsgrundder gericht
lichen Verurteilung entfallen. (jas passive 
Wahlalter soll auf 19 gesenkt werden. 

1 

Kandidaten, die zumindest 15% der Wahlzahl 
oder 3% der Parteistimmen erreichen, werden 
vorgerreiht. Unter der Annahme, daß das 
Wahlverhalten unter dieser Vorzugsstimmen
regel\U1g gleicn geblieben wäre, hätten bei der 
Wahl 1986 immerhin bereits 7 Kandidaten 
diese Hürde übersprungen (wenngleich vier 
davon auch Spitzenkandidaten der Parteien 
sind). Würde eine derartige Regelung jeden
falls eingeführt, ist meines Erachtens für viele 
Wähler ein Stimulans,sichdes Instruments der 
Vorzugsstimme ZU bedienen. 

Bundesweite"Mandatsermittlung 

DieEnnittl\U1g des endgültigen Mandatsstan
des srfolgt nach dem System Niemeyer ohne 
Grundmandats- oder Prozenthürden. Das hätte 
für die Nationalratswahl von 1983 folgenden 
hypothetischen Mandatsstand gebracht (in 
Klammer das Ergebnis nach der jetzigen 
NROW): SPÖ 87 (90), ÖVP 79 (81), FPÖ 9 
'(12), VGÖ 4 (3), ALÖ 3 (0), KPÖ 1 (O). 
Und n\Ul etwas ausführlicher der Mandats
stand, der sich ergeben hätte: 

2 3 4 5 6 7 8 

Die ne\Ul Wahlkreise bleiben bestehen, es 
werden 21 Wahlbezirke eing~richtet (00 5, 
NÖ und St 4, W 3, restliche je einer) in denen 
Bewerber verschiedener Parteieu\Uld Unab
hängige sich dem Wähler stellen. Auf die 
Wahlbezirke werden 133 der 1838 National
ratsmandate aufgeteilt, der Wähler kann bis zu 
soviele Stimmen, wie es einem Drittel der 
Anzahl der Mandate des Wahlbezirks ent
spricht, vergeben, mindestens aber zwei 
(eine VorkehrWlg für die kleinen Wahlbe
zirke) - \Uld das,' wie bereits eingangs 
erwähnt, \Ulbeschadet verschiedener Par
teizugehörigkeiten \Uld seiner Parteipräfe
Tenz Personenstimmen vergeben. (Siehe 

SPÖ 2092024 43.1 78g) 79 43.2 80 43.7 

Abbild\Ulg) 
Aus der Summe aller Personenstimmen 
wird hemach nach .Hagenbach-Bischoff 
dieWahlzahl des Bezirks gefunden. Kan
didaten, die mindestens so viele Stimmen 
erhalten, sind im Wahlbezirk direkt ge
wählt. Hagenbach-Bischoff bietet die Mög
lichkeit, daß prinzipiell (sofern genügend Kan
didatendie erforderliche Stimmenzahl errei
chen) alle Wahlbezirksmandate auch im 

Wahlbezirk vergeben werden können. 

Die Grundmandate werden nach Hare ermit
telt. Von ihnen wird die Anzahl der Wahlbe
zirksmandate einer Partei im Wahlkreis sub
strahiert. Auf sie solcherart verbleibenden 
Landeslistenmandate kann der Wähler vermit
tels seiner Vorzugsstimme Einfluß ausüben: 

Seite 24 

ÖVP 2003663 41.3 7551 76 41.5 77 42.1 
FPÖ 472205 9.7 17B1 1'8 9.8 18 9.8 
GA 234028 4.8 8.83 9 4.9 8 4.4 
KPÖ 35104 0.7 1.32 1 0.5 0 0.0 
MIR 8100 1.2 0.31 0 0.0 0 0.0 
GAL 6005 0.1 0.23 0 0.0 0 0.0 
KG 1059 0.0 0.04 0 0.0 0 0.0 

4852188: 183= 26514.69 (= Wahlzahl) 

Spalte 1: Parteikurzbezeichnung; MIR = Ak
tionsliste "Mir reicht' s", GAL= Die Grünal
temativen-Demokratische Liste, KG = Kärnt
nerGrüne 
Spalte 2:B\Uldesweite Parteistimmen 
Spalte 3: Bundesweite Stimmprozente 
Spalte 4: Quotient bei Division mit Wahlzahl 
Spalte 5: Mandatszahl nach Grünen-Entwurf 
Spalte 6: Mandatsprozente nach Grünen-Ent
wurf 
Spalte 7: Mandatszahl nach jetziger NRWO 
Spalte 8: Mandatszahl nach NRWO 

9 

Spalte 9: Differenz der Mandatszahlen zwi
schen Grünen-Entwurf und NRWO 
Besunderes Augenmerk bitte ich auf die Spal
ten3, 6 und 8zu legen, deren Vergleich den 
Verdacht, der Grüne Klub wolle sich ein zu
sätzliches Mandat zuschanzen, eindeutig wi
derlegt. Für die bundesweite Mandatsermitt
lung können Parteien ihre Listen miteinander 
koppeln, daS heißt, daß für die Mandatszuwei
sung ihre Stimmen wie die einer einzigen Partei 
behandelt und danach mit einer koppelungs" 
spezifischen Wahlzahl c wieder nach Nieme
yer - auf die Koppel\Ulgspartner aufgeteilt 
werden. 
Zusarnmengefaßt: Ziel des Grünen Antrages 
ist es, den Wähler wieder wählen zu lassen und 
ihm die Gewißheit zu geben, daß seine Stimme 
zählt, sei es nun seine Parteipräferenz, die 
durch Hürden ungehindert sehr bald ihren 
exaktesmöglichen Niederschlag in Mandaten 

, findet, sei es nun seine Präferenz für Kandida
ten einer anderen als von ihm gewählten Partei, 
sei es seine inhaltlich und/oder persönlich 
begründete Vorliebe für Kandidaten der von 
ihm gewählten Partei. , 

-1 

In Österreich sind viele Entscheidungs" 
prozesse vom Parlament Richtung Sozial
partnerschaft und Partei zentralen ausgela
gert. Das Oben beschriebene Modell soll 
den direkt gewählten Mandataren auch 
wirklich ein Mandat geben, sei es ideolo~ 
gisch, regional oder ad personam bedingt 
und ihnen den Rücken gegenüber den au
ßerparlamentarischen Apparaten stärken. 
Es soll Parteien stärkeren Wettbewerbs
streß, und damit auch (vielleicht) stärkeres 
inhaltliches Profil bringen (nach jetzigem 
Stand wäre bei den Oktoberwahlenzuminc ' 

dest mit dem Einzug von KPÖ und VGÖ 

-1 
0 

+1 
+1 
0 
0 
0 

zurechnen) sowie innerparteiliche Profile klarer 
hervortreten zu lasse. 
Daß ein solcher Antrag nur wenige Fre\Ulde in 
den, Gremien, die ihn beschließen müßten, 
haben kann,ist klar. Viel eherist ein Face
lifting des Wahlrechts (etwa im Sinne eines 
Modells mit Einer-, Zweier- oder Dreierwahl
kreisen) zu rechnen, das den Zugriff die Ab
hängigkeit des Mandatars von der Partei si
chert und den beschlleßenden Parteien demo
kratiepolitische Pseudolegitimation liefert. 
So ist das Leben. • 
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"Minimale Schädiger", öffentliche Fonds 

"Gefahrengemeinschaften" , 
Sanierungsprogramme 
6) Probleme bei der 
Inanspruchnahme minimal 
kausaler Schädiger 

Von minimaler Kausalität wird gesprochen, 
wenn das Handeln vieler einen Schaden her
beiführt, die einzelnen Beiträge zum Schaden 
(im Sinne der conditio sine qua non ~ Theorie 
verstanden) jedoch geringfügig oder gleich 
Null sind. (38) Die hervorstechendsten Beispie
le.im Umweltbereich bilden die KfZ-Emmis
sionsschäden sowie die Gewässer- (insbeson
dere die Gnmdwasser-) und Bodenschäden 
aus der land- und forstwirtschaftlichen 
D~gung (39). 

Teil 3 

UMWELT
HAFTPFLICHT 

Eine Serie von Werner Hochreiter 

Die Liquidation solcher Schäden scheitert in 
der Regel schon daran, daß die Probleme bei 
der Identifikauonder vermeintlichen Schädi
ger schier unüberwindbar sind (40), ganz abge
sehen von der Problematik der Ver
schuldensfrage (41). Soll damit der Ausgleich 
solcher Schäden d~ facto weithin unterbunden 
bleiben? Das kann wohl nicht wahrsein, denn: 
bei einer Gesamtbetrachtung dürfte sich erge
ben, daß das Gesamtausmaß der mit großer 
Wahrscheinlichkeit drohenden Schäden durch
aus dem ebenbürtig ist, was an Schäden aus 
Bestand undBetriebumweltgefährdender An
lagen droht (42). Selbiges dürfte auch für di~ 
Eintrittswahrscheinlichkeit der jeweils typi
schen Schäden gelten. Damit sind aber genau 
die Argumente angesprochen, die vonder Lehre 
zur inhaltichen Rechtfertigung der bestehen
den Gefährdungshaftungsnormen sowie von 
deren analoger Anwendung vorgebracht 
werden (43). Es liegt also nahe, die "Gesamt
heit" der in Betrieb befindlichen Kraftfahrzeu
ge sowie die "Gesamtheit" der "düngenden" 
land- und forstwirtschaftlichenBetriebe eben
falls als umweltgefährdende Anlagen anzuse
hen bzw. sie haftungsrechtlich als solche zu 
behandeln. Praktisch bedeutet dies, daß man 
die beteiligten Rechtssubjekte jeweils zu einer 

. Gefahrengemeinschaft zusammenschließt (44) 
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und diese dann einer Gefährdungshaftung 
unterwirft. 
Organisatorische Voraussetzung ist jeweils 
bloß die Bildung eines passiv klagslegitimier
ten Fonds, der durch Beiträge der"Mithalter" 
(4'> zu speisen sein wird (46); dabei muß nur 
darauf geachtet werden, daß die Höhe des 
individuellen Beitrages möglichst dem Grad 
an individueller Mitverantwortlichkeit (47) 

entspricht (48). 

7) Zusammenspiel mit öffenltich
rechtlichen Sanierungs
programmen; Gemeinlastprinzip 
versus Prinzip individueller 
Verantwortlichkeit 

Man stelle sich folgenden fiktiven Fall vor: In 
der Gemeinde XY wurde (49) in den 50er bis 
70er Jahren jedweder Müll ohne irgendeine 
Kontrolle oder Genehmigung in einem Graben 
(oder einer Schottergrube, einem Teich), den 
eine' GmbH gemietet hat, abgelagert. Nun 
befindet sich über dem Müll eine dünne Schot
ter- bzw Humusschicht und darauf wurde eine 
Tennisanlage errichtet. Wasser- und. Erdbo
dengutachten ergeben, daß durch Emissionen 
der Deponie das Gnmdwasser, aber auch das 
Erdreich angrenzender Liegenschaften erheb
lich verseucht worden sind. Trinkwasserquali
tät ist nicht mehr gegeben. Der Schadstoffaus
trag aus der Deponie dauert auch jetzt noch an. 
Der Betreiber der Deponie (eine GmbH, die 
den Mietvertrag mit dem Liegenschaftseigen
tÜIner mittlerweile gekündigt hat und schon 
liquiduiert ist) hat gegen geringes Entgelt die 
Ablagenmgen gestattet. Eine Sanienmg der 
Altlast wäre wegen der Gnmdwasserbeein
trächtigungen vonnöten. Der vormalige AI
leingesellschaftei A.B. ist nicht mehr greifbar. 
Solche Fälle sind typisch. Daß Deponien ohne 
jegliche Genehmigung bzw . unter Nichtein
haltung vorhandener Genehlnigungen betrie
ben werden, dürfte auch heute in Österreich 
noch der Regelfall sein (SO). Und typisch ist 
auch, daß durch die von solchen tickenden 
Zeitbomben ausgehenden schädigenden Vor
gänge in der Regel die Rechtssphäre einer 
Vielzahl von Menschen betroffen ist. Vom 
Primärverantwortlichen ist wohl kaum etwas 
zu holen, aber auch die Gemeinde wäre ü.ber
fordert, wollte man ihr die Finanzienmg der im 
öffentlichen Interesse dringend notwendigen 

Sanierung aufbürden. 
Die beschleunigte und sachgemäße Durchfüh
nmg der Sanierung solcher Altlasten wird damit 
auch weiterhin im wesentlichen davon abhän
gen, ob der Bund bzw. die Länder finanziellen 
Rückhalt bieten bzw. zu bieten vermögen (SI). 

Aber nicht alle Fälle sind so gelagert Wenn 
nämlich - vorausgesetzt, d;tß sich eine priva
trechtliche Haftpflicht im jeweiligen Fall be
gründen läßt ('2) - der/die Verantwortliche/n 
greifbar sind (und zumindest teilweise Liqui
dität gegeben ist), dann stellt sich die Frage, 
wie (S3) ein sinnvolles Inei,nandergreifen von 
privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen 
Normen aussehen kann: 
Das bestehende System basiert überwiegend 
darauf, daß die öffentliche Hand die Last der 
Vorfinanzierung trägt (54). De facto trägt sie 
dadurch das Risiko der Uneinbrlnglichkeitder 
anfallenden Sanienmgskosten, sei es im pri
vatrechtlichen wie im öffentlich-rechtlichen 
Weg. Daran sollte im Umweltschutzinteresse 
festgehalten werden (s'>. 

Lückenhaft ist die österreichische Rechtsord
nung aber dort, wo eS um den Kostenersatz für 
SanienmgsprojektedurchdieöffentlicheHand· 
geht, wo diese als Träger von PrivalreChten, 
also im Rahmen der Privatwirtschaftsverwal
tung auftritt (51. S8). Da stellt sich nämlich das 
Problem, wie der Ersatzanspruch des Geschä
digten (das ist in der Regel der Liegenschafts
eigentümer, oder der "W asserberechtigte") auf 
die öffentliche Hand übergehen soll. , wenn mit 
ihren Finanzmitteln (im Rahmen der Privat
wirtschaftsverwaltung) zunächst einmal saniert 
wird: 

Freilich stehen mit § 1042 ABGB bzw. mit den 
Regeln über die Geschäftsfühnmg ohne Auf
trag Rechtsgnmdlagen für mögliche Ersatzan
sprüche zur Verfügung ($9). Aber w arum soll es 
nur auf die Ersparnis, den Nutzen für den 
Schädiger ankommen, der diesem durch das 
Tätigwerden durch die öffentliche Hand zuge
kommen ist? Fatal ist vor allem der denkbare 
Einwand des Schädigers, daß die eigentlich 
Geschädigten ihre Ersatzansprüche gar nicht 
geltend gemacht hätten (60). Erwägenswert wäre 
es aber auch, die öffentliche Hand als mittelbar 
Geschädigten anzusehen und die Regeln über 
die Drittschadensliquidation anzuwenden (61). 

Streng genommen gibt es zwar keine "rechtli
che" Pflichtderöffentlichen Hand zu sanieren. 
Wenn der Bund aber z.B. im Rahmen des 
ALSAG (Altlastensanienmgsgesetz) tätig ge
worden ist, so ist dem ein Verfahren vorange
gangen, das faktischen "Zwang zum Handeln" 
produziert hat (62); man kann also dann durch
aus von einem Fall bloßer "Schadensüberwäl
zung" reden. 

Nochzwingendererscheintm.E.aberdasArgu-
. ment, daß die Konstellation entsprechend der 

"Lehre vom verhinderten Vorteils ausgleich" 
(63) zu behandeln ist, somit der Ersatzanspruch 
in Analogie zu den bestehenden Legalzessions
normen (§ 332 ASVG, § 10 EFZG, § 67 VVG) 
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auf die öffentliche Hand übergeht; dies. des
halb, weildie§§ 18(1), 14(1)ALSAGdeuüich '. 
zeigen, daß'wtxier bezweckt ist, daß der Ge
schädigte mehr erhält, noch, daß die Leistung 
der öffentlichen Hand dem Schädiger zugute
kommen und ihn entlasten" soll 
(64).. 

(38)vgl. mwN ReischauerinRunimelRz 16 zu 
§1302ABGB ' . 

· (39)vgl.tknnaturwissenschaftlichenProblem
katalog zur Erstellung eines Bodenschutzkon- . 
zeptsfür Östereich in: Bodenschutz, Probleme 
undZiele, hrgb. vom Umweltbundesamt 1988 
(40 )zu den Problemen des Kausalnachweises 
beiFällen minimaler Kausalität vgl. Bydlins
ki. Schadensverursachung S IOBf 
(41) fraglich ist, ob man dem einzelnen KfZ
Benutzer überhaupt eine Pflichtwidrigkeit 
vorwerfen kann? " . 
(42) die daraus entstehenden Argumente ge
gen eine einseitige haftungsrechtliche 
"SchlechtersiellUi/.g" von Betreibern solcher 

r Anlagen haben also Berechtigung 
~, (43) Koziol, Haftpjlichtrecht II2 S 576f mwN, 

insbesondi;re mit derl Hinwe~en auf die Hal
tung der J U;dikatur zur analogen Anwendung 
bestehenderGefdhrdungshaftungsnormenauf 
ungeregelte Sachverhalte 
(44) die Zusammenfassung zu einer Haftungs
gemeinschaftliegtauchwegenderHomogeni.· 
tät dieser "Gesamiheiten" nahe 
,(45) jeder KfZ-Benutzer ist. also als Mithalter 
dieser "Anlagen" a~usehen, vgl. dazuKoziQl, 

~ Haftpflichtrecht112,S527ff 
. (46)amsinnvollstenwirddiesaufflSkalischem 
. Weg zu erfolgen haben, vorrangig durch Ver

. . brauchsabgaben auf TreibStoffe bzw. Dünge
mittel 

· (47izur Ablehnung des Begriffs "Verursa~ 
cherprinzip" vgl. schon oben bei FN 5); im 
übrigen sind ja ",icht bloß Abstufungen nach 

· rem. quantitativenAspekJen denkbar; diskuta
bel sindauchAusnahmen,weU ein alternatives 
Verhaltenni~ht "zumUtbar" ist 
(48) Daß man sich diesem Ziel nur annäher'n 
kann, ist klar; da die genaue Feststellung des 
individuellen Beitrags idR unaujklärbar' ist; 
diese "Unaufklärbarkeit" stellt aber ein Risi
kodar, iJasentsprechenddem in§ 1302 ABGB 
enthaltenen Grundgedanken von den Schädi
gern zu tragen ist 

, (49) in abgewandelter form entnommen aus: 
Kerschner, PrivOtrechtlicher Umweltschutz bei 

"" - sogenannten ~"Alilasten" , RZ 1990126ff 
(50) zur Problematik der Gefahren aus aufge
lassenen bzw. ohneG~neJunigung betriebenen 
Abfalldeponien,vgl ÖBIG, Abfallethebung irl' 
den Gemeinden 1984, Wien 1985 
(51) vgl. dazu das Wasserbautenförderungs
gesetz 1985, das Altlastensanierungsgesetz" 
das. Umwelt- und Wasserwirtschaftstondsge
setz sowie das Umweltjondsgesetz 
'(52) in diesen F{illen spielt vor allem die 
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"Voraussehbarkeii derSchädigungseignung" , 
zumZeipunkt der jeweiligenAblagerungshand
lungen als unabdingbare Voraussetzung einer 
Gefährdungshaftung eine wichtige Rolle, vgl. 
aUch Kerschner aaO S 30. entsprechend zur 
VerschuLiungshaftung 
(53) und zwar hier im Sinne des prinzipiellen 
Vorrangs des Umw,eltschutzes, vgl. dazu das 
Bundesverfassungsgesetz vom 27. Nov. 1984 
über den umfassenderl Umweltschutz BGBt: ' 
Nr.491 
(54) durch bewußtes Untäiigbleiben der öl
fentlichenHandwerdenja sicher keine Sanie
rungsVorhaben induziert 

. (55) dem Prif4Zip individueller Verantwort· 
,'lichkeit ist solange Vorang zugeben, als Schä
den noch demVerantwortungsbereich eiMs 
bestimmten Schädigers zuordenbar sind. Das 
Gemeinlastprinzip (= die Kosten der Schfl
densbeseitigung sowie allfollige Folgekosten' 
werden auf die Allgemeinheit übergewälzt) 
soll nur dort -subsidiär -f /atz greifen, wo eine 
inmviduelle Verantwortlichkeit nicht Tnehrfest
stellbar ist, oder wenn es aus anderen Gründen 
z.B. sozialen, verteilungspolitischenetc. gebO~ 

, ten ist. Das Gemeinlastprinzipals bloß faki
schesErgebnis eines ineffektivenRechtsschutz
systems ist jedenfalls abzulehnen. 

(56)Normenwje § 18(2)(3 )ALSAG, § 11 UFG 
helfen da nur bedingt weiter; vgl.auch die 
reservierte Äußerung von Kerschner, aaOS 
28; Berger in: BergerlOnz,Altltistenhaj'tung, 
Laxenburg 1990, S 46f . 
(57) vgl. dazu § 18 ALSAG bzw. § 12a (3) 
Z.I.2,3 WBFG; diese Vorschriften betreffen' 
die Kostersatzpflit:htfür Sanierungstätikeit der 
öffentlichen Hand im Rahmen der Pl'ivatwirt" 
schaftsverwaltung . . 
(58) Wenn im Rahmen der Hoheitsverwaltung 
vorgegangen wird, unddemeigenrlich Verant
wortlichenüberdie §§ 30ff, 122,138Wasser
rechtsgesetz, § 7 Sonderabfallgesetz oder die· 
§§ 79, 79a oder 83 tkr Gewf!rbeordnung die 
Sanierung aufgetragen wird, so ermäglichtim 
Normalfall § 4 Verwaltungsvollsteckungsge~ . 
setz, daß dem Verpflichteten bei Nichtbefol
gung (bzw. unter Umständen sogar im Vorhi
nein) die Kosten vorgeschrieben werden kiJn. 
nen. 
(59) vgl. Kerschner aaO. S 28, Berger aaO S, 
45f 
(60) Berger aaO S 45 

. (61) Koziol~Welser 17 S401 mwN 
(62)vgl. die §§ 18(/),12 ( 1),14,11.15ALSAG 
(63) Koziol-Welser 17, S 399ffmwN 

, (64) Koziol"Welser 17, S 400 
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Die Reproduktion der Scheinwelt 

Segmentalisierung 
versus Totalität 
3. Der Ideologiebegriff der Reinen 
Rechtslehre 
"Ideologie" ist nach Kelsen u.a. dadurch 
gekennzeichnet, daß sie den Gegenstand der 
Erkenntnis verhüllt, eine diesen Gegenstand 
verklärende und entstellende Darstellung 
beinhalte.(13) Nach marxistischer Auffassung 
spiegelt aber das Rechtselbstdie ihm zu Grunde 
liegenden gesellschaftlichen Verhältnisse in 
verklärter und entstellter Weise wider. Eine 
Rechtstheorie, die diesen Umstand außer acht 
läßt, reproduziert diesen Makel ihres Unter
suchungsgegenstandes. (14) 

. Der verhüllende Charakter des Rechts
verhältnisses im Kapitalismus soll an einem 
Beispiel erläutert werden: 
Nach der von der klassischen bürgerlichen 
Ökonomie begründeten Arbeitswertlehre 
besitzt jede Ware einen Doppelcharakter: 
Einerseits ist sie Gebrauchswert (= Summe der 
nützlichen Eigenschaften, mit der die Ware 
menschliche Bedürfnisse irgendwelcher Art 
befriedigt). Dabei handelt es sich um ein rein 
qualitatives Element. Werden Waren 
gegeneinander ausgetauscht, so erweist sich, 
daß der Gebrauchswert andererseits auch 
stofflicher Träger des Tauschwertes ist. Allen 
Waren gemeinsam ist, daß sie Produkte 
menschlicher Arbeit sind. Die konkrete Form 
dieser Arbeit ist unterschiedlich (Schuster, 
Schneider, technischer Zeichner ... ).. Allen 
diesen Formen ist gemeinsam, daß sie 
Verausgabung menschlichen Arbeits
vermögens sind. Hirn,Muskel,Nervenmüssen 
betätigt werden. Der Tauschwert einer Ware 
wird durch das zu ihrer Erzeugung 
gesellschaftlich notwendige (d.h. wenn jemand 
langsamer arbeitet ist sein Produkt natürlich 
nicht mehr wert) Quantum dieser abstrakten 
Arbeit bestimmt. 
Dieses Wertgesetz wendet Marx auch auf die 
Arbeitskraft an: Ihr Tauschwert wird - wie der 
aller anderen Waren - durch das in Waren 
vergegenständlichte Quantum abstrakter Arbeit 
bestimmt, das zu ihrer Produktion und 
Reproduktion nötig ist. (Nötig darf man nicht 
im Sinn von lebensnotwendig verstehen: Der 
Umfang der zu befriedigenden Bedürfnisse ist 
historisch verschieden: Während im vorigen 
Jahrhundert und heute noch in vielen Ent
wicklungsländern tatsächlich im wesentlichen 
nur die lebensnotwendigen Bedürfnisse 
befriedigt wurden/werden, sind in den 
hochentwickelten Industriestaaten kulturelle 
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Bedürfnisse, Alten- und Krankenversorgung •... 
mitumfaßt). 
Der Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft 
besteht für den Unternehmer darin, daß sie 
Wert schafft, und zwareine größere Menge, als 
zu ihrer Reproduktion notwendig ist. Dieser 
den Wertder Ware Arbeitskraftumschließende 
Teil des vom Arbeiter geschaffenen Wertes 
bildetdenMehrwert, den sich der Unternehmer 
aneignet. Der Arbeiter arbeitet also nur einen 
bestimmten Teil des Arbeitstages um jenen 

Teil 2 

RECHTS· Jt,~. 
POSITIVISMUS 11 

Eine Serie von F elix Ehrnhö/er 

Wert zu schaffen, den er in Form des Lohnes 
wiedererhält; die restliche Zeit produ~iert er 
Mehrwert für den Unternehmer. Diese 
Erkenntnis hat für alle Gesellschafts
formationen Gültigkeit, die auf Ausbeutung 
beruhen: der leibeigeneBauer schafft Mehrwert 
für den Grundherm, der Sklave für den 
Sklavenhalter. Die unterschiedliche Er
scheinungsform der Ausbeutung verschleiert 
dies. "Bei der Fronarbeit unterScheiden sich 
räumlich und zeitlich, handgreiflich sinnlich, 
die Arbeit des Fröners für sich selbst und seine 
Zwangsarbeit für den Grundherm. Bei der 
Sklavenarbeit erscheint selbst der Teil des 
Arbeitstages, worin der Sklave nur den Wert 
seiner eignen Lebensmittel ersetzt, den er in 
der Tat also für sich selbst arbeitet, als Arbeit 
für seinen Meister. Alle seine Arbeit erscheint 
als unbezahlte Arbeit. "(15) Im Kapitalismus 
dagegen erscheint selbst die Mehrarbeit bezahlt: 
Den Sklaven und leibeigenen Bauern wird die 
Mehrarbeit durch außerökonomischen Zwang 
abgepreßt. Der Kapitalismus istdagegen gerade 
durch das Fehlen dieser außerökonomischen 
Gewalt charakterisiert. Der Arbeiter ist "nur" 
durch ökonomischen Zwang genötigt, seine 
Arheitskraft zu verkauf eil, im übrigen aber 
"frei" (etwa, an wen er/sie verkauft). Die Kauf
und Verkaufs akte erwecken den Anschein, als 
Würde mit der vollen Bezahlung des Werts der 
Ware Arbeitskraft die ganze Arbeit - also 
auch die Mehrarbeit - bezahlt. Dieser falsche 
Schein ist keineswegs das Ergebnis bewußter 
Betrügereien der Unternehmer. Es ist in 

gewisser Weise objektiv und entspringt den 
realen gesellschaftlichen Verhältnissen selbst: 
"Stellen wir uns auf den Standpunkt des 
Arbeiters, der für zwölfstündige Arbeit z.B. 
das WertprOdukt sechsstündiger Arbeit erhält, 
sage 3 sh. (shilling, Red.), so ist für ihn in der 
Tat seine zwölfstündige Arbeit das Kaufmittel 
der 3 sh. ( ... ). Jeder Wechsel in der Größe des 
Äquivalents, das er erhält, erscheint ihm daher 
notwendig als Wechsel im Wert oder Preis 
seiner zwölf Arbeitsstunden. "(16) Der 
Unternehmer wiederum versucht alle Waren 
möglichst billig zu kaufen. Daß sich die Ware 
Arbeitskraft von allen anderen dadurch 
unterscheidet. daß sie als einzige in der Lage ist 
für ihn Mehrwert zu erzeugen, ist für den 
Unternehmer in keiner Weise erkennbar. 
An diesem Beispiel des Arbeitslohnes sollte 

gezeigt werden, daß die dem Recht zugrunde 
liegenden ökonomischen Verhältnisse sich an 
der Oberfläche und in der Vorstellung der 
Menschen verschieden -ja sogar gegensätzlich 
zu ihrem Wesen - darstellen,<l7l Das Recht baut 
aber eben auf diesem verkehrten Schein auf 
und verstärkt ihn dadurch, macht ihn noch 
undurchschaubarer. So werden etwa auf das . 
ökonomische Verhältnis Lohnarbeit 
grundsätzlich die gleichen Formen des 
Vertragsrechtes angewendet, wie auf den 
Austausch beliebiger anderer Waren. Daß der 
Austausch Lohn gegen Überlassung der 
Arbeitskraft sich von allen anderen 
gegenseitigen Verträgen dadurch unterscheidet, 
daß er die Quelle des Mehrwerts ist, wird 
dadurch noch mehr verhüllt. 
Darliber hinaus ist das Verhältnis Arbeiter-

Unternehmer, wie gesagt, durch das Fehlen 
außerökonomischer Gewalt bzw. rechtlichen 
Zwanges geprägt. Ein von der RechtsordnU!1g 
auf den Arbeiter aUsgeübter Zwang ist nichL 
nur unnötig (der Arbeite~ ist ja schon aus 
anderen Gründen gezwungen, seine 
Arbeitskraft zu verkaufen), sondern für die 
Entwicklung des Kapitalismus sogar hinde(lich 
(so wäre etwa die für den Kapitalismus 
charakteristischerasanteEntwicklung einzelner 
Branchen unmöglich, wenn diedafür benötigten 
Arbeitskräfte durch die Rechtsordnung an 
Unternehmer anderer Branchen gekettet 
wären). Auch darin liegt ein wesentlicher 
Unterschied zwischen Kapitalismus einerseits, 
Feudalismus und Sklavenhaltergesellschaft 
andererseits~ in denen jeweils die ausgebeutete 
Klasse rechtlich verpflichtet war, zu arbeiten. 
Diese rechtliche· Gleichbehandlung von 
Arbeitern und Unternehmern erzeugt die 
Illusion tatsächlicher GleichheitPIl Wie oben 
gezeigt, verbirgtsich aber hinter diesem Schein 
der Umstand, daß sich der Unternehmer in der 
Produktion den vom Arbeiter produzierten 
Mehrwert aneignet. Die Rechtsordnung baut 
also auch in diesem Punkt auf dem verkehrten 
Schein der Gleichheit aller Mitglieder dieser 
Gesellschaft auf. 
Daraus folgt: Eine wissenschaftliche 
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Durchdringung des Phanomens "Arbeits
vertrag", wie des Rechts überhaupt, erfordert 
die Berücksichtigung der Tatsache, daß das 
Recht auf den verkehrten Schein ökonomischer 
Verhältnisse aufbaut, daß das Recht selbst 
illusionäre Vorstellungen erzeugt. 
Eine Rechtstheorie, die sich. dem gegenüber 
auf den normativen Gehalt des ReChts be
schränkt,' reproduziert zwangsläufig diesen 
verkehrten Schein. 
Zusammenfassung: In Abschnitt 2. wurde 
herausgearbeitet, daß der Kern der Aus
einandersetzungzwischen marxistischer und 
positivistischer Rechtstheorie darin liegt, daß 
erstere wissenschaftliche Erkenntnis aus den 
Gesamtzusammenhang, letztere aber durch 
Segmentierung in Einzeldisziplinen anstrebt. 
Gegen das positivistische Konzept wurden 
folgende Argumente vorgebracht: 
1.) Begründet die Reine Rechtslehre nicht, 
warum die - unbestrittene - formallogische 
Unableitbarkeit von Sollens-·aus Seinssätzen 
den zentralen Stellenwert in der 
Rechtswissenschaft haben soll. 
2.) enspricht eine strikte Trennung zwischen 
Seins- und Sollenssätzen nicht dem realen 
Erkenntnisprozeß, in dem erkennende und 
wertende Elemente aufs engste verknüpft sind 
und beide Elemente durch das gesellschaftliche· 
Umfeld letztlich determiniert werden. 

3.) Durch die Selbstbeschränkung der Reinen 
Rechtslehre blendet diese wesentliche 
Zusammenhänge aus, wodurch z.B. die 
Entstehung der Gesetze zum Mysterium wird. 
Zerlegt man die. gesellschaftliche Totalität in 
isolierte Untersuchungsgegenstände, dann 
ergibt eben auch die Aneinanderreihung der so ' 
gewonnenen Ergebnisse kein vollständigesBild 
. der Wirklichkeit. 

4.) Die Vorgangsweise der Reinen Rechtslehre 
• ist auch deshalb inadäquat, weil in 
klassengespaltenen Gesellschaften das Recht 
selbst die ihm zugrunde liegenden 
g«sellschaftlichen Verhältnisse in verklärter 
und entstellter Weise widerspiegelt (vgl. 
Abschnitt 3). 

Das Herangehen K«lsens an die Rechts
wissenschaft wird nur dann verständlich, wenn 
man berücksichtigt, daß Kelsen in derTradition 
der Kant' schen (und damit der idealistischen) 
Philosophie steht. So, wie KantMöglichkeiten 
und Grenzen gesicherter Erkenntnis. zu 
ergründen sucht, will Kelsen eine 
allgemeingültige, von metarechtlichen 
Autoritäten (Gott, Natur etc.) befreite Theorie 
des Sollens aufstellen. Kelsenistdaher geradezu 
gezwungt;n, alle gesellschaftlichen und 
geschichtlichen Bezüge auszublenden. Ihn 
interessiert ja nur das, was allen Rechts
ordnungen gemeinsam ist, und nicht, warum 
eine konkrete Rechtsordnung so und nicht 
anders gestaltet ist. Da der Inhalt einer 
Rechtsordnung bestimmt wird von den 
grundlegenden Interessen der ökonomisch und 
politisch herrschenden Klasse, besteht die 
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Gemeinsamkeit aller Rechtsordnungen 
wirklich nur im· Formalen, eben daß jede 
Rechtsnorm gesollt ist. So kommt das triviale 
logische Gesetz, daß aus dem Sein kein Sollen 
folgt (und·umgekehrt) zu ungeahnten Ehren: 
Es.wird zum zentralen Element der 
Kelsen' schen Rechtstheorie. 
Dieser zentrale Stellenwert der Unableitbar
keit von Sollens- aus Seinssätzen ist aber - wie 
gezeigt - e~g dem kantianischen Aus
gangspunktKelsens zuzuschreiben. Kelsensagt 
daher über das reale Recht wenig aus. 
Das Wesen des Rechts ist ja gerade durch 
seinen Zusammenhang mit der geschichtlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung geprägt, 
jene Elemente, die Kelsen schon von seinem 
Ausgangspunkt her ausklammert. Die Reine 
Rechtslehre gerät somit zum reinen 
Gedankengebäude., das viel über die 
kantianische Geisteshaltung ihres Schöpfers, 
aber wenig über das Recht aUssagt. 

4. Ist ideologiefreie Erkenntnis möglich? 
. Der - ausschließlich im abwertenden· Sinn 
verwendete - Ideologiebegriff der Reinen 
Rechtslehre meint eine von Werturteilen 
beeinflußte, den Erkenntnisgegenstand 
(bc;Wußt) entstellende Widerspiegelung der 
Wirklichkeit. Wie oben gezeigt (vgl. 3.) 
erscheinen im Kapitalismus wesentliche. 
ökonomische Zusammenhänge an ihrer 
Oberfläche in verkehrter Weise. Wieweit diese 
ökonomischen Zusammenhänge trotzdem . 
richtig erfaßt werden können, hängt nicht in 
erster Linie von der wissenschaftlichen 
Redlichkeit - dem Willen, zu täuschen oder 
aqer objektiv' widerzuspiegeln - ab, sondern 
von den auch die Erkenntnistätigkeitletztlich 

bestimmenden ökonomischen Interessen. 
Interessen beeinflussen die Auswahl des 
Erkenntnisgegenstandes, die Verwertung der 
Ergebnisse aber auch den Inhalt der 
Erkenntnisse selbst.: So interessiert den 
Unternehmer "nicht Ursprung, Wesen von 
Ausbeutung, Mehrwertund Profit, sondern die 
Vergrößerung des .Profits."(19) Nach 
marxistischer Auffassung sind ökonomische 
Interessennotwendigenichtauszuschließende' 
Determinanten menschlicher Erkenntnis
prozesse. (20) 

Der Marxist setzt sich daher umfassender mit 
anderen Theorien· auseinander als der' 

Rechtspositivist: "Er weist nicht einfach "das 
Falsche" dieser Positionennach, sondern erklärt 
das Entstehen dieser wissenschaftlichen 
PosiiionfD wiederum aus den geschichtlich
gesellschaftlichen Zusammenhängen(21)"(22) 
Auch die Reine Rechtslehre wird so in 
Zusammenhang mit ökonomischen Interessen 
gebracht. (vgl. unten 5. - JURIDIKUM 4/90) 
(23) Vor diesem Hintergrund erscheint auch die 
"Ideologiefreiheit" als eine spezifisch 
bürgerliche Form der Ideologie. • 

13) vgl. etwa H. Kelsen, Die Reine Rechtsleh
re, 2. Aufl., Wien 1960, S 111 
14) Daß die Reine Rechtslehre ihren Untersu
chungsgegenstand nur in inadäquater Weise 
erfaßt, wird besonders deutlich, wenn man 
nicht den Kapitalismus in seiner demokrati
schen Ausprägung sondern den Faschismus 
vor Augen hat. Beschreibt man nur das Recht 
des Faschismus ohne zu berücksichtigen, dßß 
dieses systematisch gebeugt, gebrochen, unter 
Berufungaufdas "Rechtsempfinden" undden 
"Führerwillen" vielfach uminierpretiertwur
de ete., dßnn erzeugt man ein entstelltes Bild 
desFaschismus. 
15) K. Marx, Das Kapital, Bd.1, inMEW 23, 
S562 
16)a.a.O.(FN15),S563 . 
17)vgl. auch WittichlGösslerIWagner,Marxi
stisch-leninistischeErkenntnistheorie, Berlinl 
DDR 1980, S 367; sowie MEW 251219 
18) vgl. MEW 23/562 
19) a.a.O.(FN 17),S 369 
20) a.a.O. (FN 17), S 354 
21 ) Dort, wo die Reine Rechtslehre ihretiefge
hendstenErkenntnisse hervorgebracht· hat, 
nähert sie sich dem marxistischen Ideologie~ 
begriff an und entfernt sich gleichzeitig von 
ihrem eigenen: So etwa, wenn Kelsim den 
"ideologischen Charakter des Dualismus von 
öffentlichem undprivatemRecht" untersucht. 
Kann man diese ideologische Verschleierung 
wirklich der Verhüllungsabsicht ihrer Schöp
fer zuschreiben? Oder.· entsteht sie auf der 
Basis kapitalistischer Verhältnisse und vom 
Unternellmerstandpunkt aus betrachtet nicht 
vielmehr notwendigerweise ? Der Konklirrenz
kapitalismus beruht dßrauf, dßß die Rechts.
ordnung nicht in die Ökonomie eingreift. DaS 
Wirtschaftsleben und das dieses regelnde Pri
vatrecht scheint von Natur aus vorgegeben; 
öffentlich-rechtliche Normen greifen in diese 
natur- undgottgewollte Ordnung störend ein. 
Nur dieser Bereich erscheint als politischer, 
als Ausübung von Herrschaft. DervonKelsen 
zutreffend kritisierte Dualismus ist vor diesem 
Hintergrund als ideologisches Konstrukt be
stimmter gesellschaftlicher Verhältnisse er
klärbar. 
22) a.a.O. (FN 7), S 113f 
23) Darin liegt kein Vorwurf der Unredlich
keit. In einer klassengespaltenen Gesellschaft 
produziertauch-undgerade-einTheoret.iker, 
der sich dessen nicht bewußt ist, Ideologie. 
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Das erreichte Niveau 

Die Fakultätsvertetung • 
Spielzeug der AG 

Maria Windhager 

"Bringen wir, wenn es möglich 
ist, ein schwaches Licht in diese 
Nacht des Irrtums, in welche die 

Welt versunken ist." (Voltaire) 

Nein, Pathos beiseite. Sehr wßit gingen meine 
Illusionen nie, was die Arbeit in der Fakultäts
vertretung (FV) anbelangt. Die AG-Übermacht 
(von 11 Mandaten hat die AG 8, MUKI DI 
RUI, VSStÖ undJES jeweils 1) war und ist ein 
bedrückendes Faktum. Punktum 

Die AG-Fakultätsvertretung ... 

Aber immerhin besaß ich ja als Mitglied von 
MUKI DI RUI meine parteipolitische Unab
hängigkeit, mein ungetrübtes Engagementund 
meine Ideen. Und - ganz im Gegensatz zu ir
gendwelchen abgehobenen Illusionen - waren 
meine Vorstellungen sehr realistischer und 
pragmatischerN atur: 
Im Vordergrund stand für mich die Informa
tion über dieses Gremium und deren Sitzun
gen. Diese verwirklichte ich auch durch die 
Publikation der aktuellen "Gremienberichte" 
in unserer Zeitung "MUKI DI RUI". 
Darüber hinaus sollte die FV -Sitzung aber 
auch endlich zu einem Gremium heranreifen, 
in dem· sowohl akute Probleme zur Sprache 
gebracht als auch eine ernsthafte tiefergehende 
Diskussion über unsere miserablen Studienbe
dingungen, deren Ursachen, Folgen und Zu
sammenhänge geführt werden. Denn die ewi
ge Taktik der Symptombekämpfung von Sei
ten der AG verändert langfristig bekanntlich 
nichts und ist für meine Anspruche einfach zu 
billig. (Eine grundlegende Auseinandersetzung 
mit unserer derzeitigen Studiensituation halte 
ich übrigens nach wie Vor für unerläßlich! !!) 

.. .liebt & braucht Publikum ... 

Verstärkt sollten in diesen Prozeß alle (bzw. 
realistisch: möglichst viele) Studierende ein
bezogen werden. Deshalb erschien mir wich
tig, der Gremienmauschelei hinter verschlos
senen Türen ein Ende zu bereiten. Die Betrof
fenen sollten über die einzelnen Sitzungster
mine informiert und angeregt werden, auch 
hinzukommen. 
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Ich !1alte das außerdem für eine sehr sinnvolle 
Art der Kontrolle, denn die AG liebt und braucht 
offensichtlich Publikum und vor allem massi
ven Druck, um aktiv zu werden! (Nun, die erste 
Sitzung wurde überhaupt nicht angekündigt, 
die zwei darauf folgenden nur spärlich.) 
Meine Forderung nach einem "Informations
brett" erschien mir ebenfalls sinnvoll und leicht 
zu verwirklichen. Dieses sollte möglichst 
zentral im Bereich der Fachschaft Informatio
nen über aktuelle Ereignisse und Diskussionen 
in den Gremien bieten. 

. Weiters war für mich eine punktuelle Zusam
menarbeitmit allen politischen Fraktionen (mit 
Ausnahme der JES!) vorstellbar. Um nur ein 

r 
I 

! 

Beispiel anzuführen: Die UOG- und AHStG
Novelle macht - was z.B. nur ihre immense 
Bedrohung für eine zumindest formell demo
kratische Universität betrifft - einen breiten 
politischen Protest notwendig. 

... für ihr fades Kasperltheater 

Meine "realistischen" Ideen prallten an eine 
sehr harte Wand einer traurigen Realität: 
Das Bild des Jammers in diesen Sitzungen hat 

sich nicht geändert. Mäßig motivierte bis ge
langweilte Maridatare/innen. die der lieben 
Form willen - wenn überhaupt - BlaBla Von 
sich geben. Schlicht gesagt: Die FV -Sitzung 
als Pseudogremium, als fades Kasperltheater. 
JEDE ernsthafte und vor allem sachliche Dis
kussion ist unmöglich! Kaum läßt jemand 
Kritik, die wahrlich konstruktiv angelegt ist, 
anklingen (sicher kein Mitglied der AG - 10-
gisch?!), wird mit völlig unverständlicher 
Angerührtheit und Beleidigtsein reagiert, was 
regelmäßig ein Ende der Debatte bedeutet. 
Allen voran Birgit Schwarz, die sich offenbar 
für so wichtig und unfehlbar hält, daß sie aber 
auch alles persönlich nehmen muß .... 
Sämtliche Anträge, wie z.B. der vom VSStÖ, 
über die Abschaffung des Bundesheeres zu 
diskutieren, werden mit fadenscheinigen Be
gründungen abgeblockt. 

Eine gemeinsame inhaltliche Zusammenarbeit 
zur UOG- und AHStG-Novelle scheiterte letzt
lich an fraktionspolitischen Interessen. Gerade 
bezüglich dieses Themas, das mir besonders 
am Herzeryliegt, machte mich die Borniertheit 
der AG und die krarikhafte Gier, alles für sich 
zu verkaufen, sehr betroffen. 

Nachdem mein Wunsch nach einem "Informa
tionsbrett" nie erfüllt worden ist, so gaben mir 
doch die Protokolle als nachvollziehbares Stiin
mungsbild der Sitzungen Anlaß zur Hoffnung. 
Das Abtippen der Protokolle ist aber eine Arbeit, 
die der Kollege Gnant erst im Mai bew ältigen 
konnte, nachdem ich monatelang mit peinli
chen Ausreden hingehalten worden bin. Als 
ich dann in der letzten Sitzung im Mai die 
Protokolle zur Genehmigung vorgelegt bekam, 
glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen! 
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Knapp und eindeutig tendenziös (pro AG) 
geschrieben, demonstrierten sie eindrucksvoll 
die Vorgangsweise und fehlen4e Bereitschaft 
(oder was auch immer) der AG, jeglichem po
litischen Prozeß fair und ernsthaft zu begeg
nen, bzw. auch die Feigheit, sich diesem zu 
stellen. 
Gewisse Debatten wurden nicht mit einer Silbe 
erwähnt: Anfragen zur Mitbenützung des 
Computers bzw. überhaupt der Einrichtungen 
der Fakultätsvertretung, Mitarbeit inder Fach
schaft, von der ich aber als Mitglied der 
"Opposition" mit äußerst kuriosen Begrün
dungen (z.B.: der Computer seirnit Daten 
überbelastet) ausgeschlossen wurde, um nur 
ein Beispiel .anzuführen. Argumentiert wird 
plötzlich mit der Geschäftsordnung. Ja,ja for
mell ist alles ganz korrekt. Nur wenn die Form 
vor den Inhalt gestellt wird ... Keine Chance! 
Im . Gremium wird abgeblockt - mit faulen 
Ausreden und Desinteies!,e und mit Club
zwang! Die AG ist sich immer sehr einig. 
Abgestimmt wird! Zack! Wo bleibt die Ver
nunft? 
Die kommt - manchmal- nachher (heimlich 
unter vier Augen). Da schleicht ein Herr Gnant 

herbei uIld verspricht Verbesserung Wld sogar 
eine Birgit Schwarz findet bestätigende Worte 
für die Unzulänglichkeit des Protokolls. Auf 
ein Neues! Wie immer. 
Bleibt nur zu hoffen (und da wäre ich jetzt 
vielleicht wirklich bei den Illusionen ange
langt), daß die AG sich ihrer Verantwortung 
als Exekutive der Fakultätsvertretung bewußt 
wird, und auch danach handelt. 
Im Sinne eines demokratischen Verständnis
ses halte ich Offenheit für neue Ideen, die 
Bereitschaft auf sie einzugehen, wenn sie für 
die Gemeinschaft von Nutzen sein können, 
Wld vor allem Vernunft und Ehrlichkeit für 
unverzichtbar! • 
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AHStG-, UOG-Novelle, die Dritte: 

Des Gesetzes 
neue Kleider 

Michael Wimmer 

Die AHStG;.Novelle steht ei
gentlich aus billiger SChaden

freuße im Titel, denn sie, die den 
gesetzlichen Rahmen zur Bil
dung von Privatuniversitäten 

hätte bilden sollen, erfuhr ein 
Begräbnis erster Klasse. Grund 

zur Freude, meinen wir. 
Gewitzter, auch ein wenig erfolgreicher, ging 
man mit den interuniversitären Zentren im 
UOG vor: Sie erfuhren erstens einen Identi-

tätsverlust, i.e. sie heißen jetzt, etwas verlegen 
"Besondere Universitätseinrichtungen" bzw. 
"Interuniversitäre besondere Universitätsein
richtung ", wenn schon kein Zentrum sondern . 
nur mehr Einrichtung, dann schon wenigstens 
eine besondere. Es könnte sich ja kränken, das 
Zentrum, das ehemalige. Zweitens wurden sie 
ihrer ursprünglichen Heimat, dem §91a Absl 
entrissenWld . wurden, ohne groß gefragt zu 
werden, dem §83 in Fonn eines 5. Absatzes 
hinzugefügt. Wie einfallsreich. 
Das eigentlich Interessante, die Zusammenar. 
beit mit "anderen Rechtsträgern" blieb erhal
ten, um ein Minimum an Kontinuität zu wah
ren. Die "anderen Rechtsträger", wir könneri 

es Euchnichtvorenthalten, werden wieder die 
bösen Kapitalisten sein, die sich einen Tmnef 
um die gesellschaftliche Relevanz ihrer For
schungscheren, die Kassamuß stimmen. Aber, 
so weiter das Gesetz: "Die Rechte und Pflich
ten des Bundes und der anderen Rechtsträger 
sind in einem Vertrag festzulegen, der der 
Genehmigung des BM für Wissenschaft und 
Forschung bedarf'. Und weiter: "In diesem 
Vertrag kann auch festgelegt werden, daß. ei
nem Vertreter des anderen Rechtsträgers bera
tende Stimme in der interuniversitären Kom
mision zukommt". Nun, ein beratendes Stimm
recht ist nicht viel, eher ins Treffen führeIl 
würde ich an Unternehmers Stelle die Dro
hung, meine Kohle anderswo unterzubringen, 
falls Minister und Professoren nicht spuren. 
Was die beratende Stimme schon in einem 
anderen Licht erscheinen läßt. Aber so genau 
will's ja keineR wissen, vor allem nicht die 
Öffentlichkeit. Die bleibt sowieso draußen, 
Vertrag ist Vertrag, Forschung Forschung, 
Demokratie und Transparenz eine andere 
Baustelle. Da fährt die Bahn drüber, die sozial
panzerschaftliche. 
Eine Verbesserung hin zu verstärkter Autono
mie der Universitäten ist im .Vergleich zur 
ursprünglichen FassWlg bei der EmennWlg von 
GastprofessorInnen festzustellen. Sie werden 
in Zukunft vom zuständigen Kollegialorgan 
bestellt, bei einer BestellWlgsdauer von 1-10 
Semestern; sie sind - falls sie länger als vier Se
mester bei WlS arbeiten - Universitätsprofesso~ 

ren mit allen Rechten und Pflichten. Hat der 
Ministerdochnochspezielle Experten, so kann 
er sie nach Anhörung eines wissenschaftlichen 
Beirates auf die Dauer Von drei Semestern in 
Dienst nehmen. 
Erfreulicherweise vermißtmanlfrau die Gene
ralkommision,. die die. Fakultätskollegien zu 
einer Art Konvent der gehobenen Langeweile 
wnfimktionieren sollte, indem man ihre Auf
gaben eben dieser Generalkommision übertra
gen wollte. (evt §95a) 

Was leider gleich geblieben ist, ist der Abs. 8 
des §38:In ihm wird normiert, daß der BM für 
WissenschaftWld Forschung die Zahl "der 
nicht remunerierten Lehraufträge nach Maß
gabe der budgetären Mittel durch die Festset
zung von Pauschalbeträgen oder StundeJikon
tingenten begrenzen" kann."Die ErteilWlgnicht 
remunerierterLehraufträgeistdemBM ... mit
zuteilen." Damit fallt endgültig die Möglich
keit weg, daß ein engagierter AssI oder Prof, 
wenn er merkt, daß drei W<>ehen vor der Prü-
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fung die gesamte Pflichtübung vollkommen 
unterbelichtet ist, noch schnell eine Blockver
anstaltung einschiebt. Ebenfalls begrenzt wird 
damit der Spielraum für die Tutorien, eine der 
wirklich sinnvollsten Einrichtungen an unser
en Universitäten. Klar, daß so was begrenzt 
wird. Aber nachdem das Budget das Maß gibt, 
sind dahingehende Wünsche ohnehin nur eit
ler Walm. Apropos Walm - Apropos Budget 
Dieser Tage wurde das BudgeterweiterungsG 
beschloßen:Von 737 Planstellen sind 20 für' 
ÄrztInnen, 101 für die Arbeitsmarktverwal
tung vorgesehen. Der Restist für die Exekutive 
- unsere Demonstration war, auch weM es die 
AG schon wieder nicht wahrhaben will, voll
kommen erfolglos. 
Doch weiter im UOG: unter dem Stichwort 
Leistungsbegutachtung -Arbeitsberichte wird 
"für Zwecke der Planung, insbesondere für 
Zwecke der Schwerpunkte in Forschung und 
Lehre" um die "Auswirkungen von Großin~ 
vestitionen, sowie die Leistlmgenin Forschung, 
Lehre und Verwaltung" besser überprüfen zu 
können in Zukuilft Schwerpunktsetzung be
trieben. Ob das demokratisch oder monokra
tisch erfolgt? Dazu §95a (3): "Der Bundesmi-
nister für Wissenschaftund Forschung hat ...... . 
durch Verordnung die Art der Leistungsbegut
achtung festzustellen." Wie, wann, was, wer, 
wen, alles Fragen die nur den Minister berühren. 
Die perfekteste lex imperfeeta seit langem ist 
in § 106a: "Gleichbehandlungsbeauftragte" zu 
finden, hier lachen nicht die Hühner, sondern 
(noch) die Hähne: "An jeder Fakultät' ....... ist 
vomFakultätskollegium ....... eine Person aus 
dem Kreis der Universitätsangehörigen mit 
dieser Aufgabe zu betrauen." Ihre Aufgabe ist 
es "allfälligen Diskriminierungen aufgrunddes 
Geschlechts durch Kollegialorgane der Uni
versitäten .... in geeigneter Form entgegen zu 
wirken." Gut. Daß da ein ganzer Augiasstall 
auszumisten wäre, ist allen klar. ( Wir gingen 
darauf in JURIDIKUM 2/89 "Alleinstehende 
Mütter", 5/89 "Juristen und Frauen - ein lehr
stück in 13 Beispielen" und in 1/89 "Zuerst der 
Zweifel, dann der Zwang" ein.) Zum Ausmi~ 
sten bedarf es aber eines Werkzeuges, in unse
rem Fall Kompetenzen genannt: Das sieht 
konkret so aus: "Die Gleichbehandlungsbe
auftragten ...... haben das Recht, an Sitzungen 
der Kollegialorgane, soweit dort Personalan
gelegenheiten behandelt werden, mit beraten
der Stimme teilzunehmen und Einsicht in die 
entsprechenden Akten und Unterlagen zuneh
men. Im Falle von Diskrimierungen Universi
tätsangehöriger aufgrund ihres Geschlechts 
durch Kollegialorgane ...... sind die Gleichbe
handlungsbeauftragten berechtigt, den BMf 
WuF um Ausübung seines Aufsichtsrechtes 
anzurufen:' Das nenne ich Machtfülle: Ein
sicht nehmen, beraten, entgegennehmen, anru
fen. Papier ist geduldig - die Frauenbewegung 
nicht, es ist an der Zeit inhaltliche Einflußnah
me zu ermöglichen, bestimmt abernichtdurch 
so einen Wil1. von ellll;\nl Öesetz. • 
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NACHSATZ . . 
Von Iris Kugler . . 

Love 
like war 
Die Quintessenz junger europäischer Intelli
genz hatte sich getroffen. Eine Idee mußte 
her. Handlungsbedarfherrschte. denn immer 
lauter waren in den letzten Monaten die sy
stemgefährdenden Rufe nach einer Bundes
heerreform geworden. Da saß sie, die junge 
Elite. Schwiegersöhne wie aus dem Bilder
buch, engagiert für das Wahre, Gute und 
Reine. Allesamtnunjunge Herren, einstmals 
Kinder bester Stuben. Als richtige Männer 
ihren Idealen für ewig verpflichtet, vater
landsverbunden und trou. Ganz im Sinne ihrer 
gesamteuropäischen Bestrebungen waren der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt und beim 
Brainstorming verloren sie die allerletzten 
Hemmungen. Schon seit Wochen hatten sie 
sich die Gehirne zermartert, wie sie ihre 
Forderungen möglichst young, urban und 
professional zu Plakat bringen könnten. Der 
Gerstensaft als natürlicher geistiger Kataly
sator war schon beinahe verbraucht, als -
infolgedessen wohl - der hervorragendste 
Kopf der Runde "die Idee" gebar. Das Ergeb
nis ist dem Niveau der Jungeuropiden in jeder 
Hinsicht wÜrdig. Ausgesprochen originell und 
so ganz anders als das andere kann man/frau 
da auf Plakat Nummer eins lesen: daß die Jes 
den Grundwehrdienst wie die Liebe erledigt 
haben will. Wüßte man/frau nicht um die 
Weltoffenheit und tägliche Reflexion der 
Herren müßte man/frau sich fragen, wie sie 
um Gottes, Himmels,Christi Willen lieben. 
Welch unendliche Armut in geistiger und 
seelischer Hinsicht würde sichsonstoffenba
ren. 
Naheliegender könnte allerdings die These 
sein, daß die Jungherrn im Zuge des kollekti
ven Pflichtkinobesuches (zwecks Identitäts
findung) beim allzu konzentrierten Beobach
ten von Tom Cruise zuviel Popcorn erwischt 
hatten. Daß sie infolgedessen Wallungen ihrer 
Gedärme für solche der Gefühle hielten, ist 
bei solch hohem Maß cosmopolitischer Dif
ferenziertheit wahrscheinlich. Insoferne 
scheint auch ihre Assoziation zur Landesver
teidigung wieder logisch. Doch nein, so tief 
darf man/weib nicht gehen. Schließlich han
delt es sich bei dieser Initiative um kein 
Nieder:wild sondern um die genetische und 
geistige Elite. Für die Erforschung dieses 
Geniestreiches wird man/frau daher weiter 

ausholen müssen. Wäre doch auch möglich, 
daß sie sich gerade in Evolution üben. War es 
doch bislang verpöntest, die Army mit ir
gendwelchen Gefühlen nichtplatonischer 
Natur zu verbinden. Psychologen behaup
tenn zwar sdt Jahren anderes, dennoch: Für 
die wahren Kenner dieser Materie ist unbe
stritten, daß die Form der Raketen eine rein 
zufällige ist. Auch das mit den Pistolen und 
den Gewehren, die ab und an vorn Kügelchen 
verlieren. Alles Zufall. 

4 Monate 

Könnte doch auch so sein, daß dieJes (immer 
schon berüchtigt für ihre progressive Den
kungsart) nunmehr psychologisches Terrain 
erobert und, mit lobendem Beispiele voran
gehend, die Aufarbeinmg ihrersexuellenMiß
stände in Angriff nimmt. Dennoch: vor so
viel Selbstoffenbarung zittern einer/m die 
Knie. 
Gäbe es da nicht noch ein zweites Produkt 
morgendlicher Gerstenkultur, dahinschmel
zen möchte man/frau vor' soviel stämmig 
teutschen Mannstums. Doch leider übertref
fen sie sich manchmal selbst an Esprit und 
Ideenreichtum und so existiert ein zweites 
:pJakat. Daß4 Monate zuwenig wären, erfährt 
man/frau über dem Bild eines sterbenden 
Soldaten, der in besseren Zeiten (68) unter 
dem Titel "WHY" gestorben war. Abgese
hen davon, daß die Jes ihren akuten JÜRg
lingssch:wund auszugleichen versucht, indem 
sie sich (wie auf diesem Plakat zu lesen) 
durch Bezeichnungen wie "Juristen für Lan
desverteidigung" auswalzt, fordern sie 8 
Monate Wehrdienst, wohl weil es sich dann 
besser stirbt. DoCh auch Satire hat ihre Gren
zen, in diesem Fall eine natürliche nach un
ten, ungeachtet des Faktums, daß dazu Vor
satz vonnöten ist. Keinesfalls möchte die 
Autorin dieser einmalig engagierten Bewe
gung Absicht inwelch wie auch immer gear
teten Hinsicht unterstellen. Sonst könnte sich 
arrl End' noch deutlicher offenbaren, wes 
Geistes Kind sie sind (die Gamsbärte). • 
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IN BEWEGUNG 
Engagieren im Rechtsstaat 

Ausländerinneninitiativen in. Österreich: 

Gegen Rassismus hilft 
nur Einigkeit 

Christian Haun 

Seit etwa zwei Jahren häufen sich Äußerun
gen von Fremdenhaß: In den Medien werden 
paranoide Horrorphantasien breitgetreten ~ 
Schleppermärchen, Wirtschaftsflüchtlinge, 
Ausländerkriminalität. Sogar ein KP-Blatt 
nimmt in Traiskirchen eine "Ausländerpla
ge" wahr, für FP und Neonazis gibt es eine 
"Überfremdungsgefahr" ; Landeshauptleute 
erkennen Ausländer am Aussehen oder rech
nen sie gegen Arbeitslose auf. Die Kaiser
steinbrucherfürchten, daß rumänische Flücht
linge ihren Ort "vollscheißen" und ihre Frau
en vergewaltigen, die Bürger des 2. Wiener 
Gemeindebezirks fürchten wegen polnischer 
Wohnwagen in ihrer Gasse keinen Parkplatz 
mehr zu finden. 
Der Rechtsruck: Große Koalition, Sozialab
bau, "Zwei-Drittel-Gesellschaft", Arbeitslo, 
sigkeit, ... Statt einer Verbesserung der Kom
munikation in gesellschaftlichen Problemzo- / 
nen und der Förderung solidarischer Lösun
gen huldigen kurzsichtige Politiker und Wirt
schaftsbosse verschärfter Konkurrenz und 
setzen immer häufiger auf Zwang und Ge
walt. Ein wachsender Teil der Bevölkerung 
wird ausgegrenzt und als "Randgruppen" aufs 
gesellschaftliche Abstellgleis manövriert: 
Nichtangepaßte Jugendliche, Hausfrauen, 
Alte, Behinderte, Kranke, Drogenkranke, . 
Verrückte, Kriminalisierte, Obdachlose, 
Ausländer, Flüchtlinge, Slowenen undKroa
ten, aber auch "Zigeuner" und Juden haben 
wieder Anlaß, sich vor ihren Mitmenschen zu 
fürchten. 
In diesem Klimader Entsolidarisierung kom
men bisher eher tabuisierte fremdenfeindli
che und rassistische Vorurteile wieder zum 
Vorschein und verschlimmern die Situation 
der betroffenen "Randgruppen" noch zusätz
lieh. Auch in "engagierten" Kreisen stieß bis~ 
lang die TatSache, daß "Gast"arbeiterInnenja 
schon seit Jahren quasi als Menschen zweiter 
Klasse unter uns leben, nur auf geringes Inter
esse. Steuern und Sozialversicherung zahlen 
sie wie alle anderen, erhalten aber weniger an 
Sozialleistungen als Inländer. Das Auslän-
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derbeschäftigungsgesetz begründet eine Art 
Halbsklaverei. Fremdenrecht und Sonderbe
stimmungen in vielen Gesetzensorgenfürweit
gehende Rechtlosigkeit. Bei Kündigung droht 
letzlieh die Willkür der Fremdenpolizei: Auf
enthaltsverbot und Abschiebung. So ziemlich 
das Gegenteil von Solidarität, Humanität und 
pemokratie beinhaltet dieSer Teil des Rechts
staats also. Die Gewerkschaften traten und 
tretenjedoch kaum dagegen aufund verstoßen 
damit gegen die eigenen Interessen: Die Spal
tung der Werktätigen in noch mehr Gruppen 
und Untergruppen, die leicht gegeneinander 
ausgespielt werden können, ist die Folge. 
Es gibt keine Lobby, die die Interessen der 
ausländischen MitbürgerInnen wirksam ver
tritt. Die verschiedenen Volksgruppen und 
Nationen finden nicht zu einem breit1m Bünd
nis, die österreichischen Ableger derverschie
denen Linksparteien und Gewerkschaften der 
Herkunftsländer werden nur von einem Teil 
der in Österreich lebenden AusländerInnen 

, unterstützt und sind außerdem meist mit ideo
logischen Streitigkeiten beschäftigt. 
Staatliche Ausländerfeindlichkeit ohne Ende: 
Neuerdings gibt es Visumpflicht gegen bulga
rische, türkische und rumänische Staatsange
hörige, eine menschenverachtende Novellie
rung des Fremdenrechts, die Würdigung von 
AusländerIJmen als Verdächtige im Entwurf 
zum Sicherheitspolizeigesetz wid schließlich 
die noch nicht endgültig ausgehandelte Ver
schärfung des Ausländerbe~chäftigungsgesetz
es. Die Motive dafür: Die eigene rassistische 
Tradition, aber auch Druck durch die Schweiz 
und BRD, vorauseilender Gehorsam in Rich
tung EG-Beitrittund Schengener(polizeistaat)
Abkommen, Unternehmerinteressenan billi
gen Arbeitskräften, etwas Bürokratenpanikvor 
Migrationsströmen aus Osteuropa und die 
Bereitschaft am neuen Eisernen Vorhang rund 
um die westeuropäischen Industrieländer mit-. 
zustricken. 
Welche Alternativen zu dieser Politik wären 
denkbar? Zuallererst offene Grenzen, was das 
Schleppergeschäft sofort beendenkönnte. dann 
wirksame Bekämpfung der Schwarzarbeit, 
unterstützt durch ~ewerkschaftlichen Druc}c 

(Arbeitsvertrag mit sozialer Absicherung für ' 
alle!), weiters die ersatzlose Abschaffung des 
. Ausländerbeschäftigungsgesetzes, letzeres 
fordern auch engagierte KatholikInnen. Neu
einwandernde. die dann keine Arbeit fmden, 
würden großteils von selbst wieder abreisen, 
zwar enttäuscht, aber ohne Schlepperhonora
re bezahlt zu haben und vor allem ohne Poli
zeibehandlung. Das gilt freilich nicht für 
Flüchtlinge, die ein Recht auf ein faires 
Verfahren und, wenn nötig, auch auf Unter- . 
stützung haben. Dann sollte Einwanderern 
und Flüchtlingen, Z. B. nach einemjahr, die 
Einbürgerung angeboten werden. Alles heu-
te utopisch wirkende Forderungen, wer sol~ 
ches verlangt, hat es schwer und findet kaum 
Unterstützung. Ausländerfreundliche Grup, 
pierungen agieren weitgehend uilkoordiniert 
und aus ganz unterschiedlichen Motiven: 
Neulinke Politik, subventionierte Jobs,Idea
lismus, Caritas, ... Zusarnmenarbeit.und 
Bündnisse gestalten sich mühsam und waren 
bislang meist -mit Ausnahme des Flughafen. 
sozialdienstes - von kurzer Dauer: Eine 
Rundreise im Juni 89, Unterstützung der 106 
kurdischen Flüchtlingen im Dezember 89, 
Proteste gegen Visumpflicht für TürkInnen 

. und KurdInnen Anfang 90. Am wirksamsten 
war wohl bisher die "Aktion Grenzenlos", 
die sich mit Protestaktionen in Schwechat 
und im Parlament .unddurch Zeitungsinsera
te gegen die Novellierung des Fremdenrechts 
richtete, ihr Ziel aber schließlich doch nicht 
erreichte. 
Wenn die Exekutive die Wünsche eines Teils 
der Bevölkerung durch Abschiebungen und 
brutale Behandlung von Einwanderern "er
füllt" und deren Menschenwürde mit Füßen 
tritt, wenn derartiges auch noch durch neue 
Gesetze legalisiert wird, wenn Politiker be- I" 

reitwillig mit Hilfe von Rassismus und All
tagsfaschismus ihr Propagandasüppchen 
kochen, dann kann nur ein viel lauterer Auf
schrei einer solchen Entwicklung· Einhalt 
gebieten. Die breitestmögliche Koalition al
ler Interessierten undBetroffenen, allerdurch 
diese neue Spielart plutokratischer Barbarei 
Sensibilisierten ist dringend geboten, wenn 
wir nicht neuerlich den faschistoiden Kräften 

unterliegen wollen: Eine geschwächte und 
völlig zerstrittene Linke und Christen, die zu
lassen, daß die Kirche mitN ationalisten, Pro

fiteuren und "Führern" gemeinsame Sache 
macht! Für den Anfang wäre dagegen soet
was wie die Aktion S. O. S. Racisme in 

Frankreich auch hier zuinitüeren. • 

Kontaktadressen: Siehe S. 35 (Hinweise) 
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SEHEN/HöREN/LESEN 

"äkosozialer Umbau"? 

Grundeinkommen 
ohne Arbeit 

Lohnniveau drücken. So wird das GEK gegen 
den, Mindestlohn ausgespielt, anstelle beide 
FOrderungen zu verbinden. Ein GEK in ange
messener Höhe könnte aber das Siiücen, des 
Lohnniveaus, wie es derzeit ohnehin derFall 
ist, verhindern. Durch ein GEK (zR 4.5QO,-
ÖS pro Monat) wären ArbeiterINNEN weinger 
leicht gezwungen, ihre Arbeitskraft wn jeden 
Preis zu verkaufen. Schlechte, unatttraktive 
Jobs würden nur mehr getan, wenn die Entloh-

. _nung auch dementsprechend hoch wäre. So 

Alois Birldbauer müssen genug Verteilungsspielräwne für Lei- kÖl)Jlte selbst ein Steigen des Lohnniveaus die . 
, tungsanreizund Leistungslohn bleiben. Wohl- Folgesei:tl. 

Die soziale Landschajtin iJster- genanntschlägtdahereinGEKv()Jl4.500,-öS Ein weiterer Kritikpunkt der traditionellen 
, für Erwachsene und 3.000,- öS für Kinder und ' Linken ist die Befürchtung, der Staat würde 

reich gerät wieder in Bewegung; Jugendliche bis zum 15.Lebensjahr vor. Das sich Vollbeschäftigung nicht mehr als Ziel 
hoffentlich! Anstoß dazu soll das " entsprächeiin wesentlichenderArmutsgrenze setzen. Arbeitslosigkeit wäre eine Institution 

neue Buch von WOHLGE-- in Österreich. Dieser Betrag würde jedem ein- auf Dauer. Die Einführung einesGEK würde 
NANNTIBÜCHELE (1) u"ber..las ielnenFamilienmitgliedunsererGesellschaft die Resignation vor der ArbeitSlosigkeit be-

u, zustehen, fürJugendliche bis zwn 15,Lebens~ deuten. StärkereBefürwortung findertdieIdee 
Grundeinkommen (GEK) geben~ jahrderMutter. Die Abhängigkeiten innerhalb , des GEK bei Teilen der Griinbewegung. Hier 
das vor kurzem, im Europaverlag der Familie könnten durch ein GEKbeseitigt ' sieht man/frau die Möglichkeit zu politischer " 

werden. ' Aktivität und Weiterbildung bei materieller 
erschienen ist. Das Medienecho' Ab . h' ' , In erster Linie profitieren vom GEK Men~ ,SIC erung. Dem Engagement in Bürgerini-
ist derzeit allerdings nur mittel- 'schen, deren Arbeit bis jetzt nicht entlohnt tiative~wäre em GEK förd~lich. Ablehnung 

mäßig, sodaß lediglich die Hoff- vvurde (Hausfrauen, Studi~rende ,etc.). Wei" findet die Idee des GEK bei verschiedenen 
ters profitieren Menschen, die von den Entfal- Frauenorganisationen/gruppen. Sie sehen iin 

nung bleibt auf ei'f!,e rege, kon- " tungsmöglichkeiten, die durch eine gewisse ' GEK die Tendenz der ZUfÜCkdrängung von 
struktive Diskussil}n. materielle Absicherung entstehen, Gebrauch Frauen aus dem Arbeitsbereich in Haushalt 

Die Idee des Grundeinkommens: , 
, Die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts ver-

, schafft der Idee größere Verbreillplg. Die 
Grundidee des GEK besteht darin, daßjedem 
~iglied der Gesellschaft eininonatliche$Ein~ 
komnienzur Verfügung steht, unabhängig von 
'Erwerbsarbeit als "Gegenleistung". Über das 
GEK in concreto gibt es dann verschiedene 
Modelle. 

In Österreich verstärkte sich die DiskussiOn 
über dasGEK spätestens 1985 mit dem Er
scheinen des Buches "Grundeinkommen ohne 
Arbeit" (2). Die damalige Si~ation war geprägt 
von Rezession, steigender Arbeitslosigkeitund 
wachsendem Pessimismus. So beschränktesich 
die Diskussion auch vornehmlich auf die Fi
nanzierbarkeit des GEK. Ethisch-moralische 
,Argumente wurden weitestgehend vernach
lässigt Das neue Buch von Wohlgenannt/ 
Büchele hat viele Kritilcpunkte von damals, ' 
sofern sie konstruktiv waren, berüCksichtigt 
Ebenfalls berücksichtigt wurde der 3ktuelle 

, ,Stand rund, Um das GEK. in verschiedenen 
, anderen Länd~. 

,Die wirtschaftliche Situation hat sich inzwi-
, , schengeändert. Es herrscht Aufschwung und 

Optimismus auf allen Ebenen. Daraus läßtsich 
aber nicht schließen, daß sich die Chancen für 
ein GEK verbessert hätten. Im neuen Buch 
über das GEK wird weitgehend aufZahlenbei
spiele verzichtet. Oie Forderung nach einem 
"bedarfsdeckenden", GEK bleibt bestehen. 
Bedarfsdeckend bedeutet, daß das GEK einer
seits hoch genug sein muß, wn ein bescheide
nes Leben führen zu kÖnnen, andererseits 

, JURIDIJ(UM.3/90 

machen. Möglich wäre bei einem GEK, sich und Familienbetreuung. Der Bereich der gut-
freiwillig weiterzubilden ohne gleich dem' fi- . bezahlten Erwerbsarbeit bliebe, wie die Führ
nahzieUen Ruin zu verfallen. MänD.erund/oder tungspositionen Domäne der Männer. Ab
Frauen, die sich eine zeitlang intensiver der ,schließendseijedochnochmalsbetont,daßdas 
Betreuung ihrer Kinder widmen wollen, ist Eine das Andere nicht ausschließt. Vielmehr 

, dies ebenfalls möglich; Genauso wäre Studie- wären Überlegungen angebracht, GEK und 
. ren mit geringerer finanzieller Abh~gigkeit b~ispielsweise' Vollbe~chäftigUng als Ziel' 

verbunden. . miteinander zu verbinden. 

Befürwort"er und Gegner 
der Idee des GEK 

" 
Befürworter und Gegener ziehen sich quer 
durch alle politischen Lager und Parteien. Die 
Idee des GEK fand nicht wenige Befürworter , 
im bürgerlich-rechten Lager, beispielswiese 
M.Fridman (USA), G.D'Estaing (Frankreich), ' 
K.Bangemann (BRD) und diverse ÖVP-Poli
tiker. Befürwortung' aus diesem Lager erhält 
die Idee nicht zuletzt dadurch, daß man sich 
Einsparungen iin administrativen Bereich 

. erwartet, also letzlich ein Entlastung des Bud- ~ 
gets. \ 
Nach Meinung des bürgerlich-rechten Lagers 
solte das G EK so niedrig gehalten werden, daß 
es nicht ausreicht, davon einigermaßen Leben 

,zu l!:önnen (etwa 2.000,- öS). Der "Anreiz" 
zwn Dazuverdienen würde folglich in eine 
existentielle Notwendigkeit ausarten. Bei sol
chen Voraussetzungen wfu:de"ein GEK das 
Lohnniveau drücken. Die Folge wäre eine 
Umverteilung von unten nach Qben. Daher hat 
die Idee des GEK breite ~gnerschaft in 
Gewerkschaftskreisen, Teilen der SPÖ und 
übrigen traditionellen Linken (3)provoziert. Hier 
dominiert die Angst, das GEK wCrde das, 

, 'Finanzierbarkeit des GEK: Wohlgenannt ver~ 
zichtet auf konkrete Zahlenbeispiele. Derer 
sindgenugiin Buch von1985. Lediglich auf 
denadministrat,iven Bereich geht sie ein. Als 
Möglichkeitder Administration schlägt sie das 
System der ,Absetzbeträge vor. Ungenützte' 
Absetzbeträge (=negative Einkommenssteu
er) wären denmach auszubezahlen. Eine Di
rektzahlug bekommen daher nur jene Men- , 
sehen, die wenig oder gar keine Steuer zahlen. 
Als Reswnee sei festgehalten, daß die Finan
zierbarkeitdes GEK zwar in der Diskussion zu 
berücksichtigen, aber nicht überzubewerten 
ist. Gerechtigkeitsüberlegungen müssen hine 

gegen stärker, hervorgehoben werden. Eine 
\stärkere Betonung des Bedütfnisprinzips ist 
schon längst angebracht, will man/frau die \ , 
sozialen Probleme der ZunkUnftloseD, , • 

(1) L.WohlgenanntlH.Büchele. Den öko-so
zialen Umbau beginnen: Grundeinkommen. 
Europaverlag Wien 1990 
(2) H .B üchele/L. W ohlgenannl, Gruntkinkom~ 
men ohne Arbeit. AUf dem Weg ,zu einer kom- , . 
munikativenGeseilschajt.EuropaVerlag Wien " 
1985 ' 
(3)Vergl.B.Ederer. Grundeinkommen -Stol
per- oder Meilenstein?, in: Profil 21190. S 89 
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IN EIGENEM NAMEN, AUF EIGENE 
RECHNUNG' 

,So wie jeder Namenszug ein einzigartiges Bild 
ergibt, evoziert der Klang eines Namens das 
Bild, der genannten Person mit ihren unver
wechselbaren Unien und Rächen. Mit dem 
Namen zeichnet aber die Person auch etwas, 
macht eine Tat rückführbar auf sie, will Verant
wortlichkeit übernehmen. ' 

FRAUEN sollten nicht mehr namenlose Arbeit 
leisten, nicnt !:lei der Eheschließung de facto ' 
ihren Namen aufgeben müssen, und sie- sollten 
auch in der Sexualität auf ihre Rechnung' kom
(Tlen können. 

"In eigenem Namen, auf eigene Rechnung" ent
stammt der Notwendigkeit und dem Wunsch, 
den Gesetzesantrag der GRinen für ein Antidis
kriminierungsgesetz einer breiteren Öffentlich" 
keit vorzustellen, die ideologischen Implikatio
nen zu thematisieren und entsprechend den' 
Stätten der Diskriminierung -Arbeit, Name und 
Sexualität- zusätzliche Sachinforniationen zu 
geben und damit die Sensibilität für die aufge
stellten Forderungen zu erhöhen. 

Die Autorinnen dieses Buches entstammen den 
unterschiedlichsten Disziplinen und politischen 
Standorten, sodaß -ein interessantes und buntes 
Buch vorliegt: Erika FURGLER, 'Cornelia 
KLINGER, C8rola MEIER-SEETHALER, Marlles 
MEYER, , Monika PE:..z, SonjaPUNTSCHEA 

. RIEKMANN; Ulrike RICHTER, /<Arin, RICK, Inge 
ROWHl\NI-ENNEMOSER 

Marlies Meyer (Hrsg.) 
IN EIGENEM NAMEN, AUF EIGENE 

. RECHNUNG. -
Grüne Bildungswerkstatt, Wien 1990, 24OS. 

Bestellung:. 

1. Per Postk8!1e'oder Telephon: ',' 
Grüne BildungswerkstattjBüro Graz; ~nja 
Mittischek, Paulustorg. 3, 8010 Graz 
(Tel.0316/82 25 57) Qder 
Grüne BifdungswerkstattjBüro Wels, 
Christine Weixle~, Dragonerstr. ~, 
4600 Wels (TeI.07242/22 691) 
Ve~nd per Nachnahme 
2. Durch Einzahlung 'aUf das Konto " 

,"Jahrbuch GBW Nr. 180-148035 bei der 
Bank für Kärnten und Steiermark (BKS); 

\BLZ. 17400. . 

Preis incl.Versand: ÖS 145 .... 
(excl. Nachnahmekosten) 
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Katharina Zara: 

Tagebuch 
KatharinaZara beschriebt in ihrem neuen Buch 
den RechtspraktikantInnen-Alltag bei einem 
Untersuchungsrichter. Wie schon in ihrem 
ersten Buch "Die Rechthaber" richtet sie einen 
vorbehaltslos ironischen und neugierig 
forschenden Blick auf die Protagonisten der 
Männerwelt der Justiz. Doch wird der Blick 
niemals kühl oder distanziert. Die Erzählerin -
besser: die Protokollführerin - führt ein 
Tagebuch über die komischen, empörenden, 
langweiligen, aufregenden Tage bei Gericht 
und sie legt dieses Protokoll den LeserInnen 
vor. Die sollen selber feststellen, wie viel 
Gewicht die Ereignisse, die dargestellt werden, 
haben. Ist die Untersuchungshaft der beiden 
jugendlichen Räuber gerechtfertigt? Wie kann 
es zum Freispruch eines Mannes kommen, der 
seine elf jährige Schwiegertochter ge
schwängert hat? Was macht der Herr Rat 
wirklich, wenn er bei "Ämtern und Behörden" 
ist? Die Antworten darauf müssen sich die 
Leserinnen und Leser schon selber geben. Bei 
diesem Versuch werden sie wenigstens 
draufkommen, daß die Rechtsordnung und ihre 
Institutionen eine Menge Schuld an 
verpfuschten Leben tragen können. Sie werden 
aber auch feststellen können, wie viel Absurdität 
in diesen staatstragenden Einrichtungen 
verborgen liegt. Beides bringt die Autorin mit 
viel Witz und Ironie zur Geltung. 
Katharina Zara: Mein kriminelles Tagebuch. 
Aufzeichnungen aus dem Gerichtsalltag, 
Beck'sche Reihe, München 1990; ca.lOO.-. 

AusländerInneninitiativen : 
Kontaktadressen 

Die Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit, 
Rassismus und Antisemitismus (lGARA) 
trifft sich Mittwoch um 19 Uhr, das Komitee 
für ein ausländerfreundliches Österreich 
(KAFÖ) jeden zweiten Montag um 19.30 
Uhr, beide im Amerlinghaus, Stiftgasse 8. 
Die Aktion Grenzenlos ist erreichbar über 
die Grünen, 6. Bezirk, Millerg. 40 oder Eg
gerthg. 3. Der Verein Zusammen, 11. Be
zirk, Schneiderg. 15 ist Kontaktadresse für 
den Flughafensozialdienst und den in Ent
stchunl begriffenen überregionalen Flücht-

und A\UillinderInnenrat (Tel.: 74 51 
96,14,11 Uhr). [)as WUK, 1090, Währin
genIr. Ilil mehrerer Ausländer- und 
Ausl!1Tiderlrtn~tlber.tlIDlll' Vereine. 

JURIDIKUM 

SERVICE : 

JURIDIKUM·DOKUMENT 
Mitdem JURIDIKUM·DOKUMENTE-Service bieten wir unseren interessierten Leserin
nen und Lesern Materialien zu allen aktuellen Rechtsentwicklungen: Gesetzesent
würfe, Stellungnahmen, parlamentarische Unterlagen und Anfragen etc. Das 
bedeutet aktuelle Information aus erster Hand - einfach die gewünschten Doku
mente unten ankreuzen. FOr Abonnentinnen bieten wir die DOKUMENTE zum 
Selbstkostenpreis (Kopien & Porto) an. Ansonsten verrechnen wir eine Bearbei
tungsgebühr von 20,· OS. die den angegebenen Beträgen hinzuzurechnen ist. 

01 Polizei 

01 Sicherheitspollzelgelletz (SiPoIG) 
o 01 Ministerialentwurf 

002 Regierungsvorlage; 34+95 Selten, 1050S 
Stellungnahmen zu 01: 
o 03 des Verfassungsdienst; 37S, 300S 

004 von Dr. Brigill Hornylk. SchrlftfOrerln am VfGH; 
6S,50S 
o 05 von Prof. Funk, Graz; 25, 20S 

o 06 des Vereins "BOrgerinnen beobachten die 
Polizei; 4S, 40S 

007 des KSOE·Tag (Arno Pilgram) 5S, 40S 

008vonDr.GabrieILansky,RechlSanwaltlnWlen: 
SS,4ÖS 

009 der Arbeiterkammer; 17S, 140S 
o 10 der Jungen OVP; 2S, 20S 

02 Erkennungsdienstgesetz 

o 01 Antra9 zum ErkennungsdienstG vom 
16.02.1989; 47S, 380S 

02 Ausländerinnen 

01 Einreise/Aufenthalt 

001 Antrag zur Änderung des Paß-,Grenzkontroll
und Fremdenpolizeigesetz, angenommen am 
14.03.1990; 30S, 24ÖS 
002 Stellungnahme d. Vereins Kritischer Juristen 
Salzburg zu 01 ; 7S, 6ÖS 

003 Bundesgesetz, mit dem SIchtvermerkspflicht 
fürtürkische Staatsbürger eingeführt wird; 1 S, 1 ÖS 

02 Ausländerbeschäftigung 
o 01 Antrag zur Änderung des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes vom 22.021990, 
14+18S,26ÖS 
o 02 Stellungnahme des Vereins für 
Ausländerbetreuung ; 3S, 4ÖS 

03 Umwelt 
01 UmwellSchadenhaftpflichtgesetz 

001 Antrag der Abgeordneten Wabl und Freunde 
vom 04.041990; 64S,52 ÖS 

01 Prostitution 

o 01 Landesgesetzblatt zum Wiener 
Landesprostitutionsgesetz vom 17.04 1985; 3S, 
4ÖS 

002 Antrag zum Wiener Landesprostitutionsgesetz, 
vom April 1990; 17S,14ÖS 
Cl 03 Initiativantrag der Wiener ÖVP zu einem 
Wlener Landesprostitutionsgesetz 1988; 3S,4ÖS 

05 Bildung/Forschung 

01 Universitäten 
a 01 Universitätsorganisations· und Allgemeines 
Hochschulstudlengesetznovelle (UOG-AHStG
Novelle), xxxxxx 

06 Gesundheit 

01 Psycho 
o 01 Antrag zum PsychotherapiegeselZ, 
angenommen am 08.06.1990,18 S, 27,- 05. 

o 02 Antrag zum Psychologengesetz, angenommen 
am 08.06.1990, 8 S, 20,- 05. 
003 Antrag zum Unterbringungsgesetz,30 S, 36,-
05. 

07 Demokratie 

01 Wahlordnung 
001 Antrag der Abgeordneten Smolle, Wabl und 
FreundezurWahlalternovellevom04.05.1990;22S, 
18ÖS 
o 02 Antrag der Abgeordneten Smolle, Wabl und 
Freunde zur Nationalrats-Wahlordnungsnovellevom 
04.05.1990; 39S, 32ÖS 

08 Wohnen 

01 Mietrecht 
001 Antrag zur MietrechlSnovelie vom 05.05.1990, 
Preis auf Anfrage 
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Studenten beisl Lange . 
Den ganzen Sommer geöffnet! 

fallweise Live-Musik 

Bier vom Fass: 
Phanter Bräu und Mohren Bräu 

Cafe'Lange 
Lange Gasse 29, Wien 8 

geöffnet: tÖglich von 18 bis 2 Uhr 

"Dem Jlausherrn auf 
die Glatzn spucken ... " 

(aus einem Wienerlied) 

G rundstücks- und Häuserspekulation, Ablösewucher und Mietenerhöhungen, 
Wohnungssuchende und leerstehende Wohnungen. So stellt sich die österreichische 
Wohnungslandschaft seit Jahren dar. 

Bundes- und Landesregierungen antworten auf diese Probleme mit Kürzung der öffentlichen 
Gelder für den Wohnbau und mit Verschlechterungen des Mietrechts. Ein möglicher EG-Beitritt wird die.Situation 
noch verschärfen. 

Wir Kommunistinnen und Kommunisten haben Vorschläge für ein anderes Wohnen: 

)( Meldepflicht für leerstehende Wohnungen. 
)( Vergabe leerstehender Wohnungen an Wohnungssuchende. 
)( Gültigkeit vOn Mietzinsobergi'enzen für alle Wohnungen. 
)( Abschöpfung der Spekulantengewinne zugunsten des 

öffentlichen Wohnbaus. 
)( Anhebung der öffentlichen Mittel für den Bau und die 

Sanierung von Wohnungen 

Die Linke Opposition. 

10-<------------, 
: Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbind- : 

I lich die I 
I "Alternativen für Österreich" -Vorschläge I 
I ~Kro I 
I I 
I Name: I 
I I I Adresse: I 

Bitte ausschneiden und einsenden an: I I 
Eduard Danzinger, KPÖ, 1206 Wien, Höchstädtplatz 3 . '----___________________ L _____________ --1 


